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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit viel Zuversicht und Tatendrang starten wir 
ins neue Jahr. Zahlreiche Gesetze, die Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen in Deutsch-
land entlasten, sind zum 1.  Januar  2023 in Kraft 
getreten, darunter z.  B. die inflationsbedingte An-
passung des Einkommensteuertarifs und die Anhe-
bung von Freibeträgen, die vollständige steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Rentenbeiträge sowie ein hö-
herer Sparer-Pauschbetrag. Weitere Details zu die-
sen und anderen steuerlichen Änderungen, die mit 
dem Jahreswechsel ihre Wirkung entfalten, sind ei-
nes der Themen dieses Monatsberichts.

Seit dem 1. Januar ist Prof. Jörg Rocholl, PhD, Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium der Finanzen. Unter seiner 
Leitung wird der Beirat auch in Zukunft die fi-
nanzpolitische Diskussion mit wissenschaftlich 
fundierten Leitgedanken anregen  – so, wie er es 
schon in den vergangenen Jahren getan hat. Dem 
bisherigen Vorsitzenden Prof.  Dr.  Marcel Thum 
und allen anderen Beiratsmitgliedern danke ich, 
insbesondere auch im Namen des Bundesminis-
ters der Finanzen Christian Lindner, sehr herzlich 
für ihre ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen 
Jahren.

Die wichtigste und wesentliche Aufgabe des BMF 
ist und bleibt es, für Deutschlands Zukunft aktiv 
Vorsorge zu treffen. Deshalb rücken wir die Mo-
dernisierung des deutschen Geschäftsmodells im 
neuen Jahr noch stärker in den Fokus unseres Han-
delns. Mit öffentlichen Investitionen auf Rekordni-
veau und beim Abbau von Bürokratie hat die Bun-
desregierung bereits Impulse gesetzt. Doch um die 
Transformation der Realwirtschaft zu finanzieren, 
brauchen wir auch die Innovations- und Wachs-
tumskraft der Finanzmärkte. Deshalb werden wir 
den deutschen Kapitalmarkt stärken und den Fi-
nanzstandort Deutschland attraktiver machen. Da-
ran arbeiten wir in diesem Jahr mit Hochdruck.

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz wird hierfür 
den rechtlichen Rahmen bilden. Im Zentrum die-
ses Vorhabens steht ein verbesserter Kapitalmarkt-
zugang – insbesondere für kleinere Unternehmen 
und Start-ups. Das Gesetz sieht u.  a. die Einfüh-
rung der E-Aktie, die Einführung von Mehrstimm-
rechtsaktien sowie Erleichterungen bei Kapital-
erhöhungen vor. Zudem adressieren wir damit 
Aspekte der Digitalisierung und Internationalisie-
rung von Aufsicht und Aufsichtsrecht. Durch die 
steuerliche Novellierung der Mitarbeiterkapital-
beteiligung ermöglichen wir es Unternehmen, ihre 
Beschäftigten auch finanziell stärker am gemeinsa-
men Erfolg zu beteiligen.

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist Teil der Stra-
tegie der Bundesregierung, Deutschland zur ersten 
Adresse für Start-ups und Wachstumsunterneh-
men zu machen. So ziehen wir die internationalen 
Talente der Szene an.

Modernisieren werden wir unser Land auch bei 
der Rente. Mit dem Generationenkapital erwei-
tern wir die gesetzliche Altersvorsorge um eine ka-
pitalgedeckte Säule. Wir nutzen also das Rendi-
tepotenzial der internationalen Finanzmärkte, um 
das Rentensystem nachhaltiger aufzustellen. Im 
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Haushalt 2023 haben wir 10 Mrd. Euro für die Fi-
nanzierung vorgesehen. Das ist ein erster Schritt, 
weitere müssen und werden folgen. Dennoch legen 
wir mit dem Generationenkapital schon jetzt den 
ersten Grundstein, um die Beiträge zu stabilisieren 
und das Rentenniveau abzusichern.

Nach Jahren im Krisenmodus soll 2023 ein Jahr des 
Aufbruchs und der Chancen werden. Dafür haben 
wir die finanzpolitischen Weichen gestellt. Nun 
heißt es für uns alle, den Fortschrittsoptimismus 
zurückzugewinnen. Die Lektüre dieses Monatsbe-
richts trägt dazu ganz sicher bei.

Ihnen allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr.

Ihr  
 
 
  
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Zukunft der Rente _______________________________________________7

Das Generationenkapital: für Gerechtigkeit und solide Staatsfinanzen ____________________________________ 8

Im Interview: Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Florian Toncar ______________________________________ 11

Analysen und Berichte __________________________________________15

Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2023 _________________________________________________________ 16

Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022 _______________________________ 23

Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2022 ________________________________________________________ 28

Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur grünen Euro-Zinskurve ________________________________________ 51

Stabilitätsrat: Krisenbewältigung fordert öffentliche Haushalte weiter heraus ___________________________ 59

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage ___________________________67

Überblick zur aktuellen Lage ____________________________________________________________________________ 68

Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht _____________________________________________________ 69

Steuereinnahmen im Dezember 2022 ___________________________________________________________________ 76

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis einschließlich November 2022 __________________________ 81

Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen _______________________________________________ 83

Aktuelles aus dem BMF _________________________________________93

Termine ________________________________________________________________________________________________ 94

Publikationen __________________________________________________________________________________________ 95

Statistiken und Dokumentationen ______________________________97

Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung ___________________________________________________ 98

Übersichten zur Entwicklung der Länderhaushalte ______________________________________________________ 99

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunktur komponenten des Bundes _______________ 99

Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung __________________________________________________ 100





Zukunft der Rente

Zukunft der Rente 

Das Generationenkapital: für Gerechtigkeit und solide Staatsfinanzen 8

Im Interview: Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Florian Toncar 11



Zukunft der Rente BMF-Monatsbericht 
Januar 2023

Das Generationenkapital: für Gerechtigkeit 
und solide Staatsfinanzen

 ● Zu den größten Herausforderungen der gesetzlichen Rentenversicherung gehört der demogra-
fische Wandel, da sich im Umlagesystem das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Menschen, die 
Beiträge bezahlen, und denen, die Rente beziehen, zunehmend verschlechtert.

 ● Mit dem BMF-Konzept für ein Generationenkapital würde die gesetzliche Rente zusätzlich 
durch an den Aktienmärkten erzielte Renditen unterfüttert. Finanziert würde der Kapi-
talstock nach den Plänen des BMF bereits im Jahr 2023 aus Krediten des Bundes in Höhe von 
10 Mrd. Euro. Das Generationenkapital kann durch Zuschüsse, Sacheinlagen oder Darlehen 
weiter aufgestockt werden.

 ● Das von Bundesfinanzminister Christian Lindner gemeinsam mit Anja Mikus, Asset-Manage-
ment-Expertin und CEO des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, am 
13. Januar 2023 der Öffentlichkeit vorgestellte Konzept würde den Anstieg der Rentenbeiträge 
dämpfen und somit gerade die jüngere Generation entlasten. Auch der Bundeshaushalt würde 
von einer teilweisen Kapitaldeckung langfristig profitieren, da dadurch auch der Bundeszu-
schuss an die Rentenversicherung niedriger ausfallen würde.

Nach vielen Jahren Arbeit ist eine auskömmliche 
Rente eine Frage der Fairness. Zugleich darf die 
Finanzierung der Rente Menschen und Staatsfi-
nanzen nicht über Gebühr belasten. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Bundesregierung im Ko-
alitionsvertrag auf Maßnahmen zur Reform der 
Altersvorsorge verständigt. Zur Umsetzung soll 
u.  a. das Generationenkapital dienen, das Bun-
desfinanzminister Christian Lindner gemeinsam 
mit Anja Mikus, Asset-Management-Expertin und 
CEO des Fonds zur Finanzierung der kerntechni-
schen Entsorgung (KENFO), am 13.  Januar  2023 
der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Mit dieser Neu-
erung soll die Rentenfinanzierung durch eine ka-
pitalgedeckte Komponente ergänzt und die Gene-
rationengerechtigkeit gestärkt werden. Menschen, 
die Beiträge und Steuern zahlen, würden damit 
entlastet.

Das Umlageverfahren im 
demografischen Wandel

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
werden zur Finanzierung der laufenden Renten-
ausgaben eingesetzt. Das heißt: Die derzeitigen Bei-
tragszahlerinnen und -zahler bilden keine eigenen 
Rücklagen, sondern finanzieren die Rente für die 
heutige Generation der Rentnerinnen und Rent-
ner – so funktioniert das Umlageverfahren. Die An-
zahl der Personen, die Altersrente beziehen, in Re-
lation zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
wird in Deutschland in den kommenden Jahren 
aber deutlich steigen. Das hat auch einen Anstieg 
der Rentenbeiträge zur Folge. Die Leistungen des 
Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung be-
trugen im Jahr 2022 über 100 Mrd. Euro. Auch sie 
werden künftig weiter ansteigen.
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Das Generationenkapital: für Gerechtigkeit und solide Staatsfinanzen

Sicher und modern: eine 
Ergänzung der gesetzlichen 
Rente

Das vorgeschlagene Generationenkapital soll die 
gesetzliche Rente durch an den Aktienmärkten er-
zielte Renditen unterfüttern. Diese neue, zusätzli-
che Komponente zur langfristigen, ergänzenden 
Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
soll die Beitragsentwicklung dämpfen  – eine Ent-
lastung gerade für die jüngere Generation. Der Ka-
pitalstock soll aus öffentlichen Mitteln aufgebaut 
werden. In einem ersten Schritt soll er vom KENFO 
verwaltet werden, einer Institution, die bereits pro-
fessionell und global aktive und passive Kapital-
anlagen unter Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien tätigt. Die Geschäftsführung wird 
von einem Aufsichtsgremium überwacht. Dadurch 
bietet der KENFO dem Bund die Möglichkeit, eine 
zeitnahe Umsetzung und Investition des Generati-
onenkapitals zu erreichen. In einem zweiten Schritt 
könnte später die Verwaltung der Stiftungsvermö-
gen konsolidiert werden.

Finanziert würde der Kapitalstock zum einen im 
Jahr  2023 aus im Bundeshaushalt bereitgestellten 
Krediten des Bundes in Höhe von 10  Mrd.  Euro. 
Diese Mittel sind gesperrt und können vom Haus-
haltsausschuss des Bundestags freigegeben werden. 
Zum anderen könnte sich die Aufstockung in den 
Folgejahren neben Darlehen auch aus Zuschüssen 
sowie bereits bestehenden Beteiligungen des Bun-
des speisen. Eine jährliche Übertragung von zusätz-
lichen Mitteln für das Generationenkapital wäre 
möglich und sinnvoll. Über die Art und den Um-
fang der jährlichen Mittelzuführungen wird der 
Deutsche Bundestag entscheiden.

Unkompliziert, nachhaltig, 
sozial

Um vom Generationenkapital zu profitie-
ren, müssten Rentenversicherte nicht weiter tä-
tig werden: Es würde als Finanzierungsbaustein 
in die Rentenfinanzierung integriert werden, die 

Beitragszahlerinnen und -zahler würden hierfür 
nicht belangt werden.

Auch in der privaten Altersvorsorge stehen übri-
gens im Jahr 2023 Reformen an. Über sie wird ak-
tuell beraten, Mitte 2023 sollen die Ergebnisse der 
sogenannten Fokusgruppe vorgestellt werden, auf 
deren Grundlage Neuerungen dieser Form der Al-
tersvorsorge eingeleitet werden sollen. Dazu äußert 
sich auch Dr. Florian Toncar, Parlamentarischer 
Staatssekretär im BMF, im Interview der vorliegen-
den Ausgabe.

Das Generationenkapital steht auch im größeren 
Sinne für Fairness, denn die vorgesehene Ausge-
staltung steht im Einklang mit den Leitgedanken 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Insbeson-
dere der soziale Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie 
wird durch den Einstieg in eine teilweise Kapital-
deckung für die gesetzliche Rentenversicherung 
positiv beeinflusst. Ökologische und ökonomi-
sche Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie werden 
ebenfalls berücksichtigt und in die Anlagestrategie 
integriert.

Eine langfristige, unabhängig 
verwaltete Anlage

Von den Chancen des Generationenkapitals profi-
tieren die in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Versicherten. Der Bund trägt die Risiken aus der 
Kapitalanlage. Kapitalanlagen am Aktienmarkt un-
terliegen natürlich Kursschwankungen. Eine lang-
fristige Ansparphase wird diese Kursrisiken aber 
deutlich reduzieren. Hinzu kommt, dass für Ak-
tien auch regelmäßig Dividenden ausbezahlt wer-
den, die während der Ansparphase das Generatio-
nenkapital weiter vergrößern. Frühestens Mitte der 
2030er-Jahre sollen nach dem Konzept des BMF Er-
träge des Generationenkapitals an die gesetzliche 
Rentenversicherung ausgeschüttet werden. Da-
bei ist nicht geplant, den Kapitalstock für Auszah-
lungen zu nutzen, sondern lediglich die jährlichen 
Überschüsse.
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Mit der langfristigen Ansparphase können also 
auch Zinseffekte genutzt werden, die für einen 
Aufwuchs des Kapitalstocks sorgen. Das Generati-
onenkapital soll so langfristig zu einer Dämpfung 
der Rentenbeitragssätze beitragen. Eine begrenzte 
Laufzeit des Generationenkapitals ist dabei nicht 
notwendig. Kredite des Bundes könnten nach ihrer 
Fälligkeit verlängert werden, sodass das langfris-
tig angelegte Generationenkapital von den Chan-
cen des Kapitalmarkts weiterhin profitieren kann. 
Auch von Fluktuationen im politischen Tagesge-
schäft soll das Generationenkapital abgeschirmt 
bleiben. Dazu ist die Gründung der Stiftung „Ge-
nerationenkapital“ als Stiftung öffentlichen Rechts 
geplant, unter deren Dach professionelle und po-
litisch unabhängige Anlageentscheidungen getrof-
fen werden sollen.

Der Stiftungsvorstand soll unabhängig über Inves-
titionen entscheiden und in seiner Arbeit von ei-
nem Stiftungskuratorium beaufsichtigt werden. 

Dabei würde für das Generationenkapital eine 
strikte Zweckbindung gelten. Die Verwendung der 
Erträge aus dem Generationenkapital für andere 
Zwecke als die Rentenversicherung wäre ausge-
schlossen. Darüber hinaus soll die geplante Stiftung 
Generationenkapital einem hohen Transparenz-
standard gerecht werden: Sie würde ihrem Kurato-
rium regelmäßig über die aktuelle Geschäfts- und 
Wertentwicklung des Stiftungsvermögens berich-
ten und auch Informationen und Daten zu ihren 
Tätigkeiten veröffentlichen.

Fazit und Ausblick

Das BMF hat ein Konzept für die Umsetzung des 
Generationenkapitals vorgestellt. Im weiteren po-
litischen Prozess wird das BMF nun zeitnah die Ab-
stimmung eines Referentenentwurfs in der Bun-
desregierung beginnen und die Öffentlichkeit 
konsultieren.

10
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Im Interview: Parlamentarischer Staatssekretär 
Dr. Florian Toncar

Ein neues Jahr hat begonnen. 
Was sollte in den kommenden 
Monaten Priorität haben? Was 
sind Ihre Herzensthemen?

Im neuen Jahr müssen wir aus der Krisenbewäl-
tigung, also der Reaktion auf die sehr herausfor-
dernden Entwicklungen infolge der Pandemie 
und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukra-
ine, he rauskommen und uns wieder stärker der 
Gestaltung mittel- und langfristiger Themen zu-
wenden. Das betrifft ganz besonders die wirtschaft-
liche Erholung und hier ganz zentral die richtigen 

Weichenstellungen in der Steuerpolitik. Wichtig 
ist es zudem, die Bürokratie im Steuerbereich ab-
zubauen; auch dazu werden wir Vorschläge vorle-
gen. Die Planungsbeschleunigung wird ebenfalls 
eine große Rolle spielen, denn wir sehen, dass die 
Investitionsmittel, die es im Haushalt gibt, nicht 
vollständig abfließen. Für mich ist es auch wich-
tig, dass wir bei der Bekämpfung der Finanzkrimi-
nalität vorankommen. Dazu bringen wir z.  B. ein 
Reformpaket1 zur Bekämpfung der Geldwäsche 
auf den Weg. Wir wollen der internationalen und 

1 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/
reformpaket-finanzkriminalitaet.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Florian Toncar; Parlamentarischer Staatssekretär 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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komplexen Geldwäsche wirksamer entgegentre-
ten und auch die Aufsicht bei der Verhinderung 
der Geldwäsche im sogenannten Nicht-Finanzsek-
tor insofern verbessern, dass wir die Gelder im Rah-
men internationaler Sanktionen einfrieren können 
und auch mehr Täter wirklich vor Gericht bringen. 
Also, da sind ganz viele Aufgaben zu gestalten – und 
da rauf freue ich mich.

Ein großes Thema wird das 
neue Generationenkapital sein. 
Inwiefern verbessert es das 
deutsche Rentensystem?

Ganz entscheidend. Denn wir werden dafür sor-
gen, dass unser Rentensystem zukünftig mit dem 
demografischen Wandel Schritt halten kann. Die 
Finanzierung der Ausgaben der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird auch über Erträge am Kapi-
talmarkt erfolgen. In dieser ersten Säule der Alters-
vorsorge, in der bisher ein reines Umlagesystem 
existiert, wird es künftig auch einen Baustein mit 
Kapitaldeckung geben. Das machen die meisten 
erfolgreichen Länder im Bereich Alterssicherung 
schon lange. In Deutschland fangen wir damit eher 
spät an. Nun ist es dafür aber an der Zeit, weil wir 
aufgrund unserer Demografie schon sehr bald, also 
in den nächsten zehn Jahren, sehen werden, dass 
sich im Umlagesystem das Verhältnis zwischen de-
nen, die Beiträge zahlen, und denen, die Renten be-
ziehen, verschlechtert. Im Jahr 2023 haben wir eine 
Einstiegsfinanzierung von 10 Mrd. Euro für das Ge-
nerationenkapital vorgesehen. Dabei soll es aber 
nicht bleiben: Wir brauchen auch in den folgen-
den Jahren große Schritte. Die Herausforderung 
wird sein, das Generationenkapital schnell wach-
sen zu lassen, sodass es den erforderlichen Bei-
trag leisten kann, um das Rentensystem zu stabi-
lisieren. Denn in der kommenden Dekade werden 
wir, im Vergleich zu heute, deutlich höhere Renten-
ausgaben haben. Wir werden uns aber auch überle-
gen müssen, wie wir das Generationenkapital dau-
erhaft und noch stärker wachsen lassen können. 
Eine Möglichkeit könnte sein, es auch in Richtung 
individueller Beiträge fortzuentwickeln, also einen 

Teil der Rentenbeiträge in das Generationenka-
pital zu geben und dort schnelleres Wachstum zu 
ermöglichen.

Der Koalitionsvertrag 
verspricht auch eine grund-
legende Reform der privaten 
Altersvorsorge. Welche 
Probleme soll sie lösen? 
Und wie könnte sie konkret 
aussehen?

Es gibt bei vielen immer noch zu wenig private Vor-
sorge, um den erwünschten Lebensstandard im Al-
ter zu erreichen. Da hat Deutschland generell viel 
nachzuholen. Die Situation hat sich zudem da-
durch verschärft, dass wir jetzt extrem hohe In-
flationsraten haben und Ersparnisse an Kaufkraft 
verlieren: Die Ersparnisse auf dem Sparbuch oder 
andere sehr konservative festverzinsliche Anla-
gen rechnen sich – trotz steigender nominaler Zin-
sen – immer weniger. Auch bei denen, die nur ein 
bisschen sparen oder vorsorgen können, werden 
die Rentenlücken größer. Und deswegen brau-
chen wir mehr, vor allem aber auch eine stärkere, 
ertragreichere private Altersvorsorge. Genau aus 
diesem Grund haben wir eine Fokusgruppe ein-
gesetzt, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Bundesregierung, der privaten Anbieter, der So-
zialpartner, des Verbraucherschutzes sowie der 
Deutschen Bundesbank, der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Ren-
tenversicherung und des Bundeskanzleramts be-
steht, und die verschiedene Optionen prüft. Hier 
wird es um die folgenden Fragen gehen: Was kann 
man an den Produkten ändern? Kann man sie ein-
facher machen, eventuell auch ihre Kosten sen-
ken? Kann man sie von bestimmten Regularien be-
freien, die heute dazu führen, dass die Produkte zu 
wenig Erträge generieren? Nehmen wir das Bei-
spiel der Riester-Produkte: Dort führt die 100-pro-
zentige Beitragsgarantie dazu, dass so konserva-
tiv angelegt werden muss, dass am Ende der Sparer 
von den Produkten nicht mehr viel Rendite für die 
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Im Interview: Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Florian Toncar

Rentenphase hat. Ich glaube, dass wir die Beitrags-
garantien zurückfahren und auch weitere Stell-
schrauben verändern müssen, damit die Produkte 
besser funktionieren.

Daneben werden wir auch das System der Förde-
rung der privaten Altersvorsorge reformieren. Wir 
werden uns überlegen, wie man treffsicherer för-
dern kann, um wirklich genau diejenigen Gruppen 
beim Thema Altersvorsorge stärker zu animieren, 
die mehr Bedarf haben und von denen wir auch ge-
nau wissen, dass sie diesen Bedarf haben. Altersvor-
sorge heißt, dass man kurzfristig auf Konsum ver-
zichtet, um in der Zukunft mehr Geld verfügbar zu 
haben. Dass der Staat dieses Prinzip vor allem in 
den unteren bis mittleren Einkommensgruppen 
unterstützt und Anreize dafür setzt, ist richtig. Aber 
vor allem führt es dazu, dass die Menschen unab-
hängig sind im Alter. Deswegen werden wir über 
die Art der Förderung und die Frage sprechen, wen 
wir mit welchen Angeboten erreichen.

Was wird sich im Jahr 2023 in 
den Bereichen Schulden und 
Haushalt ändern?

Wir haben  2023 zum ersten Mal seit  2019 einen 
Bundeshaushalt, für den der Deutsche Bundes-
tag sich nicht auf die Ausnahmeregelung für au-
ßergewöhnliche Notsituationen berufen hat, son-
dern mit dem wieder die reguläre Obergrenze der 
Schuldenregel eingehalten wird. Daneben gibt es 
die Sondervermögen, die vor oder während der 
Krise gebildet worden sind, um notwendige Pro-
gramme als Reaktion auf die verschiedenen Krisen 
zu finanzieren. Ein Beispiel dafür ist der wirtschaft-
liche Abwehrschirm, zu dessen Maßnahmen die 
Strom- und Wärmepreisbremse gehören. Das wird 
in diesem Jahr sehr viel Geld kosten, auch wenn wir 
ein bisschen hoffen dürfen, dass durch die Stabili-
sierung der Energiepreise, vor allem auf dem Gas-
markt, nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel 
gebraucht werden. Aber: Teuer wird es. Für  2024 
werden wir erneut einen Haushalt aufstellen, der 
die reguläre Obergrenze der Schuldenregel einhält 

und damit den nächsten Schritt in Richtung Nor-
malisierung der Fiskalpolitik geht. Schulden sind 
inzwischen sehr teuer geworden. Die Schulden, die 
die Bundesregierung geerbt hat, kosten dieses Jahr 
bereits fast 40 Mrd. Euro an Zinsen. Deswegen müs-
sen wir unsere Zukunftsprobleme mit einer niedri-
gen Verschuldung lösen und dürfen nicht glauben, 
dass immer höhere Schulden die Lösung sind.

Was ändert sich im Jahr 2023 
für die Unternehmen, z. B. 
für Start-ups und kleine und 
mittlere Unternehmen? Was 
erhoffen Sie sich insbesondere 
von der Mitarbeiter kapital-
beteiligung?

Wir wollen, dass tolle Start-ups endlich nicht nur 
in Deutschland entwickelt werden, sondern hier 
bei uns auch eine umfassende Finanzierung be-
kommen, von der Gründung bis zum Börsengang. 
Im Umkehrschluss wollen wir verhindern, dass die 
erfolgreichen Start-ups, für die es aus ganz vielen 
Gründen mühsam war, sich in Deutschland zu eta-
blieren, das Land wegen der Finanzierung verlas-
sen – z. B., indem sie nach Amerika oder auf die ara-
bische Halbinsel gehen. Dazu erarbeitet das BMF 
gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium das 
Zukunftsfinanzierungsgesetz. Dabei werden auch 
Beiträge und Ideen vieler kompetenter Gesprächs-
partner aus der Start-up-Szene, der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und von den Kapitalmärkten mit-
berücksichtigt. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz 
ist für unsere Ziele ein wirklich großer Aufschlag. 
Es muss aber auch begleitet werden von entspre-
chenden Regeln auf EU-Ebene. Auch dort werden 
wir anhand verschiedener europäischer Rechtsakte 
über Start-ups und die Bedingungen für Start-ups 
sprechen.

Ein ganz entscheidender Teil des Zukunftsfinan-
zierungsgesetzes ist in diesem Zusammenhang 
die Mitarbeiterkapitalbeteiligung: Sie gibt den 
Start-ups die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter überhaupt erst zu gewinnen und zu 
motivieren, auch wenn sie kein so hohes Gehalt 
zahlen können, wie es in der Industrie gezahlt wird. 
Dafür bekommen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Chance, über Mitarbeiterkapitalbe-
teiligungen am Unternehmenserfolg teilzuhaben, 
wenn das Start-up gut läuft. Deswegen werden wir 
solche Beteiligungen steuerlich sehr viel großzügi-
ger handhaben als bisher und damit der deutschen 
Start-up-Szene Wind unter die Flügel geben.
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Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2023

 ● Am 1. Januar 2023 sind verschiedene gesetzliche Änderungen in Kraft getreten, die sich auf den 
Alltag von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen auswirken werden.

 ● Im Vordergrund stehen Entlastungen, um die Mehrkosten für Bürgerinnen und Bürger sowie 
für die Wirtschaft abzufedern, die durch deutlich gestiegene Energiepreise und außerordentlich 
hohe Inflation entstanden sind.

 ● Weitere Maßnahmen sind in Reaktion auf die Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffs Russ-
lands gegen die Ukraine erfolgt sowie verfassungs- und europarechtlich geboten.

Höherer Grundfreibetrag

Der Grundfreibetrag wird erhöht: Für  2023 wird 
gegenüber  2022 eine Anhebung um 561  Euro auf 
10.908 Euro vorgenommen. Für 2024 ist eine wei-
tere Anhebung um 696 Euro auf 11.604 Euro vorge-
sehen (s. a. Tabelle 1). Ein höherer Grundfreibetrag 
führt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
grundsätzlich auch zu einer geringeren Lohnsteuer.

Entwicklung des in den Einkommen-
steuertarif integrierten Grundfrei-
betrags im Überblick

Anhebung des 
Unterhaltshöchstbetrags

Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von 
Unterhaltsleistungen wird an die Höhe des Grund-
freibetrags gekoppelt und ebenfalls angehoben (s. a. 
Tabelle 1).

Anpassung der Steuerlast an die 
Inflation

Die Effekte der kalten Progression im Einkommen-
steuertarif werden durch eine prozentuale Ver-
schiebung der übrigen Eckwerte des Einkommen-
steuertarifs ausgeglichen. Ausgenommen davon ist 
der Beginn des Reichensteuersatzes. Eine Verschie-
bung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
führt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
grundsätzlich auch zu einer geringeren Lohnsteuer.

Als kalte Progression 
wird der Anstieg des durchschnittlichen 
Steuersatzes der Einkommensteuer bezeich-
net, der allein auf Einkommenserhöhungen 
zurückzuführen ist, die Steuerpflichtige er-
halten haben, um den allgemeinen Preisan-
stieg (Inflation) auszugleichen.

Die Entlastungen durch die Einkommensteu-
er-Tarifsenkung betragen im Jahr  2023 maximal 
637  Euro. Entlastungsbeispiele sind auf der Inter-
netseite des BMF1 dargestellt.

1 https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230111

2022 2023 2024

10.347 Euro 10.908 Euro 11.604 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2023

Höhere Freigrenze beim 
Solidaritätszuschlag

Ab  2021 ist der Solidaritätszuschlag für rund 
90  Prozent derjenigen, die Solidaritätszuschlag 
zur Lohnsteuer oder veranlagten Einkommen-
steuer gezahlt haben, durch die Anhebung der be-
stehenden Freigrenze vollständig entfallen. Die ab 
dem Jahr  2021 auf 16.956  Euro bei Einzelveran-
lagung beziehungsweise 33.912  Euro bei Zusam-
menveranlagung angehobene Freigrenze wird für 
das Jahr 2023 um 587 Euro auf 17.543 Euro bezie-
hungsweise 35.086 Euro und ab dem Jahr 2024 um 
weitere 587 Euro auf 18.130 Euro beziehungsweise 
36.260  Euro angehoben. Die Anhebung der Frei-
grenze führt auch zu einer Verschiebung der so-
genannten Milderungszone, in der die Lohn-/Ein-
kommensteuerpflichtigen entlastet werden, die 
den Solidaritätszuschlag noch teilweise zahlen.

In der sogenannten Milderungszone, 
die sich an die Freigrenze anschließt, wird 
die Durchschnittsbelastung durch den Soli-
daritätszuschlag allmählich an die Normal-
belastung von 5,5 Prozent herangeführt. 
Dadurch wird beim Überschreiten der Frei-
grenze ein Belastungssprung vermieden. 
Erst nach Überschreiten der sogenannten 
Milderungszone ist der Solidaritätszuschlag 
unverändert in voller Höhe zu zahlen.

Vereinfachung der Homeoffice-
Regelung

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
sind weiterhin unbegrenzt als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar, wenn dieses den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung bildet. Anstelle des Abzugs der 
tatsächlichen Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer ist nunmehr auch ein pauschaler Ab-
zug in Höhe von 1.260 Euro möglich.

Wer zu Hause gearbeitet, aber nicht über ein ei-
genes Arbeitszimmer verfügt hatte, konnte bis 

Ende 2022 die Homeoffice-Pauschale in Höhe von 
5 Euro pro Tag und maximal 600 Euro pro Jahr in 
der Einkommensteuererklärung geltend machen. 
Die bisherige Homeoffice-Pauschale wird entfristet 
und als Tagespauschale zukünftig dauerhaft einge-
führt. Pro Heimarbeitstag können Steuerpflichtige 
6 Euro geltend machen. Der maximale Abzug wird 
auf 1.260 Euro erhöht, sodass 210 statt 120 Home-
office-Tage berücksichtigt werden können.

Erhöhung des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags

Der Pauschbetrag für Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag) wird ab dem 1. Januar 2023 von 
bisher 1.200 Euro auf 1.230 Euro erhöht. Bis zu die-
ser Höhe können Beschäftigte ihre Werbungskos-
ten in der Einkommensteuererklärung ohne wei-
tere Angaben pauschal geltend machen.

Vollständiger 
Sonderausgabenabzug für 
Altersvorsorgeaufwendungen

Der bisher erst für das Jahr 2025 vorgesehene voll-
ständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorge-
aufwendungen wird auf das Jahr 2023 vorgezogen. 
Die vollständige Abzugsfähigkeit bereits ab dem 
Jahr  2023 hat zur Folge, dass sich die als Sonder-
ausgaben abzugsfähigen Altersvorsorgeaufwen-
dungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage im 
Jahr  2023 um 4  Prozentpunkte und im Jahr  2024 
um 2  Prozentpunkte erhöhen. Das wird für eine 
Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern steuermin-
dernde Auswirkungen bei der Lohn-/Einkommen-
steuer haben und so einen Beitrag zur Entlastung 
leisten.

Steuerfreistellung des 
Grundrentenzuschlags

Mit der Einführung des Grundrentenzuschlags 
wurde das Ziel verfolgt, das Vertrauen in das 
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Grundversprechen des Sozialstaats auf Absiche-
rung und in die Leistungsfähigkeit der gesetzli-
chen Rentenversicherung zu stärken. Der Betrag 
der Rente, der aufgrund des Grundrentenzuschlags 
geleistet wird, wird steuerfrei gestellt. Dadurch 
kann der Grundrentenzuschlag steuerlich unbelas-
tet in voller Höhe zur Verfügung stehen und so un-
geschmälert zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
beitragen.

Für Eltern

Mehr Geld für Kinder

Die Freibeträge für Kinder (Kinderfreibetrag ein-
schließlich des Freibetrags für den Betreuungs- 
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kin-
des) werden für jedes Kind rückwirkend zum 
1.  Januar  2022 um 160  Euro auf 8.548  Euro er-
höht. Für 2023 werden sie um weitere 404 Euro auf 
8.952 Euro und im Jahr 2024 um weitere 360 Euro 
auf 9.312 Euro erhöht.

Das monatliche Kindergeld beträgt seit dem 1.  Ja-
nuar  2023 einheitlich 250  Euro pro Kind (s.  a. 
Tabelle 2).

Höherer Ausbildungsfreibetrag

Der Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs ei-
nes auswärtig untergebrachten volljährigen Kindes 
in Berufsausbildung (sogenannter Ausbildungs-
freibetrag) wird ab dem Jahr 2023 von 924 Euro auf 
1.200 Euro je Kalenderjahr angehoben.

Unterstützung der 
Alleinerziehenden

Alleinerziehende werden bei der Lohn- und Ein-
kommensteuer mit einem besonderen Freibetrag 
entlastet. Dieser Entlastungsbetrag wurde für die 
Jahre 2020 und 2021 mehr als verdoppelt und gilt 
seit dem Jahr 2022 unbefristet. In Anerkennung der 
Situation von Alleinerziehenden wird der Entlas-
tungsbetrag ab dem Jahr 2023 um weitere 252 Euro 
auf 4.260  Euro angehoben. Der Entlastungsbetrag 
wird in der Steuerklasse II ohne besonderen Antrag 
berücksichtigt. Die Lohnsteuer fällt entsprechend 
geringer aus.

Höhe des monatlichen Kindergelds im Überblick Tabelle 2

Jahr 1. und 2. Kind 3. Kind ab dem 4. Kind

seit 1. Januar 2021 219 Euro 225 Euro 250 Euro

jedes Kind

seit 1. Januar 2023 250 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2023

Für Sparerinnen und Sparer

Der Sparer-Pauschbetrag wird ab dem Veranla-
gungszeitraum  2023 von 801  Euro auf 1.000  Euro 
für Alleinstehende und von 1.602  Euro auf 
2.000  Euro für Ehegatten/Lebenspartner erhöht. 
Der Sparer-Pauschbetrag ist ein pauschaler Aus-
gleich dafür, dass ein Abzug der tatsächlichen Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen ausgeschlossen ist.

Für den klimagerechten 
Wohnungsbau

Mit steuerlichen Anreizen wird der klimagerechte 
Wohnungsbau unterstützt. Für nach dem 31.  De-
zember 2022 fertiggestellte Wohngebäude wird der 
lineare AfA-Satz (AfA steht für die Absetzung für 
Abnutzung) von 2  Prozent auf 3  Prozent der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten angehoben. 
Die Möglichkeit der Abschreibung eines Gebäudes 
nach einer nachgewiesen kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer bleibt erhalten.

Durch die Neuauflage einer zeitlich befristeten 
Sonder-AfA können zusätzlich für vier Jahre jähr-
lich 5  Prozent der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten für neu geschaffene Mietwohnungen 
steuerlich abgesetzt werden. Für die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibung muss die neue 
Wohnung, für die der Bauantrag oder die Bauan-
zeige nach dem 31.  Dezember  2022 und vor dem 
1.  Januar  2027 gestellt werden muss, in einem 
neuen Gebäude liegen, das bestimmte Effizienzvor-
gaben (Effizienzhaus  40 mit Qualitätssiegel Nach-
haltiges Gebäude (QNG)) erfüllt. Zudem werden die 
einzuhaltende Baukostenobergrenze und die maxi-
mal förderfähige Bemessungsgrundlage in Anpas-
sung an die veränderten Gegebenheiten (insbeson-
dere Preisentwicklung der Baukosten) angehoben.

Bislang durfte das angesparte geförderte Alters-
vorsorgevermögen förderunschädlich für die un-
mittelbare Anschaffung oder Herstellung ei-
ner selbst genutzten Wohnung, zur Entschuldung 
der selbst genutzten Wohnimmobilie oder für 

Aufwendungen für Umbaumaßnahmen zur Re-
duzierung von Barrieren in oder an der Woh-
nung in Anspruch genommen werden. Ab dem 
1.  Januar  2024 kann die Eigenheimrenten-Förde-
rung („Wohn-Riester“) auch für Aufwendungen 
für energetische Maßnahmen genutzt werden (z. B. 
für Wärmedämmungen oder die Erneuerung von 
Fenstern oder Heizungsanlagen).

Für die Energiewende

Die erneuerbaren Energien sind ein wichtiger 
Schlüssel für eine nachhaltige Energieversorgung. 
Dazu tragen auch steuerliche Maßnahmen bei, die 
weiterentwickelt werden. So wird für Einnahmen 
aus dem Betrieb von Fotovoltaikanlagen bis zu ei-
ner Bruttonennleistung von 30  Kilowatt eine Er-
tragsteuerbefreiung eingeführt. Sie gilt unabhän-
gig von der Verwendung des erzeugten Stroms, 
was eine weitere Vereinfachung darstellt. Für diese 
Fotovoltaikanlagen ist kein Gewinn mehr zu er-
mitteln und damit sind in den Einkommensteu-
ererklärungen keine Angaben mehr erforderlich. 
Dies gilt auch für Anlagen bis 100  Kilowatt Leis-
tung auf Mehrfamilienhäusern oder gemischt ge-
nutzten Immobilien; dann sind bis zu 15 Kilowatt 
pro Wohn- oder Gewerbeeinheit steuerbefreit. 
Ursprünglich sollte die Befreiung ab dem 1.  Ja-
nuar 2023 gelten, nun tritt sie bereits rückwirkend 
zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Für die Lieferung, den innergemeinschaftlichen Er-
werb, die Einfuhr und die Installation von Fotovol-
taikanlagen und Stromspeichern gilt in Zukunft ein 
umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz, soweit es sich 
um eine Leistung an den Betreiber der Fotovoltaik-
anlage handelt und die Anlage auf oder in der Nähe 
von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentli-
chen und anderen Gebäuden, die für dem Gemein-
wohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, instal-
liert wird.

Im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung für 
Fotovoltaikanlagen wird die Beratungsbefugnis 
von Lohnsteuerhilfevereinen erweitert.
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Spezial-Investmentfonds nach §  26 des Invest-
mentsteuergesetzes verlieren bislang ihren steuer-
lich begünstigten Status, wenn sie mehr als 5 Pro-
zent ihrer Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit 
erzielen. Beim Statusverlust müssen alle stillen Re-
serven auf Fonds- und Anlegerebene versteuert 
werden. Diese Grenze wird zum 1. Januar 2023 auf 
10  Prozent erhöht, soweit es sich um Einnahmen 
aus der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien und aus dem Betrieb von Ladestationen 
handelt. Dies eröffnet vor allem Immobilienfonds 
mehr Möglichkeiten dafür, beispielsweise in Foto-
voltaikanlagen auf Dächern zu investieren.

Für die Wirtschaft

Hilfe für energieintensive 
Unternehmen

Mit der einjährigen Verlängerung des sogenannten 
Spitzenausgleichs werden energieintensive Unter-
nehmen des Produzierenden Gewerbes angesichts 
der hohen Energiepreise unterstützt und die Si-
cherung einer bezahlbaren Energieversorgung ge-
währleistet. Dadurch werden circa 9.000 Unterneh-
men weiterhin in Höhe von rund 1,7 Mrd. Euro von 
der Energie- beziehungsweise Stromsteuer entlas-
tet. Für die Zeit ab 2024 sollen die Begünstigungen 
für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes 
reformiert werden, um zur Erreichung der Klima-
schutzziele beizutragen.

Stärkung kleiner Brauereien

Zur Förderung des Erhalts kleiner und mittel-
ständischer Brauereien wurden die eigentlich bis 
Ende 2022 befristet geltenden ermäßigten Steuer-
sätze der Biersteuermengenstaffel entfristet und 
dauerhaft beibehalten. Diese Regelung trat mit 
Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Unterstützung der Gastronomie

Die als Stützungsmaßnahme für die Gastronomie 
infolge der Corona-Pandemie eingeführte Anwen-
dung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Höhe 
von 7  Prozent für erbrachte Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der 
Abgabe von Getränken wurde über den 31.  De-
zember  2022 hinaus befristet bis zum 31.  Dezem-
ber 2023 verlängert.

Rechtssicherheit für die 
Landwirtschaft

Um EU-rechtlichen Vorgaben im Umsatzsteu-
errecht Rechnung zu tragen, wurde für  2022 der 
Durchschnittssatz für Pauschallandwirte auf 
9,5  Prozent angepasst und die Berechnungsme-
thode im Gesetz verankert. Für das Jahr 2023 wurde 
der Durchschnittssatz auf 9,0  Prozent gesenkt. 
Ziel ist es, Rechtsstreitigkeiten auf EU-Ebene zu 
vermeiden.

Für die Kommunen

Zum 1.  Januar  2017 trat aufgrund europarechtli-
cher Vorgaben eine Änderung des Umsatzsteuer-
rechts dahingehend in Kraft, dass bestimmte bis 
dahin nicht steuerbare Leistungen durch juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts umsatz-
steuerpflichtig werden. Dabei wurde eine Über-
gangsfrist für die Umstellung eingeführt, die am 
31.  Dezember  2020 enden sollte, aber wegen der 
COVID-19-Pandemie um zwei Jahre verlängert 
wurde. Der Übergangszeitraum war zwar großzü-
gig bemessen, gleichwohl sind gerade auf kommu-
naler Ebene sehr viele Probleme und Fragen offen-
geblieben, sodass Zweifel daran bestanden, dass ab 
dem 1.  Januar  2023 flächendeckend eine zutref-
fende Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
sichergestellt werden könnte. Überdies sind gerade 
die Kommunen stark durch die Unterbringung der 
infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukra-
ine geflüchteten Menschen, die Energiekrise wie 
auch die anstehende Grundsteuerreform belastet, 
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Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2023

weil dadurch das für die Anwendung der umsatz-
steuerlichen Neuregelung fachkundige Personal 
gebunden ist. Deshalb wurde die Übergangsrege-
lung noch einmal um zwei Jahre bis einschließlich 
31. Dezember 2024 verlängert.

Für den Schutz der Gesundheit

Das Tabaksteuermodernisierungsgesetz aus dem 
Jahr  2021 sieht mehrere stufenweise Erhöhungs-
schritte bei den Tabaksteuertarifen vor. Die ers-
ten Erhöhungsschritte traten zum 1.  Januar  2022 
in Kraft. Weitere Erhöhungsschritte werden zum 
1. Januar der Jahre 2023 bis 2026 in Kraft treten. Ab 
dem 1. Januar 2023 gilt:

 ● Für Zigaretten gilt ein Steuertarif in Höhe 
von 11,15 Cent je Stück und 19,84 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens jedoch 
22,888 Cent je Stück abzüglich der Umsatz-
steuer des Kleinverkaufspreises der zu versteu-
ernden Zigarette. Dies führt gegenüber dem 
Jahr 2022 zu einer Steuererhöhung von durch-
schnittlich 18 Cent, bezogen auf eine Kleinver-
kaufspackung mit 20 Zigaretten.

 ● Für Feinschnitt gilt ein Steuertarif in Höhe 
von 54,39 Euro je Kilogramm und 17 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens jedoch 
111,78 Euro je Kilogramm abzüglich der Um-
satzsteuer des Kleinverkaufspreises des zu ver-
steuernden Feinschnitts. Dies führt gegen-
über dem Jahr 2022 zu einer Steuererhöhung 
von durchschnittlich 30 Cent, bezogen auf eine 
Kleinverkaufspackung mit 40 Gramm Fein-
schnitt.

 ● Für Zigarren/Zigarillos erhöht sich der Min-
deststeuersatz von 6,632 Cent je Stück auf 
7,504 Cent je Stück, abzüglich der Umsatzsteuer 
des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden 
Zigarre oder des zu versteuernden Zigarillos. 
Der Regelsteuersatz ändert sich nicht.

 ● Für Pfeifentabak erhöht sich der Mindeststeu-
ersatz von 24 Euro je Kilogramm auf 26 Euro 
je Kilogramm. Der Regelsteuersatz ändert sich 
nicht.

 ● Für Wasserpfeifentabak gilt seit dem 1. Ja-
nuar 2022 neben dem Steuertarif für Pfei-
fentabak (15,66 Euro je Kilogramm und 
13,13 Prozent des Kleinverkaufspreises) eine 
Zusatzsteuer. Diese Zusatzsteuer erhöht sich 
von 15 Euro je Kilogramm auf 19 Euro je Kilo-
gramm.

Für bezahlbare Energie

EU-Energiekrisenbeitrag fossiler 
Energieunternehmen

Die Europäische Union (EU) hat im Oktober  2022 
mit einer Verordnung auf die Energiepreisent-
wicklung reagiert. Die Verordnung (EU) 2022/1854 
des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion 
auf die hohen Energiepreise“ enthält gemeinsame 
Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs, 
Regelungen zu einer Strompreisbremse sowie 
zur Abschöpfung der Überschusserlöse des Ener-
giesektors („solidarity contribution“) und zu de-
ren Umverteilung an Haushalte und kleine und 
mittlere Unternehmen. Die Verordnung war ver-
bindlich bis Ende  2022 umzusetzen. Von fossilen 
Energieunternehmen, die von der kriegsbeding-
ten Preisentwicklung besonders stark profitieren, 
wird die „solidarity contribution“ als sogenann-
ter EU-Energiekrisenbeitrag erhoben. Erfasst wer-
den die Gewinne aus den Jahren  2022 und  2023, 
die mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitts-
gewinn von 2018 bis 2021 liegen. Der Beitragssatz 
entspricht mit 33  Prozent dem Mindestsatz der 
EU-Verordnung. Der Beitrag ist nicht als Betriebs-
ausgabe bei der Einkommen- und Körperschaft-
steuer abziehbar.
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Besteuerung des Dezember-
Abschlags

Der Bund hat die Kosten für den Dezember-Ab-
schlag für Gas und Wärme übernommen. Mit dieser 
einmaligen Soforthilfe entlastet er Haushaltskun-
den und kleinere Unternehmen zur Überbrückung, 
bis die Gaspreisbremse wirkt. Geregelt ist dies im 
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz, das der Zustän-
digkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz obliegt. Die darin benannten 

Entlastungen der „Dezemberhilfe  2022“ sind zu 
versteuern. Bei den betrieblichen Einkünften gel-
ten die allgemeinen Regeln, für „Private“ verschiebt 
sich der Besteuerungszeitpunkt in das Jahr  2023. 
Eine Milderungszone ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 66.915 Euro (bis dahin fällt keine 
Steuer an) sorgt dafür, dass die Versteuerung nicht 
schlagartig, sondern langsam aufwachsend ein-
setzt. Die Milderungszone endet bei 104.009 Euro. 
Für Zusammenveranlagte verdoppeln sich die Ein- 
und Ausstiegsgrenzen der Milderungszone.
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Die Steuereinnahmen des Bundes und der 
Länder im Haushaltsjahr 2022

 ● Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im 
Haushaltsjahr 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 7,1 Prozent auf 814,9 Mrd. Euro. Der Anstieg 
spiegelt auch die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber den gesamtwirt-
schaftlichen Belastungen wider.

 ● In der 1. Jahreshälfte 2022 war das Plus im Vorjahresvergleich dabei durch eine infolge von Steu-
errechtsänderungen und Pandemie geminderte Vorjahresbasis deutlich erhöht. In der 2. Jahres-
hälfte wirkten die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung dämpfend auf die Aufkom-
mensentwicklung.

 ● Die Gemeinschaftsteuern haben mit 675,0 Mrd. Euro oder 82,8 Prozent den größten Anteil 
am Gesamtergebnis. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 8,7 Prozent beziehungsweise 
53,9 Mrd. Euro. Die Bundessteuern gingen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent zurück. Sie 
hatten mit 96,7 Mrd. Euro einen Anteil von 11,9 Prozent am Gesamtergebnis, die Ländersteuern 
mit 30,1 Mrd. Euro (-4,8 Prozent gegenüber Vorjahr) einen Anteil von 3,7 Prozent.

Entwicklung der 
Steuereinnahmen (ohne 
Gemeindesteuern) im 
Haushaltsjahr 2022

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach ersten 
Berechnungen des Statistischen Bundesamts im 
Jahr 2022 in preisbereinigter Rechnung um 1,9 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die deutsche 
Wirtschaft hat sich damit im vergangenen Jahr als 
sehr widerstandsfähig gegenüber den zahlreichen 
Belastungen gezeigt, zuvorderst den wirtschaftli-
chen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine (vergleiche Artikel zur konjunkturellen 
Entwicklung in dieser Ausgabe). Insbesondere zu 
Jahresbeginn war eine kräftige gesamtwirtschaft-
liche Dynamik zu verzeichnen, wozu auch pande-
miebedingte Nachholeffekte beitrugen. In – für die 

Entwicklung der Steuereinnahmen relevanterer  – 
nominaler Rechnung fiel der Anstieg des BIP im 
Jahr 2022 mit 7,1 Prozent aufgrund der ausgepräg-
ten Preissteigerungen nochmals merklich höher 
aus. Infolge u.  a. der robusten gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung stiegen die Steuereinnahmen 
von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Ge-
meindesteuern)1 merklich an, von 761,0 Mrd. Euro 
im Jahr  2021 um 53,9  Mrd.  Euro beziehungsweise 
7,1 Prozent auf 814,9 Mrd. Euro (s. a. Tabelle 1).

1 Über die Einnahmen aus Gemeindesteuern berichtet das 
Statistische Bundesamt vierteljährlich. Die Daten stehen 
regelmäßig drei Monate nach Quartalsende zur Verfügung. 
Der Artikel bezieht sich daher ausschließlich auf die 
Steuereinnahmen ohne Gemeindesteuern.
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Entwicklung der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022

Dabei stiegen die Einnahmen aus den Gemein-
schaftsteuern gegenüber dem Haushaltsjahr  2021 
um 8,7 Prozent auf 675,0 Mrd. Euro. Das Aufkom-
men der Bundessteuern verringerte sich dage-
gen um 1,5  Prozent auf 96,7  Mrd.  Euro. Die Zoll-
einnahmen stiegen deutlich um 33,3 Prozent oder 
1,7 Mrd. Euro auf 6,8 Mrd. Euro. Die Ländersteuern 
verzeichneten einen Rückgang von 4,8 Prozent auf 
30,1 Mrd. Euro.

Gemeinschaftsteuern

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
Haushaltsjahr 2022 bei 284,9 Mrd. Euro und hatte 
mit 35,0 Prozent weiterhin den größten Anteil am 
Kassenaufkommen der Gemeinschaftsteuern. Ge-
genüber dem Haushaltsjahr  2021 stieg das Auf-
kommen der Steuern vom Umsatz im Jahr  2022 
dabei kräftig um 34,0  Mrd.  Euro beziehungs-
weise 13,6  Prozent. Das Aufkommen aus der Bin-
nenumsatzsteuer erhöhte sich um 5,6  Prozent 
auf 198,2  Mrd.  Euro, das aus der Einfuhrumsatz-
steuer um 37,2  Prozent auf 86,6  Mrd.  Euro. Der 
hohe Einnahmeanstieg war dabei maßgeblich auch 
auf die verringerte Vorjahresbasis zurückzufüh-
ren: In den ersten Monaten des Jahres  2021 wa-
ren noch Einnahmeausfälle aufgrund von Steuer-
rechtsänderungen (Verschiebung der Fälligkeit der 
Einfuhrumsatzsteuer und Steuersatzsenkung im 
2.  Halbjahr  2020) in Höhe von circa 14  Mrd.  Euro 
zu verzeichnen gewesen. Wird die Vergleichsbasis 
der Steuern vom Umsatz um diesen Betrag erhöht, 

beträgt der Zuwachs im Gesamtjahr  2022 noch 
circa 7,5  Prozent. Darüber hinaus profitierte das 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz im vergan-
genen Jahr davon, dass die privaten Konsumausga-
ben insbesondere in der 1.  Jahreshälfte 2022 auch 
aufgrund corona-bedingter Nachholeffekte kräf-
tig ausgeweitet worden waren. Die hohe Steige-
rungsrate war also nicht maßgeblich auf die hohe 
Inflation zurückzuführen. Stattdessen lag der Auf-
kommenszuwachs gegen Ende des Jahres 2022 un-
terhalb der Inflationsrate, da der Kaufkraftverlust 
zu einer Dämpfung des privaten Konsums geführt 
haben dürfte. Die hohe Steigerungsrate bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer spiegelte neben der oben ge-
nannten Steuerrechtsänderung auch den kräftigen 
Anstieg der nominalen Importe gegenüber dem 
Vorjahr wider, wozu auch der sehr starke Anstieg 
der Importpreise beitrug. Da die Einfuhrumsatz-
steuer bei der (Binnen-)Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abgezogen werden kann, führen steigende Einnah-
men bei der Einfuhrumsatzsteuer tendenziell zu 
einer schwächeren Einnahmeentwicklung bei der 
(Binnen-)Umsatzsteuer.

Das Lohnsteueraufkommen brutto lag im Haus-
haltsjahr 2022 mit 278,2 Mrd. Euro um 2,9 Prozent 
über dem Ergebnis des Haushaltsjahres  2021. Die 
trotz der wirtschaftlichen Belastungen gute Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt mit gegenüber dem 
Vorjahr merklich geringerem Kurzarbeitsvolumen, 
niedrigerer Arbeitslosigkeit und höherer Beschäfti-
gung wirkte sich dabei aufkommenssteigernd aus. 
Dass der Anstieg nicht höher ausgefallen ist, liegt 

Steuereinnahmen nach Ertragshoheit

Haushaltsjahr

Änderung gegenüber 20212022 2021

in Mrd. Euro in Mrd. Euro in Mrd. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern 675,0 621,1 +53,9 +8,7

Bundessteuern 96,7 98,2 -1,5 -1,5

Ländersteuern 30,1 31,6 -1,5 -4,8

Gewerbesteuerumlagen 6,3 5,0 +1,4 +28,2

Zölle 6,8 5,1 +1,7 +33,3

Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) 814,9 761 +53,9 +7,1

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

24

Tabelle 1



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Januar 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022

an Entlastungsmaßnahmen, die die Bundesregie-
rung angesichts der stark gestiegenen Energie-
preise im vergangenen Jahr bereits umgesetzt hat. 
So verminderten die Auswirkungen des Steuerent-
lastungsgesetzes 2022 (Energiepreispauschale, Ein-
kommensteuertarifanpassung, Erhöhung Arbeit-
nehmerpauschale) das Aufkommen im Jahr  2022 
beträchtlich um circa 13,7  Mrd.  Euro. Vom Brut-
tolohnsteueraufkommen abzuziehen war das aus 
dem Lohnsteueraufkommen gezahlte Kindergeld, 
das im Jahr  2022 bei 48,9  Mrd.  Euro und damit 
leicht niedriger lag als im Vorjahr (-1,8  Prozent). 
Auch dahinter stand maßgeblich die Wirkung von 
Entlastungsmaßnahmen: Nach 150  Euro Kinder-
bonus pro Kind im Jahr  2021 wurden  2022 noch-
mals 100 Euro Kinderbonus zur Milderung von Be-
lastungen für Familien gezahlt. In der Differenz 
senkte der  2022 niedrigere Kinderbonus das aus-
gezahlte Kindergeld im Jahr  2022 gegenüber dem 
Jahr  2021. Des Weiteren sind die Aufwendungen 
für die Altersvorsorgezulage vom Bruttolohnsteu-
eraufkommen abzuziehen. Diese sanken im Haus-
haltsjahr  2022 um 2,5  Prozent auf 2,2  Mrd.  Euro. 
Alles in allem stieg das kassenmäßige Lohnsteuer-
aufkommen im Haushaltsjahr 2022 um 4,0 Prozent 
auf 227,2 Mrd. Euro.

Die veranlagte Einkommensteuer verzeichnete im 
Haushaltsjahr 2022 Bruttoeinnahmen in Höhe von 
89,0 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 5,2 Prozent 
gegenüber 2021 entspricht. Dies spiegelte auch die 
widerstandsfähige konjunkturelle Entwicklung 
und den Anstieg der nominalen Bezugsgrößen im 
Jahr 2022 wider (s. o.). Die Abzugsbeträge von Inves-
titions- und Eigenheimzulage beeinflussten das Er-
gebnis aufgrund des Auslaufens der Förderung nur 
noch unerheblich. Die Forschungszulage hatte mit 
rund 6,0 Mio. Euro ebenfalls nur eine geringe be-
tragsmäßige Relevanz. Die aus dem Aufkommen 
der veranlagten Einkommensteuer gezahlten Er-
stattungen an veranlagte Arbeitnehmer verringer-
ten sich um 5,7  Prozent auf 11,6  Mrd.  Euro. Un-
ter Berücksichtigung der Abzugsbeträge ergaben 
sich Kasseneinnahmen der veranlagten Einkom-
mensteuer im Haushaltsjahr  2022 in Höhe von 

77,4 Mrd. Euro, was einem Anstieg um 7,0 Prozent 
gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 entspricht.

Das Bruttoaufkommen der Körperschaftsteuer, die 
maßgeblich von der Gewinnentwicklung der kör-
perschaftsteuerpflichtigen Unternehmen abhängt, 
legte noch etwas kräftiger zu als das der veran-
lagten Einkommensteuer. Es stieg im Haushalts-
jahr 2022 um 10,3 Prozent auf 46,5 Mrd. Euro. Ins-
besondere die Vorauszahlungen wiesen gegenüber 
dem Vorjahr merkliche Steigerungsraten auf, was 
für eine trotz des schwierigen Umfelds kräftige Ge-
winnentwicklung sprechen dürfte. Nach Abzug der 
betragsmäßig geringen Investitionszulage und For-
schungszulage ergab sich ein Kassenaufkommen 
im Haushaltsjahr  2022 von 46,3  Mrd.  Euro (+10,0 
Prozent gegenüber 2021).

Das Aufkommen der nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag stieg im Haushaltsjahr  2022 brutto 
um 17,5  Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 
33,3  Mrd.  Euro. Das Aufkommen wird maßgeb-
lich durch die Einnahmen bei den Kapitalertrag-
steuern aufgrund von Dividendenausschüttungen 
von Unternehmen bestimmt. Unter anderem die 
DAX-Unternehmen haben im Jahr  2022 deutlich 
höhere Dividenden ausgeschüttet als im Vorjahr. 
Vom Bruttoaufkommen abzuziehen sind Erstat-
tungen durch das Bundeszentralamt für Steuern. 
Im Ergebnis stieg das Kassenaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag im Haushalts-
jahr 2022 um 19,0 Prozent auf 32,6 Mrd. Euro.

Das Kassenaufkommen der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verringerte sich 
dagegen im Haushaltsjahr  2022 deutlich gegen-
über  2021 um 34,6  Prozent auf 6,6  Mrd.  Euro. Im 
Jahr 2021 war ein hohes Aufkommen zu beobach-
ten gewesen, da u. a. angesichts der starken Kursan-
stiege an den Börsen nach dem pandemiebedingten 
Tief erhebliche Veräußerungsgewinne angefallen 
sein dürften. 2022  stand die Kursentwicklung an 
den Börsen deutlich im Zeichen des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine.
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Bundessteuern

Bei den Bundessteuern wurde mit 96,7  Mrd.  Euro 
im Haushaltsjahr  2022 das Vorjahresniveau um 
1,5  Mrd.  Euro beziehungsweise 1,5  Prozent unter-
schritten. Die Energiesteuer war mit einem Aufkom-
men von 33,7 Mrd. Euro im Haushaltsjahr 2022 trotz 
eines merklichen Rückgangs weiterhin die aufkom-
mensstärkste Bundessteuer. Maßgeblich für das Vo-
lumen der Energiesteuer war die Besteuerung des 
Kraftstoffverbrauchs (Anteil 87,3  Prozent), insbe-
sondere von Benzin und Diesel. Hier verringerten 
sich die Steuereinnahmen im Vorjahresvergleich 
um 11,2 Prozent. Im Wesentlichen war dies auf die 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch die 
temporäre Absenkung der Energiesteuer auf Kraft-
stoffe durch das Energiesteuersenkungsgesetz zu-
rückzuführen, wodurch die Energiesteuersätze auf 
Kraftstoffe im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 31. Au-
gust 2022 abgesenkt worden waren. Dadurch erga-
ben sich Steuermindereinnahmen von geschätzt 
circa 3 Mrd. Euro. Im Ergebnis war bei der Energie-
steuer ein Rückgang von 9,3 Prozent gegenüber dem 
Haushaltsjahr  2021 zu verzeichnen. Das Aufkom-
men der Tabaksteuer verringerte sich im Haushalts-
jahr 2022 um 3,4 Prozent auf 14,2 Mrd. Euro. Die Ein-
nahmen aus dem Solidaritätszuschlag wiesen einen 
Anstieg um 8,6 Prozent auf 12,0 Mrd. Euro auf. Die 
Zunahme ergab sich aus den Anstiegen seiner Be-
messungsgrundlagen  – der Lohnsteuer, der veran-
lagten Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer 
und der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Das 
Kraftfahrzeugsteueraufkommen verminderte sich 
im Haushaltsjahr  2022 leicht um 0,5  Prozent auf 
9,5  Mrd.  Euro. Bei der Versicherungsteuer ergab 
sich 2022 mit +4,6 Prozent ein Zuwachs im Steuer-
aufkommen gegenüber 2021 auf 15,7 Mrd. Euro. Die 
Luftverkehrsteuer stieg um 101,5 Prozent gegenüber 
dem Haushaltsjahr  2021, in dem das Aufkommen 
noch sehr stark durch die wegen der Pandemie ein-
geschränkte Reisetätigkeit verringert gewesen war. 
Weitere zum Gesamtaufkommen der Bundessteu-
ern beitragende Steuerarten verzeichneten im Haus-
haltsjahr 2022 folgende prozentuale Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr und Einnahmen: Strom-
steuer +2,1 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro, Alkoholsteuer 
+4,9  Prozent auf 2,2  Mrd.  Euro, Schaumweinsteuer 

+3,5  Prozent auf 0,4  Mrd.  Euro sowie Kaffeesteuer 
+0,4 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern nahm im 
Haushaltsjahr  2022 gegenüber dem Vorjahr um 
4,8 Prozent auf 30,1 Mrd. Euro ab. Dies war im We-
sentlichen auf Rückgänge bei der Grunderwerb-
steuer um 6,6 Prozent auf 17,1 Mrd. Euro und der 
Erbschaftsteuer um 6,1  Prozent auf 9,2  Mrd.  Euro 
zurückzuführen. Bei der Grunderwerbsteuer dürfte 
sich im Jahresverlauf die Eintrübung am Immobi-
lienmarkt infolge der hohen Baupreise und der 
Verschlechterung der Finanzierungskonditionen 
deutlich dämpfend auf die Aufkommensentwick-
lung ausgewirkt haben. Zuwächse verzeichneten 
die Rennwett- und Lotteriesteuern um 10,1  Pro-
zent auf 2,6  Mrd.  Euro. Hier wirkte sich die Ein-
führung der neuen Steuerarten Mitte des Vorjahres 
2021 – Online-Pokersteuer und Virtuelle Automa-
tensteuer – aufkommenssteigernd aus. Des Weite-
ren stieg das Biersteueraufkommen um 2,7 Prozent 
auf 0,6  Mrd.  Euro und das Feuerschutzsteuerauf-
kommen um 8,1 Prozent auf 0,6 Mrd. Euro.

Entwicklung der 
Steuereinnahmen in den 
einzelnen Quartalen

Ein Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Quar-
tale des Haushaltsjahres 2022 zeigt unterjährig un-
abhängig von der Ertragshoheit folgendes Bild: 
Das 1. und das 2. Quartal wiesen sehr kräftige Zu-
wachsraten auf, die neben der wirtschaftlichen 
Aufwärtsbewegung vor allem mit der durch Steu-
errechtsänderungen und Pandemie geminder-
ten Vorjahresbasis zusammenhängen. Im 3.  und 
4. Quartal war die Entwicklung des Steueraufkom-
mens dann deutlich durch die angesichts der stark 
gestiegenen Energiepreise beschlossenen steuerli-
chen Entlastungsmaßnahmen (vor allem durch das 
Steuerentlastungsgesetz  2022 und Energiesteuer-
senkungsgesetz) gedämpft.
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Verteilung der 
Steuereinnahmen auf die 
Ebenen

Im Haushaltsjahr 2022 fielen die Steuereinnahmen 
ohne Gemeindesteuern auf allen Ebenen (Bund, 
Länder und Gemeinden) höher aus als im Vorjahr. 
Basis dieser Entwicklung war der Anstieg bei den 
Gemeinschaftsteuern. Die Verteilung der Steuer-
einnahmen auf Bund, Europäische Union  (EU), 
Länder und Gemeinden und die Veränderungen 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum sind in Tabelle  3 dargestellt. Unterschiede 

im relativen Anstieg zwischen Bund und Län-
dern ergaben sich dabei einerseits aus der unter-
schiedlichen Entwicklung von Bundessteuern und 
Ländersteuern. Darüber hinaus wirkten sich die ge-
genüber  2021 geänderte Umsatzsteuerverteilung 
sowie deutlich erhöhte Regionalisierungsmittel auf 
die Entwicklung der Verteilung aus. Die jährliche 
Dynamisierungsrate der Regionalisierungsmittel 
wird außerdem ab dem Jahr 2023 von 1,8 Prozent 
auf 3,0 Prozent erhöht. Auf diese Weise unterstützt 
der Bund die Länder dabei, die Nutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs attraktiver zu gestal-
ten und die Fahrgastzahlen deutlich zu erhöhen.

Verteilung der Steuereinnahmen auf die Ebenen

Entwicklung der Steuereinnahmen in den einzelnen Quartalen 2022
in Mrd. Euro

Tabelle 2

Steuereinnahmen nach Ertragshoheit

2022

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Jahr

Gemeinschaftsteuern 170,4 171,1 155,0 184,7 681,3

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +20,5 +19,4 -3,9 +2,7 +8,8

Bundessteuern 22,3 24,4 21,7 28,3 96,7

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +2,5 +5,3 -7,7 -5,0 -1,5

Ländersteuern 9,0 7,6 7,1 6,4 30,1

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +15,7 +2,2 -8,9 -25,5 -4,8

Zölle (EU) 1,5 1,6 1,8 2,0 6,8

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +35,6 +27,3 +35,6 +34,9 +33,3

Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) 203,1 204,7 185,6 221,5 814,9

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +18,1 +16,8 -4,3 +0,7 +7,1

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ebenen

Haushaltsjahr

Veränderung gegenüber Vorjahr2022 2021

in Mrd. Euro in Mrd. Euro in Mrd. Euro in Prozent

Bund¹ 337,2 313,7 +23,5 +7,5

Länder¹ 384,5 355,1 +29,4 +8,3

Gemeinden² 54,6 54,0 +0,6 +1,1

EU 38,6 38,2 +0,4 +1,0

Zusammen 814,9 761 +53,9 +7,1

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Nach Bundesergänzungszuweisungen.
2 Lediglich Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Abgeltungsteuer und Steuern vom Umsatz.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 3
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Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2022

 ● Die Nettokreditaufnahme (NKA) für den Bundeshaushalt 2022 belief sich auf 115,4 Mrd. Euro. 
Gegenüber dem Jahr 2021 war dies ein Rückgang von rund 100 Mrd. Euro. Neben den finanzi-
ellen Folgen der COVID-19-Pandemie kamen im abgelaufenen Jahr die finanziellen Folgen des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hinzu. Die im Haushalt 2022 ursprünglich vorgese-
hene NKA wurde im Umfang von 23,5 Mrd. Euro unterschritten.

 ● Nach ersten Ergebnissen der Volkwirtschaftlichen Gesamtrechnungen wies im Jahr 2022 aus-
schließlich der Bund ein Finanzierungsdefizit aus – trotz Überschüssen der anderen staatlichen 
Ebenen fiel der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo negativ aus. Daran zeigt sich, dass vor allem 
der Bund die Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und 
Entlastungen im Zusammenhang mit der Energiekrise finanziert und gleichzeitig die Länder in 
erheblichem Umfang unterstützt.

 ● Die strukturelle NKA in Abgrenzung der Schuldenbremse belief sich 2022 auf 8,08 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Hier war neben der NKA des Bundeshaushalts auch die zur Finanzie-
rung insbesondere der Gas- und Strompreisbremsen einmalig für das Jahr 2022 vorgesehene 
NKA des neu ausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF-Energie) abzüglich seiner 
finanziellen Transaktionen zu berücksichtigen. Die Obergrenze für die strukturelle NKA wurde 
nach vorläufigem Ergebnis um rund 276,1 Mrd. Euro überschritten. Davon entfielen rund 
179,4 Mrd. Euro auf den WSF-Energie und rund 96,6 Mrd. Euro auf den Bundeshaushalt. Gemäß 
den vom Deutschen Bundestag beschlossenen Tilgungsplänen sind die Überschreitungen jeweils 
um ein Einunddreißigstel pro Jahr zurückzuführen (die Überschreitung im Bundeshaushalt 
ab dem Jahr 2028 und im WSF-Energie ab 2031). Die endgültige Berechnung des zu tilgenden 
Betrags erfolgt zum 1. September 2023.

Ausgangslage

Die deutsche Wirtschaft hat sich im vergangenen 
Jahr als sehr widerstandsfähig gegenüber den zahl-
reichen Belastungen, zuvorderst den wirtschaft-
lichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine, gezeigt. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) ist nach ersten Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamts im Jahr 2022 in preisbereinigter 
Rechnung um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen. Im Vergleich zum Jahr  2019, dem Jahr 
vor Beginn der COVID-19-Pandemie, lag das BIP 
damit um 0,7 Prozent höher. Insbesondere zu Jah-
resbeginn war eine kräftige Dynamik zu verzeich-
nen, wozu wohl auch pandemiebedingte Nachhol-
effekte beigetragen haben. Zum Jahresende dürfte 

die Entwicklung dagegen zunehmend durch hohe 
Energiepreise und Inflationsraten und den da-
mit verbundenen Kaufkraftverlust gedämpft wor-
den sein. In  – für die Entwicklung der Steuerein-
nahmen relevanterer  – nominaler Rechnung fiel 
der Anstieg des BIP 2022 mit 7,1 Prozent aufgrund 
der ausgeprägten Preissteigerungen merklich hö-
her aus, der Zuwachs war zudem höher als im Vor-
jahr mit 5,8  Prozent. Weitere Informationen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022 können 
dem Artikel „Konjunkturentwicklung aus finanz-
politischer Sicht“ in diesem Monatsbericht ent-
nommen werden.

Infolge des merklichen Anstiegs der nominalen Be-
messungsgrundlagen sowie einer teils immer noch 
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durch die Folgen der COVID-19-Pandemie verrin-
gerten Vorjahresbasis sind die Steuereinnahmen 
von Bund und Ländern (ohne Gemeindesteuern) 
im Haushaltsjahr 2022 merklich um 7,1 Prozent ge-
stiegen. Einzelheiten hierzu können dem Artikel 
„Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder 
im Haushaltsjahr  2022“ in diesem Monatsbericht 
entnommen werden.1

Gesamtübersicht 
zum vorläufigen 
Haushaltsabschluss

Der Bundeshaushalt 2022 schloss nach vorläufigem 
Jahresabschluss zum dritten Mal in Folge seit Be-
ginn der Pandemie mit einem Finanzierungsdefi-
zit ab. Im Bundeshaushalt war eine NKA in Höhe 
von 115,4  Mrd.  Euro erforderlich. Mit dem am 
22. Juni 2022 verkündeten Haushaltsgesetz (BGBl. I 
Nr.  20 S.  890) war  – unter erneuter Inanspruch-
nahme der Ausnahmeklausel des Grundgesetzes 
(GG) – eine NKA von 138,9 Mrd. Euro veranschlagt 
worden.2 Die im Haushalt  2022 ursprünglich vor-
gesehene NKA wurde damit um 23,5  Mrd.  Euro 
unterschritten.

Der Haushaltsvollzug des Jahres  2022 war im 
1.  Halbjahr einerseits geprägt durch die vorläu-
fige Haushaltsführung. Andererseits waren wei-
terhin Maßnahmen zur Bekämpfung der ge-
sellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie 
zur Flankierung der wirtschaftlichen Stabilisie-
rung und Erholung in Deutschland erforderlich. 
Nach dem völkerrechtswidrigen russischen An-
griff gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 wur-
den die Folgen des Kriegs für den Bundeshaushalt 
zunehmend relevant. Auf die sich aus dieser neuen 

1 In dem Artikel „Die Steuereinnahmen des Bundes und der 
Länder im Haushaltsjahr 2022“ aufgeführte Steuereinnahmen 
des Bundes weichen methodisch bedingt von den in den 
folgenden Tabellen 1 und 7 dargestellten Steuereinnahmen 
des Bundes ab.

2 Monatsbericht des BMF vom Juli 2022, Artikel „Sollbericht 2022: 
Ausgaben und Einnahmen des Bundeshaushalts“.

Situation ergebenden vielfältigen Herausforde-
rungen musste entschlossen und zielgerichtet, mit 
entsprechender finanzieller Absicherung, reagiert 
werden. Betroffen waren insbesondere die Landes– 
und Bündnisverteidigung, die Unterstützung der 
Ukraine, die Aufnahme, Betreuung und Integration 
von aus der Ukraine Geflüchteten, Maßnahmen zur 
Sicherung der Energieversorgung und zur Abmil-
derung der Auswirkungen der Energiepreissteige-
rungen auf die Menschen und die Wirtschaft. Dabei 
hat der Bund die Länder insbesondere im Bereich 
der Aufnahme von Geflüchteten und Entlastungs-
maßnahmen, wie dem 9-Euro-Ticket trotz originä-
rer Länderzuständigkeit, erheblich unterstützt.

Zur Abfederung der Belastungen infolge gestiege-
ner Energiepreise, d. h. zur Stärkung der Einkom-
men der privaten Haushalte, insbesondere von Fa-
milien und Haushalten mit geringem Einkommen, 
und Unterstützung der Unternehmen hat die Bun-
desregierung drei umfangreiche Entlastungspakete 
mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mrd. Euro 
für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen und über 
die Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds (WSF-Energie) einen wirtschaftlichen Ab-
wehrschirm geschaffen, der mit einer Krediter-
mächtigung in Höhe von 200  Mrd.  Euro, unter 
Inanspruchnahme der Ausnahmeklausel nach 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 und 7 GG, ausgestattet wurde.

Gleichzeitig verstärkte Deutschland seine humani-
tären Anstrengungen im Zusammenhang mit den 
Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands und 
verlieh mit der Errichtung des „Sondervermögens 
Bundeswehr“ und der Ausstattung des Sonderver-
mögens mit einer Kreditermächtigung in Höhe 
von 100 Mrd. Euro, außerhalb der Obergrenze der 
Schuldenbremse, den sicherheitspolitischen Inte-
ressen Deutschlands ein neues Gewicht.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mittel im 
Bundeshaushalt grundsätzlich dem Jährlich-
keitsprinzip unterliegen. Das heißt, dass veran-
schlagte Mittel, die bis zum Ende des Haushalts-
jahres nicht benötigt werden, verfallen, während 
in Sondervermögen unmittelbare Mittelbereit-
stellungen für einen unter Umständen wesentlich 
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längeren Zeitraum erfolgen können, da diese Mittel 
auch überjährig verfügbar bleiben.

Tabelle 1 zeigt neben dem Haushaltssoll 2022 wesent-
liche Eckwerte des vorläufigen Haushaltsabschlus-
ses 2022 im Vergleich zum Haushaltsabschluss 2021.

Ausgaben und Einnahmen

Im Bundeshaushalt gab es einerseits Mehreinnah-
men bei den Steuern und andererseits Minder-
ausgaben im Vergleich zu den Soll-Ansätzen. Die 
Steuermehreinnahmen gegenüber dem Soll sind 
im Wesentlichen auf eine dynamischere Entwick-
lung der ertragsabhängigen Steuern zurückzu-
führen als noch bei Haushaltsaufstellung und in 
der dieser zugrunde liegenden gesamtwirtschaft-
lichen Projektion unterstellt. Die Entwicklung der 
COVID-19-Pandemie verlief insgesamt hinsicht-
lich Ausbreitung und Schwere der Erkrankung 
günstiger als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstel-
lung angenommen, was zu Minderbedarfen bei den 
Ausgaben beitrug.

Die Ausgaben des Bundes beliefen sich nach vor-
läufigem Ist 2022 auf rund 480,7 Mrd. Euro (s. a. Ta-
belle  1). Das Soll des Haushaltsplans wurde damit 
um rund 15,1 Mrd. Euro beziehungsweise 3,0 Pro-
zent unterschritten. Dabei waren nach erster Ein-
schätzung insbesondere Minderbedarfe im Ein-
zelplan  60 bei Mitteln, die zur Unterstützung von 
Vorhaben und Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukra-
ine dienen sollten, in Höhe von bis zu insgesamt 
5,1 Mrd. Euro (Soll 8,7 Mrd. Euro) entstanden. Zu-
dem wurden von der globalen Mehrausgabe für 
Kosten im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krise 
2,6 Mrd. Euro letztlich nicht benötigt. Minderausga-
ben waren auch bei den Corona-Unternehmenshil-
fen im Umfang von insgesamt rund 3,7 Mrd. Euro zu 

verzeichnen. Darüber hinaus gingen Rückzahlun-
gen von im Jahr 2020 geleisteten Corona-Soforthil-
fen für kleine und mittlere Unternehmen und So-
loselbständige im Umfang von rund 0,4 Mrd. Euro 
ein. Zudem konnten Verstärkungsmittel zur För-
derung von Projekten im Bereich Mikroelektronik 
(-2,7 Mrd. Euro) noch nicht abgerufen werden, weil 
u.  a. das beihilferechtliche Genehmigungsverfah-
ren bei der Europäischen Kommission noch nicht 
abgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus ent-
standen Minderbedarfe insbesondere bei Gewähr-
leistungen (-1,7  Mrd.  Euro), bei den Zinsausgaben 
(-1,0  Mrd.  Euro) sowie bei Ausgleichszahlungen 
nach §  21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
(-1,6 Mrd. Euro). Gleichzeitig gab es Mehrbedarfe in 
erheblichem Umfang insbesondere für die Zahlung 
einer Energiepreispauschale an Rentnerinnen und 
Rentner (rund +6,0 Mrd. Euro).

Im Vergleich zum Jahr  2021 fielen die Ausga-
ben  2022 um rund 13,6  Prozent beziehungsweise 
76,0  Mrd.  Euro geringer aus. Zu den Einzelheiten 
siehe Abschnitt „Konsumtive Ausgaben“.

Die Einnahmen (s.  a. Tabelle  1) beliefen sich 
im Jahr  2022 nach vorläufigem Ist auf rund 
364,7  Mrd.  Euro. Damit nahm der Bund rund 
8,5  Mrd.  Euro beziehungsweise 2,4  Prozent mehr 
ein, als im Soll veranschlagt war. Im Vergleich 
zum Vorjahresniveau stiegen die Einnahmen um 
6,9 Prozent (rund +23,6 Mrd. Euro). Dies resultierte 
sowohl im Vergleich zum Soll als auch im Vergleich 
zum Ist des Jahres  2021 aus Steuermehreinnah-
men. Das Niveau der Steuereinnahmen des Bundes 
im Jahr  2019, also vor der Pandemie, wurde erst-
mals seit Beginn der Pandemie wieder um rund 
+8,2 Mrd. Euro überschritten.

Die Sonstigen Einnahmen (s.  a. Tabelle  1) la-
gen im Ist um rund 0,3 Mrd. Euro unter dem Soll. 
Im Vergleich zum Vorjahr gab es nahezu keine 
Veränderung.
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Gesamtübersicht

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben zusammen¹ 495.791 480.688 556.617 -75.930 -13,6

2. Einnahmen zusammen² 356.186 364.653 341.017 +23.636 +6,9

Steuereinnahmen³ 328.435 337.168 313.545 +23.623 +7,5

Sonstige Einnahmen (ohne Münzeinnahmen) 27.751 27.485 27.472 +14 +0,0

3. Saldo der durchlaufenden Mittel 0 0 0 X X

Einnahmen ./. Ausgaben + Saldo der 
durchlaufenden Mittel = Finanzierungssaldo

-139.605 -116.034 -215.600 +99.566 X

Verwendung des Finanzierungssaldos

Nettokreditaufnahme 138.942 115.442 215.379 -99.937 X

Münzeinnahmen (nur Umlaufmünzen) 163 92 221 -129 -58,2

Zuführung (-)/Entnahme (+)/Rücklage4 500 500 0 +500 X

nachrichtlich:

Investive Ausgaben 
(Baumaßnahmen, Beschaffungen über 5.000 Euro 
je Beschaffungsfall, Darlehen, Inanspruchnahme 
aus Gewährleistungen, etc.)

51.541 46.211 45.782 +428 +0,9

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 In dem Artikel „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022“ aufgeführte Steuereinnahmen des Bundes 

weichen methodisch bedingt von den hier dargestellten Steuereinnahmen des Bundes ab.
4 2022: Rücklage zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit für Rüstungsinvestitionen für den 

Einzelplan 14 (Bundesminsterium der Verteidigung). 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanzierungssaldo und 
Nettokreditaufnahme

Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und 
Ausgaben ergab sich im Haushaltsjahr 2022 ein Fi-
nanzierungsdefizit in finanzstatistischer Abgren-
zung von rund 116,0 Mrd. Euro. Nach Berücksich-
tigung von Münzeinnahmen in Höhe von rund 
0,1 Mrd. Euro und der Einnahme aus der Rücklage 
zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Fi-
nanzierungssicherheit für Rüstungsinvestitionen 
in Höhe von 0,5  Mrd.  Euro für den Einzelplan  14 
(Bundesministerium der Verteidigung) war eine 
NKA von rund 115,4 Mrd. Euro notwendig, um das 
Finanzierungsdefizit abzudecken. Die NKA blieb 
um rund 23,5 Mrd. Euro unter der veranschlagten 
NKA und war um rund 99,9 Mrd. Euro geringer als 
im Jahr 2021.

Das Statistische Bundesamt hat am 13. Januar 2023 
das erste vorläufige Ergebnis zum gesamtstaatli-
chen Maastricht-Finanzierungssaldo  2022 in Ab-
grenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen veröffentlicht. Danach ging  – bereits wie 
im Jahr  2021  – das gesamtstaatliche Finanzie-
rungsdefizit von 2,6 Prozent des BIP im Jahr 2022 
ausschließlich auf das große Finanzierungsdefizit 
des Bundes (inklusive seiner Extrahaushalte) zu-
rück, während die übrigen staatlichen Ebenen mit 
Überschüssen abschlossen. Dies zeigt, dass vor al-
lem der Bund finanziell in erheblichem Umfang die 
Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie und des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine finanziert und dabei 
gleichzeitig die Länder erheblich unterstützt hat.

Tabelle 1
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Abrechnung der grund gesetz-
lichen Regel zur Begrenzung 
der Neuverschuldung des 
Bundes (Schuldenbremse) für 
das Jahr 2022

Grundlage für die vorläufige Abrechnung der 
Schuldenbremse sind das erste vorläufige Jahreser-
gebnis des Statistischen Bundesamts zum BIP 2022 
vom 13. Januar 2023 sowie der vorläufige Abschluss 
des Bundeshaushalts 2022 (Stand: 13. Januar 2023).

Für den Bund insgesamt (Bundeshaushalt ein-
schließlich für die Schuldenbremse relevanter 
Sondervermögen) lag die NKA gemäß vorläufigem 
Abschluss im Jahr  2022 bei rund 315,4  Mrd.  Euro 
(Tabelle 2 Zeile 8). Davon gehen 115,4 Mrd. Euro auf 
den Bundeshaushalt zurück und 200,0  Mrd.  Euro 
auf den WSF-Energie gemäß §  26b Abs.  1  Stabili-
sierungsfondgesetz (StFG) zur Finanzierung der 
Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der 
Energiekrise, wie insbesondere die Strom- und 
Gaspreisbremse. Zur Berechnung der strukturel-
len NKA sind der Saldo finanzieller Transaktio-
nen und die Konjunkturkomponente zu berück-
sichtigen. Ausgehend von der NKA in Höhe von 
rund 315,4  Mrd.  Euro zuzüglich des Saldos finan-
zieller Transaktionen (s.  a. Tabelle  2 Zeile  6), von 
dem -4,1  Mrd.  Euro auf den Bundeshaushalt und 
-20,6  Mrd.  Euro auf den WSF-Energie entfielen, 
und zuzüglich der an die tatsächliche wirtschaft-
liche Entwicklung angepassten Konjunkturkom-
ponente von -2,2 Mrd. Euro (s. a. Tabelle 2 Zeile 5) 
belief sich die strukturelle NKA des Bundes auf Ba-
sis vorläufiger gesamtwirtschaftlicher Daten auf 
rund 288,6  Mrd.  Euro beziehungsweise 8,08  Pro-
zent des BIP. Damit wurde die Obergrenze für die 
strukturelle NKA (0,35 Prozent des BIP des Vorjah-
res 2021 = rund 12,5 Mrd. Euro) nach vorläufigem 
Ergebnis um rund 276,1 Mrd. Euro überschritten.

Die Ermittlung der Konjunkturkomponente 
zum Haushaltsabschluss ist in § 3 der Ver-
ordnung über das Verfahren zur Bestimmung 
der Konjunkturkomponente nach § 5 des Ar-
tikel 115-Gesetzes (Artikel 115-Verordnung) 
geregelt: „Dazu wird die zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung nach § 2 ermittelte 
Konjunkturkomponente an die tatsächliche 
Wirtschaftsentwicklung angepasst, indem 
die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 
ermittelte Produktionslücke für das betref-
fende Haushaltsjahr korrigiert wird. Die Kor-
rektur erfolgt auf Basis der Differenz zwi-
schen der zum Zeitpunkt der Buchung auf 
dem Kontrollkonto vom Statistischen Bun-
desamt festgestellten und der zum Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung erwarteten Verän-
derung des Bruttoinlandprodukts.“ 
Im § 2 der Artikel 115-Verordnung, auf den 
hier verwiesen wird, ist die Ermittlung der 
Konjunkturkomponente bei der Haushalts-
aufstellung geregelt. Die zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung maßgebliche Kon-
junkturkomponente wurde mit der gesamt-
wirtschaftlichen Projektion der Bundesre-
gierung vom Frühjahr 2022 ermittelt. Sie lag 
bei -7,9 Mrd. Euro. Die Zunahme des no-
minalen BIP 2022 gegenüber 2021 war mit 
7,1 Prozent höher als bei der Frühjahrspro-
jektion 2022 erwartet. Damit wirkte die Kon-
junkturkomponente bei der Abrechnung mit 
einem Wert von insgesamt -2,2 Mrd. Euro 
weniger entlastend auf die strukturelle 
NKA (s. a. Tabelle 2 Zeile 5) als im Soll 
mit -7,9 Mrd. Euro erwartet.

Der Überschreitungsbetrag in Höhe von rund 
276,1  Mrd.  Euro setzt sich somit zusammen aus 
der zusätzlichen NKA von 200,0  Mrd.  Euro des 
WSF-Energie, bereinigt um den Saldo der hiervon 
getätigten finanziellen Transaktionen in Höhe von 
rund -20,6  Mrd.  Euro (=  179,4  Mrd.  Euro) und der 
Überschreitung der regulären Obergrenze im Bun-
deshaushalt in Höhe von rund 96,6 Mrd. Euro. Die 
Überschreitung der regulären Obergrenze ohne 
den WSF-Energie, also nur für den Bundeshaushalt, 
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fiel geringer aus als im Haushaltsgesetz  2022 mit 
115,7 Mrd. Euro erwartet.

Die im Soll vorgesehene Überschreitung der Regel-
grenze ist aufgrund der vom Deutschen Bundestag 
am 3.  Juni  2022 (Drucksache  20/2036) beschlosse-
nen Inanspruchnahme der Ausnahmeregel gemäß 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 und 7 GG verfassungskonform. 
Gemäß Beschluss des Deutschen Bundestags vom 
21. Oktober 2022 (Drucksache 20/4058) ist die um 
die finanziellen Transaktionen bereinigte NKA des 
WSF-Energie (rund 179,4 Mrd. Euro) zu dem Betrag, 
um den die NKA des Bundeshaushalts 2022 die Re-
gelgrenze überschritten hat (rund 96,6 Mrd. Euro), 
hinzugetreten.

Tilgungsplan nach Art. 115 
Abs. 2 Satz 7 GG

Aufgrund der Inanspruchnahme der Ausnahmere-
gel gemäß Art.  115 Abs.  2 Satz  6 und  7  GG ist die 
Überschreitung der Regelgrenze der Schulden-
bremse mit einem Tilgungsplan zu verbinden.

Der vom Deutschen Bundestag am 3. Juni 2022 ge-
mäß Art.  115 Abs.  2 Satz  7  GG beschlossene Til-
gungsplan sieht ab dem Jahr  2028 eine Rückfüh-
rung der Kredite vor, die in den Jahren 2020 bis 2022 
die Regelgrenze nach Art. 115 Abs. 2 GG überstei-
gen. Die Überschreitung ergibt sich aufgrund der 
durch die seit dem Jahr 2020 anhaltenden pande-
miebedingten und seit 2022 durch den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärften Not-
situation. Die Rückführung erfolgt über einen Zeit-
raum von 31  Jahren in Höhe von jährlich einem 
Einunddreißigstel des Rückführungsbetrags.

Hinzu kommt gemäß Beschluss des Deutschen 
Bundestags vom 21.  Oktober  2022, und abwei-
chend von dem am 3. Juni 2022 beschlossenen Til-
gungsplan, dass die im Jahr 2022 vom WSF-Energie 
aufgrund der Ausnahmeregelung gemäß Art.  115 
Abs.  2 Satz  6  GG aufgenommenen Kredite un-
ter Berücksichtigung der hiervon im Jahr  2022 

getätigten finanziellen Transaktionen ab dem 
Jahr 2031 in Höhe von jährlich einem Einunddrei-
ßigstel des Rückführungsbetrags zurückgeführt 
werden. Der jährliche Rückführungsbetrag für den 
WSF-Energie beträgt ein Einunddreißigstel von 
179,4 Mrd. Euro, d. h. rund 5,8 Mrd. Euro. Höhere 
Rückführungen sind möglich. Dadurch verringert 
sich der Tilgungszeitraum entsprechend.

Ein Einunddreißigstel des vorläufigen Rückfüh-
rungsbetrags von 96,6  Mrd.  Euro für den Bun-
deshaushalt  2022 sind rund 3,1  Mrd.  Euro. Die-
ser Betrag tritt ab dem Jahr  2028 zu der bereits 
bestehenden Rückführungsverpflichtung für die 
Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt rund 
8,4  Mrd.  Euro pro Jahr hinzu.3 Damit sind in den 
Jahren 2028 bis 2030 jährlich rund 11,6 Mrd. Euro 
zurückzuführen. Ab dem Jahr 2031 tritt die Rück-
führungsverpflichtung für den WSF-Energie in 
Höhe von rund 5,8 Mrd. Euro hinzu. Nach vorläu-
figem Stand wären 2031 bis 2058 damit insgesamt 
rund 17,3  Mrd.  Euro pro Jahr und  2059 bis  2061 
rund 5,8 Mrd. Euro pro Jahr zurückzuführen.

Zu diesen Rückführungsverpflichtungen kommen 
die Tilgungsverpflichtungen des Sondervermögens 
Bundeswehr hinzu. Dessen Kredite sind gemäß § 8 
Bundeswehrfinanzierungs- und -sondervermö-
gensgesetz nach vollständiger Inanspruchnahme 
der Kreditermächtigung (100 Mrd. Euro) spätestens 
ab dem 1. Januar 2031 innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums zurückzuführen.

Gemäß §  7 Abs.  1 des Artikel 115-Gesetzes erfolgt 
die Abrechnung der Schuldenregel für das abgelau-
fene Jahr erstmals zum 1. März 2023 und abschlie-
ßend zum 1.  September. Damit erfolgt die end-
gültige Berechnung des zu tilgenden Betrags zum 
1. September 2023 und wird im Monatsbericht des 
BMF im September 2023 veröffentlicht.

3 Vergleiche Monatsbericht des BMF vom September 2022, 
Artikel „Abrechnung der grundgesetzlichen Regel zur 
Begrenzung der Neuverschuldung (Schuldenbremse) 2021“.
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Vorläufige Abrechnung des Bundeshaushalts 2022 gemäß Schuldenbremse

Soll¹ Ist²

in Mio. Euro

1 Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme  
(in Prozent des BIP) ohne Abbauverpflichtung

0,35 0,35

2 Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres 
(Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung)

3.570.620 3.570.620

3 Abbauverpflichtung - -

3a Gemäß Tilgungsplan (Art. 115 Abs. 2 Satz 7 Grundgesetz) - -

3b Aus Kontrollkonto - -

4 Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (1 x 2 - 3) mit 
Abbauverpflichtung

12.497 12.497

in Prozent des BIP 0,35 0,35

5 Konjunkturkomponente 
Soll: (5a) x (5c) Ist: [(5a) + (5b)] x (5c)

-7.869 -2.174

5a Nominale Produktionslücke (Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung) -38.783 -38.783

5b Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 
[Ist (5ba) - Soll (5ba)]Prozent x (5bb)

28.070

5ba Nominales BIP (Prozent gegenüber Vorjahr) 6,3 7,1

5bb Nominales BIP des Vorjahres 3.601.750

5c Budgetsemielastizität (ohne Einheit) 0,203 0,203

6 Saldo Finanzielle Transaktionen -2.839 -24.691

6a Einnahmen aus finanziellen Transaktionen 923 941

6aa Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 923 941

6ab Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
gemäß § 26b Abs. (1) StFG3

- 0

6b Ausgaben aus finanziellen Transaktionen 3.762 25.632

6ba Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt³ 3.762 5.070

6bb Ausgaben für finanzielle Transaktionen Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
gemäß § 26b Abs. (1) StFG3

- 20.562

7 Zulässige Nettokreditaufnahme (4 - 5 - 6) 23.205 39.361

8 Nettokreditaufnahme (8a + 8b) 138.942 315.442

8a Nettokreditaufnahme Bundeshaushalt 138.942 115.442

8b Nettokreditaufnahme Wirtschaftsstabilisierungsfonds gemäß § 26b Abs. (1) 
StFG3

- 200.000

9 Strukturelle Nettokreditaufnahme (8 + 5 + 6) 128.234 288.577

in Prozent des BIP 3,59 8,08

10 Überschreitung (+) der Obergrenze aufgrund Ausnahmeregel Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 Grundgesetz (9) - (4) bzw. (8) - 7)

115.737 276.080

11 Be(-)/Ent(+)lastung des Kontrollkontos  
(7) - (8) + (10) oder (4) - (9) + (10)

0

12 Saldo Kontrollkonto Vorjahr 47.695

13 Saldo Kontrollkonto neu (11) + (12) 47.695

Abweichungen in den Summen und in den Produkten durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Soll 2022 bezieht sich auf das Haushaltsgesetz 2022, BGBl. I S. 890 vom 22. Juni 2022.
2 Vorläufige Feststellung der Abweichung der zulässigen NKA von der tatsächlichen NKA im Sinne der Schuldenbremse nach 

vorläufigem Haushaltsabschluss. Die gesetzlich vorgegebene vorläufige Feststellung erfolgt zum 1. März 2023. Sie wird in der Haus-
haltsrechnung veröffentlicht.

3 Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) vom 17. Oktober 2008, BGBl. I S. 1982, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes  
vom 28. Oktober 2022, BGBl. I S. 1902.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2
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Entwicklung 
wesentlicher finanz- und 
wirtschaftspolitischer 
Kennziffern

Kennziffern für das Jahr  2022 spiegeln insgesamt 
eine Verbesserung der finanziellen Situation des 
Bundeshaushalts wider. Allerdings zeigen sich in 
dem Anstieg der Zinsausgabenquote und der Zins-
Steuer-Quote die Auswirkungen der Leitzinsanhe-
bungen infolge der starken Preissteigerungen im 
vergangenen Jahr.

 ● Die Ausgabenquote setzt die Gesamtausgaben 
des Bundeshaushalts in Relation zum nomi-
nalen BIP (erstes vorläufiges Jahresergebnis 
für das BIP 2022: 3.858 Mrd. Euro). Die Aus-
gaben 2022 gingen mit -13,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahr kräftig zurück, während das 
nominale BIP um rund 7,1 Prozent zunahm. 
In der Folge verringerte sich die Ausgaben-
quote 2022 gegenüber dem Jahr 2021 deutlich 

auf rund 12,5 Prozent des BIP und lag damit 
unter der jeweiligen Quote der ersten zwei 
Pandemiejahre 2020 und 2021. Das Niveau 
von 2019 wurde noch um 2,6 Prozentpunkte 
überschritten.

 ● Die Zinsausgabenquote (s. a. Abbildung 1) 
stellt den Anteil der Zinsausgaben an den Ge-
samtausgaben des Bundeshaushalts dar. Die 
Zinsausgabenquote hat sich gegenüber dem 
Vorjahr knapp verdreifacht: Sie lag 2022 bei 
3,2 Prozent und stieg damit gegenüber 2021 
um 2,5 Prozentpunkte deutlich an.

 ● Die Zins-Steuer-Quote zeigt, wie viel Pro-
zent der Steuereinnahmen für Zinsausgaben 
verwendet werden müssen. Die Quote belief 
sich 2022 auf 4,5 Prozent und war damit um 
3,3 Prozentpunkte höher als ein Jahr davor. Die 
Zinsausgaben stiegen deutlich stärker als die 
Steuereinnahmen.

Zinsausgabenquote 1955 bis 2022
Zinsausgaben in Relation zu den Ausgaben des Bundeshaushalts in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Steuerfinanzierungsquote 1955 bis 2022
Steuereinnahmen in Relation zu den Ausgaben des Bundeshaushalts in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 ● Die Steuerfinanzierungsquote (s. a. Abbil-
dung 2) gibt den Anteil der durch Steuerein-
nahmen gedeckten Gesamtausgaben des Bun-
deshaushalts wieder. Die Quote stieg gegenüber 
dem Vorjahr deutlich um 13,8 Prozentpunkte 
auf 70,1 Prozent an. Dies deutet auf eine be-
ginnende Normalisierung der Entwicklung der 
Steuereinnahmen und Ausgaben im Bundes-
haushalt hin. Im Jahr 2021 wurde nur etwa die 
Hälfte der Ausgaben durch Steuereinnahmen 
finanziert. Im Durchschnitt der Jahre 1952 
bis 2019, also dem Jahr vor Beginn der Pan-
demie, betrug die Quote knapp 85 Prozent.

 ● Der Primärsaldo ist die Differenz zwischen öf-
fentlichen Einnahmen (ohne NKA) und öffent-
lichen Ausgaben abzüglich der Zinszahlungen 
auf die ausstehenden Schulden. Diese Kennzahl 
eröffnet somit den Blick auf den Haushalt ohne 
die Altlasten der Vergangenheit (repräsentiert 
durch die Zinslasten) und ohne aktuelle Neuver-
schuldung. Der Bundeshaushalt 2022 wies einen 
Primärsaldo von -100,8 Mrd. Euro auf. Der Pri-
märsaldo war damit zwar weiterhin negativ, 

aber dennoch deutlich günstiger als in den 
beiden Jahren zuvor (2020: -124,3 Mrd. Euro 
und 2021: -211,7 Mrd. Euro).

Umsetzungen von 
Maßnahmen zur Abmilderung 
von Folgen der COVID-19-
Pandemie und des russischen 
Angriffskriegs gegen die 
Ukraine im Vollzug des 
Bundes haushalts 2022

Umsetzung ausgewählter 
ausgabenseitiger Maßnahmen

Im Folgenden sind ausgewählte Maßnahmen und 
Programme auf der Ausgabenseite im Vergleich zum 
Soll dargestellt. Es gab Minder-, aber auch überplan-
mäßige Ausgaben. Die verausgabten Mittel dienten 
der Finanzierung pandemiebedingter Bedarfe so-
wie von Maßnahmen der drei Entlastungspakete für 
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Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. 
Einnahmeseitige Maßnahmen der Entlastungspa-
kete sind im Abschnitt „Steuerpolitik“ dargestellt. 
Aber auch zur Stärkung der Konjunktur und zur 
Förderung besonders wichtiger übergreifender Zu-
kunftsprojekte wurden Mittel zur Verfügung gestellt 
beziehungsweise verausgabt.

Ausgewählte Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Pandemie:

 ● Die Corona-Unternehmenshilfen wurden 
mit rund 17,2 Mrd. Euro veranschlagt. Davon 
flossen rund 13,5 Mrd. Euro ab.

 ● Im Bereich des Gesundheitswesens waren für 
Leistungen des Bundes an den Gesundheits-
fonds für durch die SARS-CoV-2-Pandemie 
verursachte Belastungen rund 30,0 Mrd. Euro 
vorgesehen. Darin enthalten waren u. a. 
14 Mrd. Euro zur Stabilisierung des Beitrags-
satzes zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sowie ein Zuschuss für Impfen 
und Testen und der Versorgungsaufschlag für 
Krankenhäuser. Mit insgesamt 31,2 Mrd. Euro 
wurden im Ist rund 1,1 Mrd. Euro mehr ver-
ausgabt aufgrund pandemieverursachter Leis-
tungen für die Verlängerung der Corona virus-
Testverordnung und für die „Spitzabrechnung“ 
der Aufwendungen des Bundes für Kinder-
krankengeld aus dem Haushaltsjahr 2021.

 ● Für Ausfälle von Einnahmen von Kranken-
häusern aufgrund der Freihaltung von Betten-
kapazitäten für COVID-19-Patientinnen und 
-Patienten (§ 21 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz) waren Ausgleichszahlungen in Höhe 
von 5,7 Mrd. Euro veranschlagt. Davon wurden 
4,1 Mrd. Euro verausgabt.

 ● Im Bundeshaushalt 2022 waren Zuschüsse zur 
zentralen Beschaffung von Impfstoffen gegen 
SARS-CoV-2 in Höhe von rund 7,1 Mrd. Euro 
vorgesehen, rund 0,4 Mrd. Euro wurden nicht 
verbraucht. Für Zuschüsse zur Bekämpfung 
des Ausbruchs des Coronavirus waren rund 
1,9 Mrd. Euro veranschlagt, die nahezu auch 

ausgegeben wurden (z. B. für den Kauf von 
Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräten).

 ● Hinzu kommt die volle Umsetzung des Pfle-
gebonus von 1,0 Mrd. Euro, mit dem insbe-
sondere Pflegekräfte in Krankenhäusern und 
Beschäftigte in der Altenpflege für ihren außer-
ordentlichen Einsatz im Rahmen der Pan-
demie gewürdigt werden sollen. Darüber 
hinaus beteiligte sich der Bund an den Auf-
wendungen der Sozialen Pflegeversicherung 
mit 1 Mrd. Euro. Für Leistungen des Bundes 
an den Ausgleichsfonds der Pflegeversiche-
rung für durch die SARS-CoV-2-Pandemie ver-
ursachte Belastungen fielen 2,2 Mrd. Euro an 
(Soll: 1,2 Mrd. Euro). Darüber hinaus wurde ein 
unterjähriges Darlehen an den Ausgleichsfonds 
der Sozialen Pflegeversicherung in ein überjäh-
riges Darlehen umgewandelt (1,0 Mrd. Euro).

Im Bundeshaushalt  2022 waren finanzielle Aus-
wirkungen kurzfristig wirkender und zielgenauer 
Maßnahmen zur Abmilderung der mit dem völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine verbundenen humanitären, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Belastungen abgebildet. 
Auf der Ausgabenseite schlugen sich im Bundes-
haushalt 2022 insbesondere folgende Maßnahmen 
nieder:

 ● Im Zusammenhang mit dem Anlegen von Gas-
reserven zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit in Deutschland, falls die Erd-
gaslieferungen aus Russland unterbrochen 
werden sollten, flossen von 2,5 Mrd. Euro ver-
fügbaren Mitteln 1,5 Mrd. Euro ab.

 ● Mit einem Heizkostenzuschuss wurden Wohn-
geldbezieherinnen und -bezieher, Studen-
tinnen und Studenten, Schülerinnen und 
Schüler sowie Auszubildende entlastet. Emp-
fängerinnen und Empfänger von Transfer-
leistungen erhielten eine Einmalzahlung in 
Höhe von 100 Euro (Arbeitslosengeld I) bezie-
hungsweise 200 Euro (Grundsicherung). Für 
von Armut betroffene Kinder wurde ein So-
fortzuschlag gezahlt. Für diese Maßnahmen 
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waren im Bundeshaushalt 2022 insgesamt rund 
1,6 Mrd. Euro vorgesehen.

 ● Für die Zahlung einer Energiepreispauschale 
für Rentnerinnen und Rentner schlugen im 
Bundeshaushalt rund 6,0 Mrd. Euro zu Buche.

 ● Zur Ertüchtigung von Partnerstaaten im Be-
reich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisie-
rung wurden die veranschlagten Mittel voll be-
nötigt (2 Mrd. Euro).

 ● Die Ukraine wurde mit 1 Mrd. Euro unmit-
telbar aus dem Einzelplan 60 unterstützt.

 ● Außerhalb des Bundeshaushalts wurde mit 
dem wirtschaftlichen Abwehrschirm der WSF 
neu ausgerichtet und mit einer Kreditermäch-
tigung in Höhe von 200 Mrd. Euro ausgestattet. 
Hiervon sind rund 30,2 Mrd. Euro abgeflossen. 
Davon wurden rund 20,6 Mrd. Euro mittels Be-
teiligungserwerb zur Stützung von Energie-
unternehmen eingesetzt, rund 8,5 Mrd. Euro 
flossen für die Finanzierung der Dezember-So-
forthilfe ab und rund 0,7 Mrd. Euro waren 
Zins ausgaben.

Investitionen mussten im abgeschlossenen Haus-
haltsjahr unter global ungünstigen Bedingungen 
durchgeführt werden. So gab es in Teilen erhebli-
che Belastungen wegen gestörter Lieferketten. In 
der Folge kam es zu Rohstoff- und Materialknapp-
heiten und damit einhergehenden, teilweise kräf-
tigen Kostensteigerungen. Steigende Energiepreise 
und Fachkräftemangel kamen erschwerend hinzu. 
Dennoch flossen für Investitionen im Jahr 2022 von 
den rund 51,5  Mrd.  Euro veranschlagten Mitteln 
rund 90 Prozent (rund 46,2 Mrd. Euro) ab. Von den 
Minderausgaben in Höhe von rund 5,3 Mrd. Euro 
entfielen 1,7  Mrd.  Euro auf Gewährleistungsaus-
gaben und 0,6 Mrd. Euro auf nicht benötigte über-
jährige Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) aufgrund einer günstigeren Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben der BA als erwartet. Die 
„klassischen“ Verkehrsinvestitionen lagen rund 
1,3  Mrd.  Euro unter ihrem Soll. Dies resultierte 

im Wesentlichen aus Minderausgaben im Bereich 
Bundesfernstraßen und Bundesschienenwege.

Auch in Sondervermögen wurden Investitions-
mittel verausgabt. Im Klima- und Transformati-
onsfonds (KTF) beliefen sich die Programmausga-
ben auf 13,7 Mrd. Euro (Soll 27,9 Mrd. Euro). Davon 
entfielen 6,5  Mrd.  Euro auf die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude, rund 3,5 Mrd. Euro auf Zu-
schüsse zum Kauf elektrisch betriebener Fahr-
zeuge und rund 0,5  Mrd.  Euro auf die Förderung 
der Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge. An stromintensive Unternehmen wur-
den Zuschüsse zum Ausgleich emissionshandels-
bedingter Strompreiserhöhungen in Höhe von 
rund 0,8 Mrd. Euro geleistet. Ein Teil der vorgese-
henen Programmausgaben floss jedoch nicht ab. So 
wurden Zuschüsse des Bundes zur Entlastung beim 
Strompreis in Höhe von rund 3,3 Mrd. Euro nicht 
zur Absenkung der EEG-Umlage benötigt. Insbe-
sondere führten auch Lieferkettenstörungen und 
Neuausrichtungen von Förderprogrammen zu ei-
ner Einschränkung des Mittelabflusses.

Informationen zu Investitionen, die den Vergleich 
zum Jahr 2021 betreffen, siehe Abschnitt „Investive 
Ausgaben“.

Auch im Jahr 2022 erhielten die Länder und Kom-
munen umfangreiche Unterstützungen (weitere 
Maßnahmen s.  a. Abschnitt „Unterstützung der 
Länder und Kommunen“).

Steuerpolitik

Die Bundesregierung hat auf die Folgen des Ukrai-
ne-Kriegs entschlossen und schnell auch im Rah-
men ihrer Steuerpolitik reagiert. So wurden im 
Rahmen von insgesamt drei Entlastungspaketen 
gezielte Maßnahmen ergriffen, um den erhebli-
chen Preiserhöhungen, insbesondere im Energie-
bereich, zu begegnen.

Neben der Krisenbewältigung hat die Bundesre-
gierung ihre übrigen Kernanliegen, das Steuersys-
tem zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen 
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sowie Zukunftsinvestitionen zu fördern, nicht aus 
den Augen verloren. Denn die Bundesregierung ist 
sich der Bedeutung günstiger Rahmenbedingun-
gen vor allem für private Investitionen bewusst. 
Hierzu wurden, wie etwa mit der Verlängerung der 
erweiterten Verlustverrechnung und der degressi-
ven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, gezielte steuerpolitische Im-
pulse gesetzt.

Wesentliche steuerliche Änderungen sind im Fol-
genden angeführt.

Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Viertes Corona-
Steuerhilfegesetz)

Mit diesem Gesetz unterstützt die Bundesregie-
rung Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirt-
schaft weiterhin bei der Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. 
Unternehmen werden durch die Verbesserung der 
Möglichkeiten des Verlustrücktrags und die Ver-
längerung der degressiven Abschreibung für be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
sowie der steuerlichen Investitionsfristen entlas-
tet. Darüber hinaus werden wichtige Instrumente 
wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung 
der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld und die Frist zur Abgabe von Steuererklä-
rungen  2020 in beratenen Fällen sowie beratenen 
und nicht beratenen Fällen für die Folgejahre ver-
längert. Zudem wird durch einen steuerfreien Co-
rona-Bonus insbesondere die herausragende Leis-
tung der Pflegekräfte finanziell honoriert. Auch die 
bilanzsteuerliche Abzinsung von Verbindlichkeiten 
wird abgeschafft.

Steuerentlastungsgesetz 2022

Zu den Maßnahmen des Gesetzes zählen die An-
hebung des Grundfreibetrags für 2022 und die An-
hebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags ab  2022. 
Darüber hinaus wurde für (Fern-)Pendlerinnen 
und Pendler die bis 2026 befristete Anhebung der 
Entfernungspauschale auf 38  Cent bereits auf das 

Jahr  2022 vorgezogen. Gleichfalls wirkt die Anhe-
bung über die Mobilitätsprämie als Entlastung für 
Geringverdienende. Zusätzlich wurden zwei Maß-
nahmen des Entlastungspakets  II im parlamen-
tarischen Verfahren in das Steuerentlastungsge-
setz 2022 aufgenommen: Durch die Auszahlung des 
Kinderbonus 2022 in Höhe von einmalig 100 Euro 
für jedes Kind, für das für mindestens einen Monat 
des Kalenderjahres 2022 ein Anspruch auf Kinder-
geld bestand, wurden besondere Härten für Fami-
lien abgefedert. Die Energiepreispauschale in Höhe 
von einmalig 300  Euro hat die Energiepreisent-
wicklung für Bürgerinnen und Bürger abgemildert, 
denen typischerweise Fahrtkosten im Zusammen-
hang mit ihrer Einkünfteerzielung entstehen.

Zweites Gesetz zur Änderung 
der Abgabenordnung und des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

Mit diesem Gesetz wird die vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderte rückwirkende Neurege-
lung des Zinssatzes bei Zinsen nach § 233a der Ab-
gabenordnung umgesetzt. Zugleich sollen einzelne 
Regelungen zur Mitteilungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen zeitnah an unions-
rechtliche Vorgaben angepasst werden.

Gesetz zur Änderung des 
Energiesteuergesetzes zur temporären 
Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe

Aufgrund der mit den gestiegenen Energieprei-
sen einhergehenden hohen Kraftstoffpreise sind 
die Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Un-
ternehmen verschiedener Branchen, insbesondere 
im Handwerk und in der Logistikbranche, beson-
ders belastet. Mit dem Gesetz wurden die Energie-
steuersätze für die im Wesentlichen im Straßen-
verkehr verwendeten Kraftstoffe zur kurzfristigen 
Abfederung dieser Belastungen für drei Monate 
(1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022) auf die Höhe 
der Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie 
reduziert.
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Siebtes Gesetz zur Änderung des 
Regionalisierungsgesetzes

Mit dem Gesetz erhielten die Länder im vergan-
genen Jahr 3,7 Mrd. Euro zusätzliche Regionalisie-
rungsmittel. Davon wurden 1,2 Mrd. Euro (Länder 
beteiligen sich insgesamt mit 1,2 Mrd. Euro) für den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)-Ret-
tungsschirm  2022 und 2,5  Mrd.  Euro für die Um-
setzung des „9  für  90“-Tickets zur Verfügung ge-
stellt. Mit dem verbilligten Ticket für den ÖPNV, 
„9  für  90“-Ticket beziehungsweise 9-Euro-Ticket, 
sollten die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
entlastet werden. Für den Zeitraum Juni bis Au-
gust  2022 wurde ein Tarif angeboten, der für ein 
Entgelt von 9  Euro pro Kalendermonat die Nut-
zung des ÖPNV ermöglichte. Neben der finanziel-
len Entlastung der Bürgerinnen und Bürger setzte 
die Maßnahme einen Anreiz zum Umstieg auf den 
ÖPNV und zur Energieeinsparung.

Unterstützung der Länder und 
Kommunen

Nach den enormen finanziellen Leistungen des 
Bundes zugunsten der Länder und Kommunen in 
den Pandemiejahren  2020 und  2021 hat die Bun-
desregierung diese auch im Jahr  2022 erheblich 
unterstützt. Um die Auswirkungen des völker-
rechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die 
Ukraine und der Energiekrise abzufedern, hat der 
Bund Ländern und Kommunen umfangreiche fi-
nanzielle Mittel in den Bereichen Flüchtlingsfinan-
zierung und ÖPNV zur Verfügung gestellt. Er hat 
Länder und Kommunen sowohl unmittelbar als 
auch mittelbar im Rahmen der Entlastungspakete 
und des wirtschaftlichen Abwehrschirms deutlich 
entlastet. Darüber hinaus hat der Bund zahlreiche 
der in den vergangenen Jahren ergriffenen Maß-
nahmen im sozialen, im Familien- und Bildungs- 
sowie im Investitions- und Verkehrsbereich  2022 
fortgeführt. Nachfolgend werden ausgewählte Ent-
lastungen näher dargestellt.

Krisenunterstützung der Länder und 
Kommunen durch den Bund

Der Bund unterstützte die Länder und Kommunen 
insbesondere bei der Finanzierung der Unterbrin-
gung, Verpflegung und Betreuung von Geflüchte-
ten aus der Ukraine sowie aus anderen Ländern. 
Der Umsatzsteueranteil der Länder des Jahres 2022 
wurde hierfür um insgesamt 4,4 Mrd. Euro zulasten 
des Bundesanteils erhöht. Die Länder, die im Zu-
sammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukra-
ine Drehkreuzfunktionen übernommen haben 
und insofern besonderen Lasten ausgesetzt waren, 
erhielten darüber hinaus im Jahr  2022 vom Bund 
eine besondere Kompensation in Höhe von insge-
samt rund 144 Mio. Euro. Zudem wurden die Län-
der durch den beschleunigten Wechsel der Ukra-
ine-Flüchtlinge aus dem Geltungsbereich des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in den Geltungsbe-
reich des SGB II/XII deutlich entlastet. Während die 
Länder die Leistungen aus dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz finanzieren, finanziert der Bund über-
wiegend die Leistungen im SGB  II/XII. Für diese 
Maßnahmen wurde im Bundeshaushalt 2022 Vor-
sorge in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro getroffen.

Über die oben genannte Erhöhung der Regionali-
sierungsmittel im Rahmen des Regionalisierunge-
setzes hinaus erhalten die Länder ab dem Jahr 2022 
zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von 
1  Mrd.  Euro jährlich, die mit 3  Prozent ab dem 
Jahr  2023 (statt vorher 1,8  Prozent) dynamisiert 
werden.

Unmittelbar zugute kamen den Kommunen und 
ihren Unternehmen vor allem Maßnahmen wie 
die Stabilisierung der Stromnetzentgelte oder die 
Soforthilfe, die im Rahmen des wirtschaftlichen 
Abwehrschirms mit einem Volumen von bis zu 
200 Mrd. Euro beschlossen wurden. So übernahm 
der Bund beispielsweise mit der Dezember-Sofort-
hilfe die Kosten für den Dezember-Abschlag für Gas 
und Wärme und entlastete damit Gas- und Fern-
wärmekundinnen und -kunden spürbar, um den 
Zeitraum bis zur Einführung der Gas- und Wärme-
preisbremse zu überbrücken.
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Länder und Kommunen profitierten aber auch mit-
telbar von den umfangreichen Maßnahmen des 
Bundes zur Stützung der Wirtschaft und zur Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Un-
ternehmen. Hierzu gehören – neben dem Abwehr-
schirm – vor allem die drei Entlastungspakete. Diese 
beinhalten u.  a. die Abschaffung der EEG-Umlage, 
Heizkostenzuschüsse und Zuschüsse für energiein-
tensive Unternehmen. Diese Maßnahmen dürften 
dazu beigetragen haben, dass Länder und Kommu-
nen vor Einnahmeausfällen und drastischen Mehr-
ausgaben aufgrund der massiven Preissteigerungen 
bewahrt wurden und sie auch in den Krisenzeiten 
handlungsfähig blieben.

Darüber hinaus entlasteten die Stützungsmaß-
nahmen und Beteiligungen des Bundes an Uni-
per SE, Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) 
und VNG  AG mittelbar auch kommunale Gasver-
sorger. Zusätzlich konnten diese zur Kreditbesiche-
rung auch auf den Margining-Schirm der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau mit einem Volumen von 
100 Mrd. Euro zurückgreifen.

Bereich Soziales

Im Bereich Soziales übernimmt der Bund die Net-
toausgaben der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung und beteiligt sich mit bis zu 
74 Prozent an den Kosten der Unterkunft und Hei-
zung (KdU). Die Entlastungen durch diese beiden 
Leistungen beliefen sich im Jahr 2022 insgesamt auf 
18,4 Mrd. Euro. Zudem trägt der Bund einen Anteil 
von 50  Prozent an den Erstattungen der Aufwen-
dungen für die Zusatzversorgungssysteme nach 
dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungs-
gesetz in Höhe von rund 3,5 Mrd. Euro. Die ostdeut-
schen Länderhaushalte 2022 wurden damit um ins-
gesamt rund 1,8 Mrd. Euro entlastet.

Bildung und Betreuung

Auch im Bereich Bildung und Betreuung wer-
den die Länder und Kommunen umfangreich vom 
Bund unterstützt. Durch die Einrichtung der Son-
dervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und „Aus-
bau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote 

für Kinder im Grundschulalter“ standen den Län-
dern und Kommunen auch im Jahr  2022 Bundes-
mittel für den Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze 
für Kita- und Grundschulkinder zur Verfügung. Im 
Hinblick auf ihre mit den zusätzlichen Betreuungs-
plätzen im Kita-Bereich einhergehenden zusätzli-
chen Betriebskosten fließen den Ländern jährlich 
845  Mio.  Euro im Rahmen der vertikalen Umsatz-
steuerverteilung zu.

Ferner stellt der Bund den Ländern und Kommunen 
im Rahmen des DigitalPakts Schule 6,5  Mrd.  Euro 
über das im Jahr  2019 errichtete Sondervermö-
gen „Digitale Infrastruktur“ zur Verfügung. Hier-
aus können Mittel für Investitionen in die digitale 
Schulinfrastruktur abgerufen werden. Mit dem Gu-
te-KiTa-Gesetz unterstützt der Bund die Länder bei 
der Weiterentwicklung der Qualität und Verbesse-
rung der Teilhabe sowie der Entlastung der Eltern 
bei den Gebühren in Höhe von rund 5,5 Mrd. Euro 
im Zeitraum 2019 bis 2022. Davon erhielten die Län-
der allein im Jahr 2022 knapp 2 Mrd. Euro im Rah-
men der vertikalen Umsatzsteuerverteilung. Mit 
dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ hat 
der Bund die Länder dabei unterstützt, Lernrück-
ständen sowie Beeinträchtigungen der psychischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen infolge 
von Schulschließungen während der Pandemie zu 
begegnen. Die Länder erhielten für diesen Zweck im 
Jahr 2022 zusätzlich 860 Mio. Euro im Rahmen der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung.

Im Hochschulbereich unterstützt der Bund die Län-
der ebenfalls. Bedeutsame Unterstützungen sind 
u. a. die vollständige Übernahme des BAföG seit dem 
Jahr 2015 durch den Bund (2022: rund 2,2 Mrd. Euro) 
sowie die Mittel für die Exzellenzstrategie, den Zu-
kunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ und 
den Hochschulpakt (Säule Forschung) (2022: rund 
2,3 Mrd. Euro).

Bereich Investitionen und Verkehr

Investitionen in finanzschwachen Kommunen wer-
den weiterhin durch das Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetz (KInvFG) gestärkt. Dessen Förderzeit-
räume wurden im Jahr  2021 verlängert (KInvFG  I 
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bis  2023 und KInvFG  II bis  2025). Im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgaben zur Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur und zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes wur-
den strukturschwache und ländliche Regionen im 
Jahr 2022 mit rund 1,6 Mrd. Euro unterstützt. Auch 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus stellt der 
Bund den Ländern Mittel zur Verfügung. Diese wur-
den im Jahr 2022 auf 2 Mrd. Euro verdoppelt, davon 
1 Mrd. Euro für den klimagerechten sozialen Woh-
nungsbau (Programmmittel).

Im Bereich Verkehr sind insbesondere die Regionali-
sierungsmittel, wie oben bereits dargestellt, auch im 
Jahr 2022 wieder erhöht worden, um Preissteigerun-
gen abzufedern. Im Jahr  2022 erhielten die Länder 
insgesamt 10,4  Mrd.  Euro an sogenannten regulä-
ren Regionalisierungsmitteln. Aus dem im Jahr 2021 
geschnürten Klimapaket erhielten die Länder im 
Jahr  2022 Finanzhilfen nach dem Gemeindever-
kehrfinanzierungsgesetz für Investitionen zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
in Höhe von 1 Mrd. Euro.

Weitere Entlastungen der Länder und 
Kommunen

Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat 
der Bund den Rahmen für die umfassende Un-
terstützung der Länder und Kommunen in Höhe 
von 3  Mrd.  Euro bis zum Jahr  2022 geschaffen; 
1,9  Mrd.  Euro standen hierfür im Jahr  2022 zur 
Verfügung.

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst stellt der Bund den Ländern und Kom-
munen insgesamt Mittel in Höhe von 4  Mrd.  Euro 
zur Verfügung, davon im Jahr 2022 insgesamt rund 
660 Mio. Euro einschließlich 350 Mio. Euro im Rah-
men der vertikalen Umsatzsteuerverteilung.

Bereits seit dem Jahr 2018 unterstützt der Bund die 
Kommunen dauerhaft mit einem jährlichen Betrag 
von 5 Mrd. Euro. Die Unterstützung erfolgt über ver-
schiedene Transferwege: Neben einer zusätzlichen 
Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II sowie 

einer Erhöhung des Länderanteils an der Umsatz-
steuer um 1  Mrd.  Euro gewährt der Bund den Ge-
meinden einen zusätzlichen Anteil am Aufkommen 
der Umsatzsteuer in Höhe von 2,4 Mrd. Euro jährlich.

Der Bund entlastet die Kassen der Länder seit 
dem Jahr  2020 zudem durch die Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen in einer Größen-
ordnung von rund 10 Mrd. Euro jährlich, von denen 
derzeit rund 4,2 Mrd. Euro auf die vertikale Umsatz-
steuerverteilung entfallen.

Finanzlage der Sozialversicherungen

Flankierend zu Maßnahmen zur Bekämpfung der 
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Krise sah der Bundes-
haushalt  2022 erneut erhebliche Zuschüsse an die 
Sozialversicherungen vor, um deren Beitragssätze zu 
stabilisieren und damit günstige Rahmenbedingun-
gen für die Betriebe sowie die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu schaffen.

Nach zwei Jahren mit teils extrem hohen Defiziten, 
die die Rücklage der  BA von rund 25,8  Mrd.  Euro 
vollständig aufgebraucht hatten, schloss die BA das 
Haushaltsjahr  2022 mit einem positiven Finanzie-
rungssaldo von 300,5  Mio.  Euro ab. Nach Abrech-
nung der umlagefinanzierten Rücklagen für das In-
solvenzgeld und die Winterbeschäftigungsförderung 
verblieb dennoch ein Defizit von 423,5  Mio.  Euro, 
das nach § 365 SGB III durch ein überjähriges Bun-
desdarlehen finanziert wird und  2023 voraussicht-
lich zurückgezahlt werden kann. Das hierfür im Ein-
zelplan 11 des Bundeshaushalts 2022 veranschlagte 
Darlehen von 1 Mrd. Euro wurde damit nicht voll-
ständig in Anspruch genommen. Das trotz höherer 
Ausgaben beim Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld 
über der Erwartung liegende Finanzergebnis resul-
tiert vor allem aus der besser als erwarteten Ent-
wicklung der Beitragseinnahmen.

Trotz der COVID-19-Pandemie konnte die Gesetz-
liche Rentenversicherung insgesamt auf eine posi-
tive Einnahmeentwicklung in den vergangenen Jah-
ren zurückblicken. Da die Einnahmen im Jahr 2021 
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die Summe der Ausgaben übertroffen hatten, hatte 
sich die Nachhaltigkeitsrücklage der allgemei-
nen Rentenversicherung gegenüber dem Vorjahr 
um 1,9  Mrd.  Euro zum Jahresende  2021 auf rund 
39,0  Mrd.  Euro erhöht. Mit umgerechnet 1,62  Mo-
natsausgaben bewegte sie sich auf einem weiter-
hin hohen Niveau. Dieser positive Trend setzte sich 
auch im Jahr  2022 fort. So stellt die Bundesregie-
rung in ihrem Rentenversicherungsbericht  2022 
fest, dass die Beitragseinnahmen der allgemeinen 
Rentenversicherung bis zum September  2022 ge-
genüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
um rund 4,9  Prozent gestiegen sind. Für das Jah-
resende  2022 wird eine Nachhaltigkeitsrücklage 
von rund 41,7 Mrd. Euro geschätzt. Dies entspricht 
1,66  Monatsausgaben. Die Nachhaltigkeitsrücklage 
dient dazu, Defizite und Einnahmeschwankungen 
unterjährig auszugleichen, um kurzfristige Beitrags-
satzänderungen zu vermeiden. Der Beitragssatz von 
18,6 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung 
konnte auch für das Jahr 2022 ohne Zugriff auf die 
Nachhaltigkeitsrücklage fortgeschrieben werden. 
Insgesamt sind im Jahr 2022 rund 108,1 Mrd. Euro 
aus dem Bundeshaushalt als Leistungen an die Ren-
tenversicherung geflossen.

Der im Jahr 2004 eingeführte steuerfinanzierte Bun-
deszuschuss zum Gesundheitsfonds zur pauschalen 
Abgeltung versicherungsfremder Leistungen in der 
GKV betrug im Jahr 2022 wie bereits in den Vorjahren 
14,5 Mrd. Euro. Zudem leistete der Bund im Jahr 2022 
zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbei-
tragssatzes in der GKV bei 1,3 Prozent einen ergän-
zenden Bundeszuschuss in Höhe von 14 Mrd. Euro 
einschließlich eines Zuschusses von 84 Mio. Euro an 
die landwirtschaftliche Krankenkasse.

Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds lag 
zum Stichtag 15. Januar 2022 bei rund 7,9 Mrd. Euro. 
In seiner Schätzung vom 13.  Oktober  2022 prog-
nostizierte der GKV-Schätzerkreis die Reserve nach 
Abschluss des Rechnungsjahres  2022 zum 15.  Ja-
nuar  2023 auf rund 11,1  Mrd.  Euro. Die Finanz-
reserven der gesetzlichen Krankenkassen belie-
fen sich zum Stichtag 30. September 2022 auf rund 
10,2 Mrd. Euro.

Gemäß Berechnungen des GKV-Schätzerkrei-
ses dürften wie bereits in den Vorjahren auch im 
Jahr 2022 die Ausgaben der GKV erneut stärker ge-
stiegen sein als die beitragspflichtigen Einnahmen 
der Krankenkassenmitglieder: So rechnete das Gre-
mium für 2022 mit einem Ausgabenwachstum von 
5,4 Prozent (2021: + 5,6 Prozent; 2020: + 4,1 Prozent), 
dem ein geschätzer Anstieg der beitragspflichtigen 
Einnahmen von 4,0  Prozent (2021: +  3,4  Prozent; 
2020: + 2,1 Prozent) gegenübersteht. Die vorläufigen 
Finanzergebnisse der GKV für 2022 dürften Anfang 
März 2023 vorliegen.

Ende  2021 lag der Mittelbestand der sozialen Pfle-
geversicherung (SPV) bei rund 6,9  Mrd.  Euro. Da 
die pandemiebedingten Mehraufwendungen der 
SPV 2022 nicht vollständig im Rahmen des gelten-
den Beitragssatzes finanziert werden konnten, zahlte 
der Bund zur Liquiditätssicherung der SPV 2022 ei-
nen Bundeszuschuss an die SPV in Höhe von insge-
samt 2,2  Mrd.  Euro und gewährte der SPV zudem 
ein Darlehen über 1 Mrd. Euro, das nach § 12 Abs. 4a 
Haushaltsgesetz 2022 bis Ende 2023 zinslos gestun-
det wurde. Hinzu kam die ab  2022 jährliche pau-
schale Beteiligung des Bundes an den Aufwendun-
gen der SPV von 1 Mrd. Euro. Der Mittelbestand der 
SPV belief sich somit zum Jahresende 2022 auf rund 
5,7 Mrd. Euro.

Entwicklung der konsumtiven 
und investiven Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben des Bundes und auch 
der Länder werden in der Haushaltsstatistik entspre-
chend ihrer ökonomischen Wirkung auf die gesamt-
wirtschaftlichen Abläufe zugeordnet. Dies erfolgt 
über den Gruppierungsplan. Hier kann nach kon-
sumtiven und investiven Ausgabearten unterschie-
den werden. So werden u. a. Baumaßnahmen, Immo-
bilienkäufe, Darlehen und die Inanspruchnahmen 
aus Gewährleistungen den investiven Ausgaben zu-
geordnet. Personalausgaben, sächliche Verwaltungs-
ausgaben inklusive der militärischen Beschaffungen 
sowie Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme 
jener für Investitionen sind konsumtive Ausgaben.4

4 Eine genaue Auflistung findet sich in § 13 Abs. 3 der 
Bundeshaushaltsordnung.
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Gesamtübersicht der konsumtiven und investiven Ausgaben

Bezeichnung

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Ausgaben zusammen1,2 495.791 480.688 556.617 -75.930 -13,6

Konsumtive Ausgaben 450.772 434.477 510.835 -76.358 -14,9

Investive Ausgaben 51.541 46.211 45.782 +428 +0,9

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 Soll 2022 einschließlich globaler Minderausgabe von 6.521 Mio. Euro.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Konsumtive Ausgaben

Die Hauptgruppen  4 bis  6 des Gruppierungsplans 
stellen konsumtive Ausgaben dar. Die konsumtiven 
Ausgaben des Bundes summierten sich im Haus-
haltsjahr  2022 auf rund 434,5  Mrd.  Euro. Sie hat-
ten einen rechnerischen Anteil von 90,4 Prozent an 
den Gesamtausgaben des Bundes. Die konsumtiven 
Ausgaben fielen im Jahr 2022 um 14,9 Prozent be-
ziehungsweise rund 76,4  Mrd.  Euro niedriger aus 
als im Jahr 2021 (s. a. Tabelle 3).

Dies dürfte insbesondere mit Zuweisungen an Son-
dervermögen aus dem Bundeshaushalt  2021 zu-
sammenhängen. Der KTF war im Jahr  2021 zu-
sätzlich mit 60,0  Mrd.  Euro ausgestattet worden. 
Im Jahr 2022 verringerten sich nun die Zuweisun-
gen aus dem Bundeshaushalt 2022 an das Sonder-
vermögen um rund 56,6 Mrd. Euro gegenüber dem 
Vorjahr. Außerdem bekam das Sondervermögen 
„Aufbauhilfe 2021“ im Jahr 2021 zur Finanzierung 
von Folgen der Flutkatastrophe in den betroffenen 
Ländern (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Bayern) 16 Mrd. Euro aus dem Bun-
deshaushalt zugewiesen, die im Jahr  2022 nicht 
mehr anfielen. Höhere Zuweisungen in Höhe von 
rund 2,1  Mrd.  Euro erfolgten im Jahr  2022 hinge-
gen an das Sondervermögen „Digitale Infrastruk-
tur“. Insgesamt unterschritten die Zuweisungen an 
Sondervermögen das Niveau des Jahres  2021 um 
rund 70,2  Mrd.  Euro. Die Buchung als „konsum-
tiv“ ist insofern irreführend, da die damit finan-
zierten Ausgaben des KTF und des Sondervermö-
gens „Digitale Infrastruktur“ zukunftsorientiert 
sind und damit investiven Charakter haben. Ein 

Rückgang der Zuschüsse an Unternehmen, der aus 
geringeren Unternehmenshilfen in Höhe von rund 
35,1 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr resultierte, 
trug ebenfalls zu geringeren konsumtiven Ausga-
ben im Jahr 2022 bei (s. a. Tabelle 4).

Steigende konsumtive Ausgaben gegenüber dem 
Jahr  2021 waren insbesondere die Zinsausgaben 
(+11,4  Mrd.  Euro) und der laufende Sachaufwand 
(+6,4  Mrd.  Euro, insbesondere durch höhere mili-
tärische Beschaffungen von rund +1,9  Mrd.  Euro 
und Ausgaben im Zusammenhang mit dem An-
legen und Auflösen von Gasreserven von rund 
+1,5  Mrd.  Euro). Darüber hinaus erhöhten sich 
die Zuschüsse an die Sozialversicherung um rund 
3,8  Mrd.  Euro, was auf gegenläufige Effekte zu-
rückzuführen war: Dabei gab es höhere Ausgaben 
als vor einem Jahr für coronabedingte Leistungen 
(z.  B. für Leistungen des Bundes an den Gesund-
heitsfonds für durch die SARS-CoV-2-Pandemie 
verursachte Belastungen von rund +13,2 Mrd. Euro 
und Leistungen an den Ausgleichsfonds der Sozi-
alen Pflegeversicherung von +1,2  Mrd.  Euro). Au-
ßerdem beteiligte sich der Bund im Jahr 2022 erst-
mals pauschal an den Aufwendungen der SPV 
(+1,0 Mrd. Euro), zahlte einen höheren Zusätzlichen 
Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung 
(+1,7 Mrd. Euro) und erstattete der Sozialversiche-
rung die an Rentnerinnen und Rentner gezahlte 
Energiepreispauschale (rund +6,0  Mrd.  Euro). Ge-
ringere Ausgaben der Sozialversicherung erga-
ben sich aus dem Wegfall der Zuschüsse an die BA 
(rund -16 Mrd. Euro) und an die Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds für das Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser (-3,0 Mrd. Euro).

Tabelle 3
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Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2022

Die höheren Zuschüsse an natürliche Personen be-
inhalten u. a. die Unterstützung des Bundes zur Zah-
lung von Prämien an Pflegekräfte in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen mit 1,0  Mrd.  Euro. 
Weiterhin gab es höhere Zuschüsse zur zentralen 
Beschaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 
von rund 2,8  Mrd.  Euro. Dies betrifft die Position 

Zuschüsse an private Institutionen. Der Anstieg der 
Zuschüsse ans Ausland geht vor allem auf Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise 
zurück (z.  B. für Ertüchtigung von Partnerstaaten 
rund +1,8 Mrd. Euro, finanzielle Unterstützung der 
Ukraine +1,0 Mrd. Euro).

Konsumtive Ausgaben des Bundes

Aufgabenbereich

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 450.772 434.477 510.835 -76.358 -14,9

Personalausgaben 37.399 37.843 36.498 +1.345 +3,7

Aktivbezüge 27.832 28.193 27.237 +956 +3,5

Versorgung 9.566 9.650 9.261 +389 +4,2

Laufender Sachaufwand 60.854 45.075 38.670 +6.405 +16,6

Sächliche Verwaltungsausgaben 22.507 21.012 18.352 +2.661 +14,5

Militärische Beschaffungen 20.427 18.981 17.068 +1.913 +11,2

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.920 5.081 3.250 +1.832 +56,4

Zinsausgaben 16.204 15.264 3.855 +11.409 +296,0

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 334.807 335.039 427.989 -92.950 -21,7

an Verwaltungen 46.842 47.360 117.438 -70.078 -59,7

Länder 31.066 31.806 31.717 +88 +0,3

Sondervermögen 15.606 15.492 85.696 -70.204 -81,9

an andere Bereiche 287.964 287.679 310.551 -22.872 -7,4

Unternehmen 54.656 48.308 83.683 -35.375 -42,3

Renten, Unterstützungen u. ä. an natürliche 
Personen

35.623 34.538 32.557 +1.981 +6,1

an Sozialversicherungen 167.875 176.328 172.478 +3.850 +2,2

an private Institutionen ohne Erwerbscharakter 13.488 12.609 9.907 +2.702 +27,3

an Ausland 16.321 15.896 11.926 +3.970 +33,3

an Sonstige 0 0 0 0 X

Sonstige Vermögensübertragungen 1.509 1.256 3.824 -2.567 -67,1

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 4
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Investive Ausgaben

Investive Ausgaben sind in den Hauptgruppen  7 
und 8 des Gruppierungsplans dargestellt. Die Defi-
nition ist nicht mit jener in den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen vergleichbar, bei der In-
vestitionen in Finanzvermögen nicht als investive 
Ausgaben zählen, wogegen u.  a. die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung und für bestimmte 
Militärausgaben hinzugezählt werden. Die investi-
ven Ausgaben erreichten im Bundeshaushalt 2022 
eine Höhe von 46,2 Mrd. Euro und damit in absolu-
ten Zahlen den zweithöchsten Wert seit Bestehen 
der Bundesrepublik Deutschland. Die investiven 
Ausgaben hatten im vergangenen Jahr einen Anteil 
von 9,6 Prozent an den Gesamtausgaben. Der An-
teil war damit um rund 1,4  Prozentpunkte höher 
als 2021.

Das Niveau der investiven Ausgaben veränderte 
sich im Jahr  2022 gegenüber dem Vorjahr kaum 
(rund +0,4  Mrd.  Euro). Dabei gab es gegenläu-
fige Effekte. Die investiven Zuweisungen an Län-
der waren um rund 0,7  Mrd.  Euro höher als vor 

einem Jahr. Auch investive Zuschüsse stiegen ge-
genüber  2021 an. Darin enthalten waren z.  B. hö-
here Zuschüsse an die „Autobahn  GmbH“ des 
Bundes (rund +0,4  Mrd.  Euro), Ausgaben für die 
Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ (rund 
+0,5 Mrd. Euro) und Aufwendungen zur Förderung 
infektionsschutzgerechter raumlufttechnischer 
Anlagen (rund +0,1 Mrd. Euro).

Dagegen gab es dämpfende Effekte bei dem Er-
werb von Beteiligungen durch eine geringere Er-
höhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG 
(-0,7  Mrd.  Euro). Grund ist, dass die Eigenkapital-
erhöhung im Jahr  2021 durch eine ausstehende 
Eigenkapitalerhöhung aus dem Jahr  2020 über-
zeichnet war. Die Eigenkapitalerhöhung der Deut-
schen Bahn  AG im vergangenen Jahr geht mit 
1,1  Mrd.  Euro auf die Festlegungen im Klima-
paket  2030 zurück. Der Wegfall der Erhöhung 
des Stammkapitals der Deutschen Flugsiche-
rung  GmbH von 0,3  Mrd.  Euro im Jahr  2022 trug 
ebenfalls zum Rückgang der Ausgaben für den Er-
werb von Beteiligungen bei.

Investive Ausgaben des Bundes

Aufgabenbereich

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Investive Ausgaben 51.541 46.211 45.782 +428 +0,9

Sachinvestitionen 7.506 6.546 6.461 +85 +1,3

Baumaßnahmen 4.461 4.053 3.920 +133 +3,4

Finanzierungshilfen 44.034 39.664 39.321 +343 +0,9

Finanzierungshilfen an öffentlichen Bereich 7.333 5.814 5.145 +669 +13,0

Finanzierungshilfen an sonstige Bereiche 36.701 33.850 34.176 -326 -1,0

Darlehen 1.491 1.544 1.642 -98 -6,0

Zuschüsse 31.608 29.610 28.643 +967 +3,4

Beteiligungen 1.271 2.103 3.170 -1.067 -33,7

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 2.331 593 721 -128 -17,7

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 5

46



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Januar 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2022

Ausgabenstruktur nach 
Aufgabenbereichen 
sowie wesentlichen 
Einnahmepositionen

Im Sollbericht 2022 wurden wichtige der nachfol-
genden Ausgabe- und Einnahmepositionen bereits 
kommentiert (s.  a. Monatsbericht vom Juli  2022 
„Sollbericht  2022 Ausgaben und Einnahmen des 
Bundeshaushalts“).

Die Tabellen 6 und 7 zeigen die Ausgaben und Ein-
nahmen des Bundes nach Aufgabenbereichen. Die 
Nummerierung und Darstellung erfolgt aufgrund 
der Systematik des Funktionenplans. Im Folgenden 
werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushalts-
jahres 2022 dargestellt.

Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereich

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Ausgaben zusammen¹ 495.791 480.688 556.617 -75.930 -13,6

0. Allgemeine Dienste 110.061 108.785 100.399 +8.386 +8,4

Politische Führung und zentrale Verwaltung 23.463 22.069 20.576 +1.493 +7,3

Politische Führung 9.028 7.499 6.551 +948 +14,5

Versorgung einschließlich Beihilfen 11.390 11.265 11.009 +256 +2,3

Auswärtige Angelegenheiten 19.304 20.879 19.485 +1.394 +7,2

Auslandsvertretungen 905 898 837 +61 +7,3

Beiträge an Internationale Organisationen 960 961 649 +311 +47,9

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.304 13.615 13.224 +390 +3,0

Verteidigung 52.300 51.608 46.550 +5.058 +10,9

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.010 7.439 7.182 +257 +3,6

Polizei 5.865 5.570 5.302 +268 +5,1

Finanzverwaltung 6.310 6.150 5.981 +169 +2,8

1. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

32.211 28.009 28.985 -977 -3,4

Hochschulen 4.912 4.920 4.689 +231 +4,9

Förderung für Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

4.484 4.127 4.912 -785 -16,0

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

20.264 16.638 16.259 +378 +2,3

Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und 
Ländern

6.494 6.510 6.462 +47 +0,7

Max-Planck-Gesellschaft 1.200 1.200 1.169 +31 +2,6

Fraunhofer-Gesellschaft 918 919 884 +35 +4,0

Zentren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 3.719 3.741 3.655 +86 +2,3

Forschung und experimentelle Entwicklung 13.057 9.422 9.136 +287 +3,1

Tabelle 6
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noch: Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereich

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

2. Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 248.486 253.717 281.133 -27.416 -9,8

Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 130.769 136.757 147.057 -10.300 -7,0

Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger) 99.465 99.373 97.343 +2.030 +2,1

Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger) 5.388 5.240 5.161 +78 +1,5

Krankenversicherung 15.940 15.867 18.887 -3.020 -16,0

Arbeitslosenversicherung 1.000 423 16.935 -16.512 -97,5

Alterssicherung der Landwirte (einschließlich Landabgabenrente) 2.380 2.298 2.332 -35 -1,5

Sonstige Sozialversicherungen 6.326 12.286 6.062 +6.225 +102,7

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege 11.729 11.711 11.038 +672 +6,1

 Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz 7.734 7.642 7.464 +178 +2,4

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 2.182 2.001 2.159 -158 -7,3

Arbeitsmarktpolitik 41.233 42.625 42.109 +516 +1,2

Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 21.085 22.276 21.748 +528 +2,4

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 9.800 9.729 10.090 -360 -3,6

Aktive Arbeitsmarktpolitik 5.247 4.613 4.414 +199 +4,5

Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem SGB II

5.101 6.007 5.857 +150 +2,6

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 
SGB XII

8.350 8.641 7.949 +692 +8,7

3. Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 20.703 18.489 16.959 +1.530 +9,0

4. Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

3.603 2.664 2.270 +394 +17,4

5. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2.158 1.701 1.953 -252 -12,9

6. Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 15.075 8.795 5.705 +3.090 +54,2

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 3.999 2.558 658 +1.900 +288,7

Geld- und Versicherungswesen 2.310 2.227 1.227 +1.000 +81,5

Regionale Fördermaßnahmen 2.920 1.970 1.796 +174 +9,7

7. Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.836 28.125 29.781 -1.656 -5,6

Straßen 9.452 9.243 8.451 +791 +9,4

Bundesautobahnen 5.668 5.702 5.014 +688 +13,7

Bundesstraßen 3.619 3.362 3.270 +92 +2,8

nachrichtlich:

Kompensationszahlungen an die Länder 0 0 0 X X

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 2.183 1.980 1.748 +231 +13,2

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.587 11.852 14.139 -2.287 -16,2

Luftfahrt, Nachrichtenwesen, sonstiges Verkehrswesen 4.044 3.678 4.134 -456 -11,0

8. Finanzwirtschaft 34.659 30.403 89.432 -59.029 -66,0

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen und 
Finanzzuweisungen

14.936 13.948 84.467 -70.519 -83,5

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

16.234 15.293 3.881 +11.412 +294,0

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch Tabelle 6
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Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2022

Einnahmen des Bundes Tabelle 7

 Einnahmeart

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Einnahmen zusammen¹ 356.186 364.653 341.017 +23.636 +6,9

darunter:

Steuereinnahmen zusammen² 328.435 337.168 313.545 +23.623 +7,5

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern und 
Gewerbesteuerumlage

310.400 307.216 277.795 +29.421 +10,6

Lohnsteuer 100.343 96.564 92.671 +3.894 +4,2

Veranlagte Einkommensteuer 29.793 32.900 30.746 +2.154 +7,0

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 16.125 16.313 13.695 +2.618 +19,1

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 3.784 2.886 4.413 -1.527 -34,6

Körperschaftsteuer 20.875 23.167 21.062 +2.105 +10,0

Steuern vom Umsatz 137.270 132.812 113.125 +19.687 +17,4

Gewerbesteuerumlage 2.210 2.573 2.082 +491 +23,6

Bundessteuern 100.626 96.652 98.171 -1.519 -1,5

Energiesteuer 37.500 33.667 37.120 -3.453 -9,3

Tabaksteuer 15.220 14.229 14.733 -503 -3,4

Solidaritätszuschlag 11.150 11.978 11.028 +950 +8,6

Versicherungsteuer 15.650 15.672 14.980 +692 +4,6

Stromsteuer 6.850 6.830 6.691 +139 +2,1

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.132 2.194 2.084 +110 +5,3

Kraftfahrzeugsteuer 9.560 9.499 9.546 -48 -0,5

Kaffeesteuer 1.060 1.063 1.058 +4 +0,4

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnisteuer 387 379 363 +16 +4,3

Luftverkehrsteuer 1.115 1.140 566 +574 +101,5

Sonstige Bundessteuern 2 2 2 +0 +16,6

Veränderungen aufgrund steuerlicher Maßnahmen 
und Einnahmeentwicklung

-16.813 0 0 +0 X

Abzugsbeträge 65.778 66.700 62.420 +4.279 +6,9

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.512 10.675 10.071 +605 +6,0

Zuweisungen an Länder gemäß Gesetz 
zur Regionalisierung des ÖPNV aus dem 
Energiesteueraufkommen

9.744 14.444 9.458 +4.986 +52,7

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.740 4.838 4.416 +421 +9,5

BNE-Eigenmittel der EU 29.600 25.574 28.683 -3.110 -10,8

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.390 1.377 0 +1.377 X

Kompensationszahlungen an die Länder zum 
Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus 
Kfz-Steuer und Lkw-Maut

8.992 8.992 8.992 +0 X

Konsolidierungshilfen 800 800 800 +0 +0,0
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noch: Einnahmen des Bundes noch Tabelle 7

 Einnahmeart

Soll 2022 Ist 2022 Ist 2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.751 27.485 27.472 +14 +0,0

darunter:

Gebühren und sonstige Entgelte 10.610 10.618 10.740 -122 -1,1

Einnahmen aus der streckenbezogenen Lkw-Maut 7.352 7.362 7.639 -277 -3,6

Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 5.248 5.408 5.194 +214 +4,1

Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen 
Bundesbank

0 0 0 0 X

Abführung der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben

2.345 2.343 2.326 +17 +0,7

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.283 1.413 1.304 +108 +8,3

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 In dem Artikel „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022“ aufgeführte Steuereinnahmen des Bundes 

weichen methodisch bedingt von den hier dargestellten Steuereinnahmen ab.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ausblick

Am 15. März 2023 ist die Kabinettsbefassung zu den 
Eckwerten des Bundeshaushalts 2024 und den Fi-
nanzplan bis 2027 vorgesehen.

Hierin sollen weitere Vorhaben des Koalitionsver-
trags zur klimafreundlichen und digitalen Trans-
formation der Wirtschaft und der Gesellschaft ins-
gesamt umgesetzt werden.

Die reguläre Obergrenze der Schuldenbremse wird 
bereits mit dem Haushaltsgesetz 2023 und dem Re-
gierungsbeschluss vom Sommer 2022 zum Finanz-
plan bis  2026 wieder eingehalten. Damit wird die 
Handlungsfähigkeit der Finanzpolitik auch un-
ter unvorhergesehenen Umständen gewährleistet 
und die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 
abgesichert.
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Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur 
grünen Euro-Zinskurve

 ● Der Bund hat im Jahr 2022 Grüne Bundeswertpapiere mit einem Emissionsvolumen von 
14,5 Mrd. Euro begeben. Drei bereits begebene Grüne Bundesanleihen wurden aufgestockt. Eine 
Grüne Bundesobligation wurde neu emittiert.

 ● Zum Jahresende 2022 beträgt das umlaufende Gesamtvolumen Grüner Bundeswertpapiere nun-
mehr 38,5 Mrd. Euro. Deutschland wurde in kurzer Zeit zum zweitgrößten Emittenten grüner 
Euro-Anleihen.

 ● Investoren sind bereit, für mehr Nachhaltigkeit auf Rendite zu verzichten. Im Gegenzug schafft 
der Bund Transparenz über die grün anrechenbaren Ausgaben und deren Wirkungen. Im 
September 2022 veröffentlichte der Bund hierzu den Wirkungsbericht für die Emissionen des 
Jahres 2020.

 ● Das Emissionsvolumen für Grüne Bundeswertpapiere wird auch 2023 weiter ausgebaut und 
zwischen 15 Mrd. Euro und 17 Mrd. Euro betragen. Der Bund setzt seine Emissionsstrategie zur 
Etablierung seiner grünen Euro-Zinskurve fort.

Einleitung

Um die Nachhaltigkeit im Finanzmarkt zu stärken, 
begibt der Bund seit dem Jahr 2020 Grüne Bundes-
wertpapiere.1 Damit soll der Markt für nachhaltige 
Finanzprodukte unterstützt und die Transparenz 
über Maßnahmen der Bundesregierung für Klima-, 
Umwelt- und Naturschutz erhöht werden. In den 
ersten zwei Jahren wurden bereits vier Grüne Bun-
deswertpapiere mit einem Emissionsvolumen von 
24  Mrd.  Euro erfolgreich platziert.2 Der folgende 
Artikel zeichnet die Entwicklung im Jahr 2022 nach 
und gibt einen Ausblick auf die geplanten Emissio-
nen des Jahres 2023.

1 Grundlage ist das Rahmenwerk für Grüne 
Bundeswertpapiere vom 24. August 2020. Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230141

2 Zu den Emissionen des Jahres 2021 s. a. Artikel „Grüne 
Bundeswertpapiere: Die grüne Renditekurve für mehr 
Nachhaltigkeit im Finanzmarkt“ im BMF-Monatsbericht 
Mai 2022. Zu den Grundlagen Grüner Bundeswertpapiere 
s. a. Artikel „Grüne Bundeswertpapiere – erfolgreiche erste 
Emission“ im BMF-Monatsbericht Oktober 2020.

Emissionsvolumen im 
Jahr 2022 auf 14,5 Mrd. Euro 
gesteigert

Im Jahr 2022 hat die Bundesrepublik Deutschland 
Grüne Bundeswertpapiere mit einem Gesamtvolu-
men von 14,5 Mrd. Euro begeben.3 Einerseits wurde 
die grüne Renditekurve durch eine Neuemission 
weiter ausgebaut. Andererseits stützte der Bund 
durch großvolumige Aufstockungen die Liquidität 
in drei bereits umlaufenden Grünen Bundesanlei-
hen („Green Bunds“).

Mit der Neuemission der 5-jährigen Grünen Bun-
desobligation („Green Bobl“), die am 31. August 2022 

3 Informationen zu den Emissionen des 
Jahres 2022 finden sich auch unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230143
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erfolgreich in einem Syndikat4 begeben wurde, 
wurde die grüne Bundkurve mit ihrem bereits 
fünften Laufzeitpunkt (Oktober  2027) ausgebaut. 
Das Emissionsvolumen betrug 5  Mrd.  Euro. Der 
Renditeabschlag („Greenium“) zum konventionel-
len Zwilling konnte im Syndikat auf 1,25  Basis-
punkte festgelegt werden.5

Drei bereits begebene Grüne Bundesanleihen 
wurden im vergangenen Jahr insbesondere zur 
Förderung der Marktliquidität aufgestockt. Das 

4 Emissionen erfolgen in der Regel im Auktionsverfahren, 
an dem sich Finanzinstitute beteiligen können, die der 
Bietergruppe Bundesemissionen angehören. Spezielle 
Finanzierungsinstrumente oder großvolumige Emissionen 
etablierter Bundeswertpapiere platziert der Bund vereinzelt 
über ein Bankenkonsortium (Syndikat), um durch dessen 
Vertriebskanäle zusätzliches Nachfragepotenzial zu 
erschließen.

5 Die Bundesrepublik Deutschland emittiert ihre grünen 
Wertpapiere mit identischer Laufzeit und identischem 
Kupon zu einem bereits bestehenden konventionellen 
Bundeswertpapier (sogenanntes Zwillingskonzept). Zur 
Erläuterung des Konzepts und des damit transparenten 
Renditeabschlags s. a. BMF-Monatsbericht Mai 2022. 
1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkt.

Umlaufvolumen der beiden 10-jährigen Grünen 
Bundesanleihen (Fälligkeiten August 2030 und Au-
gust 2031) wurde in vier Auktionen um insgesamt 
5,5 Mrd. Euro erhöht. Die Aufstockung der 30-jäh-
rigen Grünen Bundesanleihe mit Fälligkeit im Au-
gust  2050 um 4  Mrd.  Euro wurde am 1.  Juni  2022 
im Syndikat durchgeführt. Weitere Einzelheiten zu 
den Aufstockungen enthält Tabelle 1 zu allen Emis-
sionen des Jahres 2022.

Diesem Emissionsvolumen werden mit dem Al-
lokationsbericht  2022 die zur Verfügung stehen-
den anrechenbaren Ausgaben des Bundeshaus-
halts 2021 zugeordnet und so Transparenz über die 
Mittelverwendung geschaffen.6

Das Gesamtvolumen umlaufender Grüner Bun-
deswertpapiere stieg damit auf 38,5 Mrd. Euro. Die 
Aufteilung nach Wertpapieren und Emissions-
zeitpunkten kann Abbildung  1 entnommen wer-
den. Im Jahr 2022 neu emittierte oder aufgestockte 
Wertpapiere sind hervorgehoben.

6 Veröffentlichung im 1. Halbjahr 2023 geplant.

Emissionen Grüner Bundeswertpapiere im Jahr 2022

Datum der Emission Wertpapier
Aufstockung/
Neuemission

Emissions-
volumen

Renditeabschlag zum 
konventionellen Zwilling 

(Greenium) 

Begebungsformin Mio. Euro in Basispunkten

2. März 2022 Green Bund 
(August 2030)

Aufstockung 1.500 4,5 Auktion

4. Mai 2022 Green Bund 
(August 2031)

Aufstockung 1.500 2,2 Auktion

1. Juni 2022 Green Bund 
(August 2050)

Aufstockung 4.000 2 Syndikat

20. Juli 2022 Green Bund 
(August 2030)

Aufstockung 1.500 1,1 Auktion

31. August 2022 Green Bobl 
(Oktober 2027)

Neuemission 5.000 1,25 Syndikat

2. November 2022 Green Bund 
(August 2031)

Aufstockung 1.000 0,6 Auktion

Gesamtvolumen 14.500

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur grünen Euro-Zinskurve

Marktentwicklung in Europa: 
Deutschland kombiniert 
Aufstockungen und 
Neuemissionen bei hoher 
Preistransparenz

Während der Bund sein Jahresemissionsvolumen 
in grünen Anleihen  2022 erneut gesteigert hat, 
zeigten sich im Segment insgesamt eher rückläu-
fige Volumina. Die Zurückhaltung der Emittenten 
bei der Begebung grüner Anleihen lässt sich einer-
seits auf generelle Marktthemen wie Zinserhöhun-
gen und eine gestiegene Volatilität zurückführen. 
Andererseits beeinflussten der Krieg in der Ukra-
ine und dessen Auswirkungen wie die Energiekrise 
vorübergehend auch den Fokus längerfristiger 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Ungeachtet dessen 
wurde Deutschland in kurzer Zeit zum  – aktuell 
nach Frankreich – zweitgrößten Emittenten grüner 

Euro-Anleihen. Weitere wichtige Pioniere und För-
derer des Segments sind die Europäische Union 
(EU), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 
die Europäische Investitionsbank (EIB) (s. a. Abbil-
dung 2).

Deutschland setzt auf die Kombination von Aufsto-
ckungen und Neuemissionen. Damit wird das Ziel 
verfolgt, eine ähnliche Funktion im grünen Markt-
segment anzubieten wie bei konventionellen Anlei-
hen, bei denen Bundeswertpapiere die Benchmark 
im Euro-Raum sind. Je mehr Punkte (Fälligkeitster-
mine) auf der Renditekurve besetzt sind, umso aus-
sagekräftiger ist sie und umso größer ist für Markt-
teilnehmer die Wahrscheinlichkeit, ein möglichst 
laufzeitgleiches Wertpapier als Vergleichs- und Be-
wertungsgröße heranziehen zu können. Zum Ver-
gleich: Ende  2022 standen den fünf Grünen Bun-
deswertpapieren im Umlauf 63  konventionelle 
Bundeswertpapiere gegenüber. Zudem ist gerade 

 

Emissionszeitpunkt  und Umlaufvolumen Grüner Bundeswertpapiere
zum Jahresende 2022
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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für Benchmark-Anleihen eine hohe Marktliqui-
dität elementar. Voraussetzung dafür ist ein ange-
messenes Emissionsvolumen jeder einzelnen An-
leihe. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen und 
einer im Vergleich zum konventionellen Bundes-
wertpapier geringeren und somit preisverzerren-
den Liquidität entgegenzuwirken, erhöht der Bund 
die Volumina der grünen Zwillinge schrittweise 
durch Aufstockungen.

Diese Strategie, verbunden mit dem Zwillingskon-
zept, macht Grüne Bundeswertpapiere schon heute 
zu einem wesentlichen Bestandteil des Markts für 
nachhaltige Geldanlagen. Investoren schätzen das 
Bestreben des Bundes, als Daueremittent von grü-
nen Anleihen das Begebungsvolumen Jahr für Jahr 
zu steigern ebenso wie die durch das Zwillingskon-
zept gegebene Transparenz bezüglich des Preisun-
terschieds zwischen grüner und konventioneller 
Anleihe. Der Blick auf das Greenium bei Bundes-
wertpapieren ist bereits heute Teil des Tagesge-
schäfts geworden – in Banken und Kreditinstituten, 

bei staatlichen und nichtstaatlichen Emittenten, 
ESG7-Analystinnen und -Analysten und vielen wei-
teren Marktteilnehmern.

Erhöhte Transparenz von 
Mittel verwendung und 
Wirkungen sichern Rendite-
vorteile

Das Zwillingskonzept der Grünen Bundeswertpa-
piere ermöglicht den unmittelbaren Vergleich zwi-
schen grünen und konventionellen Papieren mit 
identischen Ausstattungsmerkmalen. So schafft 
der Bund Transparenz über die Preisbildung und 
bietet anderen Marktteilnehmern eine wichtige 
Orientierung über den Wert des grünen Elements. 
Auch bei den im Jahr  2022 emittierten Grünen 

7 ESG steht für Environmental, Social, Governance.

 

Top 5: Umlaufendes Volumen in Euro denominierter Green Bonds
nach Emittenten zum Jahresende 2022 
in Mrd. Euro

Quelle: Refinitiv ESG Guide
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Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur grünen Euro-Zinskurve

Bundeswertpapieren haben Investoren zum Zeit-
punkt der Begebung Renditeabschläge in Kauf 
genommen (s.  a. Tabelle  1). Eine um einen Basis-
punkt niedrigere Rendite erspart dem Bund jähr-
liche Zinskosten in Höhe von 100.000 Euro für jede 
emittierte Milliarde Euro. Bei den Begebungen der 
Jahre 2020 bis 2022 summieren sich die Einsparun-
gen über die gesamte Laufzeit der Wertpapiere auf 
mehr als 100 Mio. Euro.

Auch im Handel im Sekundärmarkt sind die Rendi-
tevorteile für den Bund ablesbar. Abbildung 3 stellt 
die Renditedifferenzen (Greenia) der ausstehen-
den Grünen Bundeswertpapiere im Vergleich zu 
ihrem Zwillingspapier dar. Grundsätzlich war im 
Jahr 2022 ein Rückgang der Renditedifferenzen im 
besonderen Marktumfeld steigender Preise, Zinsen 
und weltweiter Finanzierungsbedarfe und vor dem 

Hintergrund des wachsenden Angebots nachhalti-
ger Anleihen öffentlicher Emittenten zu beobach-
ten. Einzige Ausnahme bildet die Grüne Bundesob-
ligation mit Fälligkeit Oktober 2025, die weiterhin 
einen größeren Renditeabschlag zum konventio-
nellen Zwilling aufweist. Eine mögliche Ursache 
für den größeren Renditeabschlag gegenüber dem 
konventionellen Zwilling könnte sein, dass die-
ses Wertpapier im vergangenen Jahr  – im Unter-
schied zu den anderen Grünen Bundeswertpapie-
ren – nicht aufgestockt wurde und mit 5 Mrd. Euro 
ein relativ kleines Volumen aufweist.

Die Transparenz über Mittelverwendung und Aus-
wirkungen der als grün anerkannten Ausgaben auf 
Klima, Umwelt und Natur ist ein entscheidender 
Mehrwert Grüner Bundeswertpapiere gegenüber 
konventionellen Bundeswertpapieren. Daher hat 

 

Entwicklung der Renditedifferenzen der ausstehenden Grünen 
Bundeswertpapiere im Vergleich zu ihrem konventionellen Zwillingspapier
in Basispunkten 

Quelle: Finanzagentur
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sich der Bund im Rahmenwerk zu einer umfang-
reichen Berichterstattung über die Emissionen der 
Grünen Bundeswertpapiere verpflichtet. Im Allo-
kationsbericht wird offengelegt, welche Ausgaben 
den grünen Emissionsvolumina zugeordnet wer-
den können (sogenannte Allokation der anrechen-
baren Ausgaben).8

Die Auswirkungen dieser Ausgaben auf Klima, 
Umwelt und Natur werden im Wirkungsbericht 

8 Die Allokationsberichte 2020 und 2021 sind auf der Website 
der Deutschen Finanzagentur veröffentlicht. Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230147

transparent dargestellt. Laut Rahmenwerk wird 
dieser Bericht in der Regel ein bis drei Jahre nach 
der entsprechenden Emission veröffentlicht. Der 
Wirkungsbericht für die Emissionen des Jah-
res 2020 wurde am 30. September 2022 veröffent-
licht.9 Grüne Bundeswertpapiere entfalten ihre 
Wirkung in unterschiedlicher und vielschichti-
ger Weise, einerseits direkt am Kapitalmarkt, ande-
rerseits indirekt über die zugrundeliegenden Aus-
gaben auf nationaler und internationaler Ebene 
(s. a. Abbildung 4 und Kasten).

9 Shortlink zur Veröffentlichung Wirkungsbericht 2020: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230148

© Wirkungsbericht 2020

Ziele und Wirkungen Grüner Bundeswertpapiere

SDG (Sustainable Development Goal)
EU (Europäische Union) 
UN (Vereinte Nationen) 

Grüne Bundeswertpapiere

Wirkungen durch 
anrechenbare Ausgaben

Wirkungen am Kapitalmarkt

Schaffung einer 
Grünen Benchmark

Maßnahme 18 der 
Deutschen Sustainable 

Finance-Strategie: 
„Etablierung einer 

grünen 
Bund-Renditekurve“

Hebelwirkung auf 
Finanzströme

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: 
„Die Lenkung von Finanzströmen 

in Richtung einer nachhaltigen 
Entwicklung wird als zentral für 

die Transformationsbereiche 
angesehen.“

Vorbildfunktion 
des Bundes

Ziel 5 der Deutschen 
Sustainable 

Finance-Strategie: 
„Bund als Vorbild für 

Sustainable Finance im 
Finanzsystem etablieren“

Reduzierung der 
Treibhausgas-

emissionen

SDG 13 der 
UN-Nachhaltigkeitsziele

Ziele des 
Klimaschutzgesetzes

Erhalt der 
biologischen 

Vielfalt

SDG 15 der 
UN-Nachhaltigkeitsziele
Nationale Strategie zur 

biologischen Vielfalt

Beitrag zu weiteren 
Zielen im In- und 

Ausland

Agenda 2030 der UN
EU-Umweltziele

Bildung und 
Innovation zu Klima- 
und Umweltbelangen

SDG 9 und 13 der
UN-Nachhaltigkeitsziele

Abbildung 4

56



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Januar 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur grünen Euro-Zinskurve

Zusammenfassung Wirkungsbericht 2020

Im Wirkungsbericht 2020 werden die Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Natur der im Jahr 2020 
erstmals begebenen Grünen Bundeswertpapiere transparent dargelegt. Den Emissionserlösen in 
Höhe von 11,5 Mrd. Euro wurden zahlreiche Förderprogramme aus 65 Haushaltstiteln des Bundes-
haushalts 2019 zugeordnet. Der Wirkungsbericht stellt detailliert dar, welchen Beitrag die grün anre-
chenbaren Ausgaben in Höhe von 12,3 Mrd. Euro u. a. zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Kli-
mawandel, zur Verminderung der Umweltverschmutzung sowie zum Schutz der biologischen Vielfalt 
und der Ökosysteme leisten.

Die zur Verfügung stehenden Wirkungsindikatoren zeigen die große Bandbreite der Fördermaßnah-
men des Bundes von Treibhausgasminderungen über geförderte Infrastruktur und Elektrofahrzeuge 
bis hin zu zahlreichen Vorhaben der internationalen Zusammenarbeit sowie im Bereich Forschung 
und Entwicklung:

 ● Die im Verkehrssektor mitfinanzierten Neu- und Ausbauprojekte im Bereich Schiene und Was-
serstraßen tragen zu einer jährlichen Emissionsminderung von über 1,5 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valenten pro Jahr nach Fertigstellung der Maßnahmen bei.

 ● Mit den Schieneninvestitionen in das Bestandsnetz in Höhe von 4,15 Mrd. Euro wurde ein 
wesentlicher Beitrag zum Erhalt des Schienennetzes geleistet und 1.105 Kilometer Gleise, 
1.417 Weichen und 289 Brücken erneuert.

 ● Mit den Ausgaben im Bereich der Elektromobilität konnten u. a. mehr als 69.000 E-Fahrzeuge, 
knapp 2.900 Ladevorrichtungen und 840 Forschungsvorhaben gefördert werden.

 ● Für die Programme zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffi-
zienz wird eine jährliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen von etwa 1,8 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalenten berichtet.

 ● In der internationalen Zusammenarbeit wurden mit über 2,9 Mrd. Euro nahezu 2.000 Vorhaben 
finanziert oder mitfinanziert, z. B. um Entwicklungs- und Schwellenländer in ihrem Übergang 
zu ökologisch nachhaltigeren Volkswirtschaften und Gesellschaften zu unterstützen.

 ● Über 4.500 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wurden unterstützt, um Bildung und Inno-
vationen zu Klima- und Umweltbelangen zu ermöglichen.

Die erhöhte Transparenz bei Mittelverwendung 
und Wirkungen und die realisierten Renditevor-
teile sind ein Signal für den gesamten Markt, dass 

grüne Anleihen vorteilhaft und wirkungsvoll emit-
tiert werden können.
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Erfolgreiche Emissions-
strategie wird im Jahr 2023 
fortgesetzt

Das Emissionsvolumen Grüner Bundeswertpapiere 
wird auch in diesem Jahr weiter ausgebaut und zwi-
schen 15  Mrd.  Euro und 17  Mrd.  Euro betragen.10 
Die Emissionsplanung sieht fünf Auktionstermine 
vor.11 In der ersten Auktion am 24.  Januar  2023 
wurde die Grüne Bundesobligation mit Fälligkeit 
Oktober 2025 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Neben 
Aufstockungen bereits begebener Wertpapiere sol-
len außerdem zwei neue Grüne Bundesanleihen, 

10 Die zur Verfügung stehenden anrechenbaren Ausgaben des 
Bundeshaushalts 2022 werden im 1. Quartal 2023 ermittelt.

11 Vergleiche Seite 12 der Pressemitteilung zur 
Emissionsplanung des Bundes für das Jahr 2023. Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202301410

eine mit 10-jähriger und eine mit längerer Laufzeit, 
im Syndikatsverfahren emittiert werden.12 Ende 
des Jahres  2023 soll das Gesamtvolumen begebe-
ner Grüner Bundeswertpapiere deutlich mehr als 
50 Mrd. Euro betragen. Gleichzeitig soll die grüne 
Bundkurve auf Grüne Bundeswertpapiere in sieben 
Laufzeiten (Fälligkeitsterminen) ausgebaut werden.

Der Bund setzt seine erfolgreiche Emissionsstrate-
gie im Segment Grüner Anleihen fort und ist damit 
auf einem guten Weg, seine Position im Grünen 
Anleihenmarkt zu festigen und eine entsprechende 
Zinskurve in Europa zu etablieren.

12 Einzelheiten werden im Vorfeld der Begebungen auf der 
Internetseite der Finanzagentur veröffentlicht.
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Stabilitätsrat: Krisenbewältigung fordert 
öffentliche Haushalte weiter heraus

 ● Am 16. Dezember 2022 fand im BMF unter dem Vorsitz des Bundesministers der Finanzen 
Christian Lindner und der Ministerin der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz Doris Ahnen die 
26. Sitzung des Stabilitätsrats statt.

 ● Die im Stabilitätsrat besprochene Finanzprojektion verdeutlicht, dass das gesamtstaatliche 
strukturelle Defizit im Jahr 2023 auf bis zu rund 3 ¼ Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
ansteigen könnte. Das erhöhte gesamtstaatliche Defizit ist in starkem Ausmaß auf die temporä-
ren Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine zurückzuführen.

 ● Der Stabilitätsrat hat bei der Überwachung der Einhaltung der grundgesetzlichen Schulden-
bremse festgestellt, dass sich aus seinem an den europäischen Vorgaben orientierten harmo-
nisierten Analysesystem für die Jahre 2022 und 2023 beim Bund und bei allen Ländern keine 
Beanstandungen ergeben.

 ● Der Stabilitätsrat hat sich turnusgemäß auch mit der Haushaltsüberwachung zur Vermeidung 
drohender Haushaltsnotlagen befasst. Die Indikatoren für die Freie Hansestadt Bremen sind 
weiterhin auffällig. Der Stabilitätsrat stellt auf der Grundlage des Berichts des Evaluationsaus-
schusses fest, dass dort trotz der zwischenzeitlichen Verbesserungen der Kennziffern erneut eine 
Haushaltsnotlage droht.

Aufgaben des Stabilitätsrats

Der Stabilitätsrat ist ein gemeinsames Gremium 
des Bundes und der Länder. Er wurde mit der Fö-
deralismusreform  II errichtet und ist in Art.  109a 
Grundgesetz (GG) verankert. Zusammen mit der 
Schuldenregel stärkt der Stabilitätsrat seit 2010 die 
institutionellen Voraussetzungen zur Sicherung 
langfristig tragfähiger Haushalte im Bund und in 
den Ländern. Zu den Aufgaben des Stabilitätsrats 
gehören

 ● die Überwachung der Einhaltung der Ober-
grenze des strukturellen gesamtstaatlichen Fi-
nanzierungsdefizits nach § 51 Abs. 2 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes (HGrG),

 ● die Überwachung der Einhaltung der Schul-
denregel des Art. 109 Abs. 3 GG durch den Bund 
und alle einzelnen Länder,

 ● die fortlaufende Überwachung der Haushalte 
des Bundes und der Länder zur Vermeidung 
von Haushaltsnotlagen sowie die Durchfüh-
rung von Sanierungsverfahren und

 ● die Koordinierung der Haushalts- und Finanz-
planungen des Bundes, der Länder und der 
Kommunen.

Am 16.  Dezember  2022 fand im BMF unter dem 
Vorsitz des Bundesministers der Finanzen Christian 
Lindner und der Ministerin der Finanzen des Lan-
des Rheinland-Pfalz Doris Ahnen die 26.  Sitzung 
des Stabilitätsrats statt.
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Einhaltung der Obergrenze 
des strukturellen 
gesamtstaatlichen 
Finanzierungsdefizits

Der Stabilitätsrat stellte zur Finanzprojektion fest, 
dass die durch den Angriffskrieg Russlands ge-
gen die Ukraine verursachte und sich verschär-
fende Energiekrise die konjunkturelle Entwicklung 
in Deutschland beeinträchtigt und eine erhebli-
che Belastung für die öffentlichen Haushalte nach 
sich zieht. Im Jahr 2023 dürfte das strukturelle De-
fizit des Staatshaushalts (Bund, Länder, Gemeinden 
und Sozialversicherung inklusive ihrer jeweiligen 
Extrahaushalte in den Kategorien der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen) auf bis zu rund 
3 ¼ Prozent des BIP ansteigen. Bis zum Jahr 2026 
verringert sich der gesamtstaatliche strukturelle 
Finanzierungssaldo auf -1 ½ Prozent des BIP (s. a. 
Tabelle  1). Damit wird das mittelfristige Haus-
haltsziel (Medium Term Objective (MTO)) des prä-
ventiven Arms des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts und des völkerrechtlichen Fiskalvertrags bis 
zum Ende des Projektionszeitraums nicht erreicht. 
Wie schon in den beiden Vorjahren ist die Über-
schreitung des mittelfristigen Haushaltsziels, d.  h. 

des strukturellen Defizits von 0,5 Prozent des BIP, 
auch in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der eu-
ropäischen Ausnahmeregel zulässig. Die Vorgabe, 
auf dem Anpassungspfad hin zum mittelfristigen 
Haushaltsziel das strukturelle Defizit als Richtwert 
um 0,5  Prozentpunkte pro Jahr abzubauen, hält 
Deutschland zwar im Durchschnitt der Jahre 2024 
bis  2026 ein. Gleichwohl sind durch die Entwick-
lung in den vergangenen Monaten die Herausfor-
derungen für Deutschland, die gesamtstaatlichen 
Defizitvorgaben in den nächsten Jahren einzuhal-
ten, spürbar gestiegen.

Das erhöhte gesamtstaatliche Defizit ist in starkem 
Ausmaß auf die temporären Maßnahmen zur Be-
wältigung der Energiekrise infolge des russischen 
Angriffskriegs gegen die Ukraine zurückzuführen. 
Diese sind unabdingbar, um private Haushalte und 
Unternehmen – unter Beibehaltung von Anreizen 
zum Energiesparen  – zeitlich befristet gezielt zu 
entlasten und die Energieversorgung sicherzustel-
len. Auf diese Weise werden bleibende volkswirt-
schaftliche Schäden vermieden. Derzeit sieht der 
Stabilitätsrat auch vor dem Hintergrund der beste-
henden Unsicherheiten davon ab, Maßnahmen zur 
Rückführung des überhöhten Finanzierungsdefi-
zits zu empfehlen.

Schätzung des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos gemäß § 7 Stabilitätsratsgesetz 
in Prozent des BIP

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Struktureller gesamtstaatlicher
Finanzierungssaldo

-3 -2 ½ -3 ¼ -2 -1 ½ -1 ½

Gesamtstaatlicher
Finanzierungssaldo

-3,7 -3 ½ -4 ½ -2 -1 ½ -1 ½

davon:

Bund -4,1 -4 -4 ½ -2 ¼ -1 ½ -1 ¼ 

Länder 0,1 ½ 0 ¼ ¼ ¼

Gemeinden 0,1 ¼ 0 0 0 0

Sozialversicherungen 0,1 0 -¼ 0 -¼ -½

Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)

Tabelle 1
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Bei der Prüfung der Einhaltung der strukturellen 
gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach 
§ 51 Abs. 2 HGrG wird der Stabilitätsrat durch ei-
nen Beirat aus unabhängigen Expertinnen und Ex-
perten unterstützt, der eine Stellungnahme zur 
Einhaltung der Obergrenze des strukturellen ge-
samtstaatlichen Finanzierungsdefizits vorgelegt 
hat. Demnach hält der Beirat des Stabilitätsrats die 
Ergebnisse der Finanzprojektion des Stabilitätsrats 
für vertretbar. Auf Basis der bisherigen finanzpoli-
tischen Beschlüsse und der günstigen Entwicklung 
der bis zum Projektionszeitpunkt vorliegenden Da-
ten könnten die Defizite in den Jahren 2022 und 
2023 nach Einschätzung des Beirats jedoch nied-
riger als vom Stabilitätsrat erwartet ausfallen. Die 
Projektion der Staatsfinanzen ist nach Einschät-
zung des Beirats derzeit außergewöhnlich unsi-
cher. Vor dem Hintergrund der hohen strukturel-
len Defizitquote in Deutschland bis zum Jahr 2026 
setzt sich der Beirat für eine Umsetzung der Emp-
fehlungen der Europäischen Kommission für eine 
weniger expansive nationale Finanzpolitik bezie-
hungsweise zielgerichtetere Maßnahmen ein.

Der gesamtstaatliche strukturelle 
Finanzierungssaldo 
entspricht grundsätzlich dem um 
Konjunktur- und Einmaleffekte bereinigten 
gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo 
(Einnahmen minus Ausgaben des Staates in 
den Kategorien der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen). Gemäß Festlegung der 
Europäischen Kommission werden allerdings 
die temporären Corona-Maßnahmen bei der 
Bereinigung nicht berücksichtigt; diese sind 
also auch im strukturellen Saldo enthalten. 
Die Kapitalmaßnahmen des wirtschaftlichen 
Abwehrschirms wurden als Einmaleffekte 
gebucht.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
ist ein regelbasierter Rahmen für die Koordi-
nierung und Überwachung der nationalen Fi-
nanzpolitiken in der Europäischen Union (EU). 
Im Zentrum des präventiven Arms des SWP 
stehen die länderspezifischen MTO, die insbe-
sondere von den jeweiligen Schuldenstands-
quoten der Mitgliedstaaten abhängen.

Der völkerrechtliche Fiskalvertrag 
von 2012 verschärft die Vorgaben zu den 
MTO gegenüber dem präventiven Arm des 
SWP. Im Ergebnis wird für Deutschland das 
MTO bis zu einer Obergrenze für das struk-
turelle gesamtstaatliche Defizit in Höhe von 
0,5 Prozent des BIP als erfüllt angesehen. 
Der präventive Arm bestimmt, dass nach ei-
ner Verfehlung dieses Ziels der strukturel-
le Saldo in der Regel um jährlich 0,5 Prozent 
des BIP verbessert werden soll, bis das MTO 
erreicht ist. Das MTO ist in Deutschland ge-
setzlich in § 51 Abs. 2 HGrG verankert.

Einhaltung der 
Schuldenbremse

Seit dem Jahr  2020 obliegt dem Stabilitätsrat die 
Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse 
in Bund und Ländern nach Art. 109a Abs. 2 GG. Die 
Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätz-
lich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
Hierbei können Bund und Länder Regelungen zur 
symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkun-
gen einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung vorsehen (sogenannte 
konjunkturelle Bereinigung). Auch können Aus-
nahmeregelungen für Naturkatastrophen oder 
außergewöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staats entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen, getroffen 
werden. Die nähere Ausgestaltung für den Haushalt 
des Bundes regelt Art. 115 GG. Den Ländern räumt 
das GG das Recht ein, die nähere Ausgestaltung im 
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Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompeten-
zen vorzunehmen.

Das Überwachungsverfahren des Stabilitätsrats 
umfasst zwei Komponenten. Die erste Komponente 
stellt die Ergebnisse der bundes- beziehungsweise 
jeweiligen landesrechtlichen Schuldenbremse dar, 
die der Stabilitätsrat zur Kenntnis nimmt. Die ei-
gentliche Überwachung obliegt hier den Parlamen-
ten und Rechnungshöfen. Die zweite Komponente 
sind die für den Bund und jedes Land nach einem 
harmonisierten Analysesystem ermittelten Ergeb-
nisse. Das harmonisierte Analysesystem orientiert 
sich an den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsak-
ten aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zur Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin und ist in einem Kompendium des 
Stabilitätsrats detailliert dargestellt. Zielgröße des 
Analysesystems ist die strukturelle Nettokredit-
aufnahme (NKA). Aus dem Finanzierungssaldo und 
dem Saldo der zu berücksichtigenden besonderen 
Finanzierungsvorgänge in Form von Rücklagenbe-
wegungen und Münzeinnahmen (Bund) ergibt sich 
die NKA der jeweiligen Länder und des Bundes. 
Diese NKA wird um die in den bereinigten Einnah-
men und Ausgaben enthaltenen finanziellen Trans-
aktionen bereinigt sowie einer Konjunkturbereini-
gung unterzogen.

Als finanzielle Transaktionen 
werden Transaktionen in Bezug auf finanzi-
elle Vermögenswerte (Forderungen und Ver-
bindlichkeiten) bezeichnet. Es handelt sich 
dabei um finanzvermögensneutrale Vorgän-
ge, d. h. mit den Kassenbewegungen gehen 
ausgleichende Gegenbuchungen bei Forde-
rungen beziehungsweise Verbindlichkeiten 
einher, z. B. Privatisierungserlöse (Tausch von 
Beteiligungsvermögen gegen Kassenzugang) 
oder Darlehensvergaben (Tausch Kassenaus-
gang gegen Forderungserwerb).

Die Konjunkturbereinigung 
soll eine konjunkturgerechte Finanzpoli-
tik ermöglichen. Dies erfolgt durch Berück-
sichtigung der Einflüsse des unmittelbaren 
Konjunkturverlaufs auf die Einnahmen und 
Ausgaben mittels eines Konjunkturberei-
nigungsverfahrens, das die Möglichkeit der 
Neuverschuldung in konjunkturell schlech-
ten Zeiten erhöht und in konjunkturell guten 
Zeiten reduziert. Dafür kommen beim Bund 
und in den einzelnen Ländern unterschied-
liche Verfahren zur Anwendung, die jedoch 
einheitlich auf einem potenzialorientier-
ten Ansatz aufbauen. Der Bund verwendet 
im Grundsatz das im Rahmen der europäi-
schen Haushaltsüberwachung vereinbarte 
Konjunkturbereinigungsverfahren.

Der Stabilitätsrat hat bei der Überwachung der Ein-
haltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse 
festgestellt, dass sich aus seinem an den europäi-
schen Vorgaben orientierten harmonisierten Ana-
lysesystem für die Jahre 2022 und 2023 beim Bund 
und bei allen Ländern keine Beanstandungen er-
geben. Die Energiekrise infolge des russischen An-
griffskrieges im Verbund mit den noch anhalten-
den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben 
dazu geführt, dass der Bund, aber auch viele Län-
der die Schuldenbremse gemäß dem harmoni-
sierten Analysesystem im Jahr  2022 wie bereits 
in den beiden Vorjahren nur unter Berücksichti-
gung einer außergewöhnlichen Notsituation ein-
halten. Im Jahr  2023 wird der Bund die reguläre 
Obergrenze der Schuldenbremse wieder einhalten. 
Dies gilt nach den Ergebnissen des harmonisierten 
Analysesystems auch für die Länder. Dennoch ha-
ben die Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfa-
len, Schleswig-Holstein und Bremen auch für 2023 
bereits eine Ausnahmesituation im Rahmen ihrer 
Schuldenbremse erklärt beziehungsweise geplant, 
diese zu erklären.
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Ergebnisse der 
Haushaltsüberwachung 
zur Vermeidung von 
Haushaltsnotlagen

Bund und Länder legen dem Stabilitätsrat jährlich 
ihre Stabilitätsberichte zur Haushaltsüberwachung 
vor. Darin stellen sie die aktuelle Haushaltslage und 
die Finanzplanung (in finanzstatistischer Abgren-
zung) mittels abgestimmter Kennziffern, die mit-
telfristige Haushaltsentwicklung anhand einer mo-
dellbezogenen Projektion sowie die Einhaltung der 
verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenze dar. 
Im Zentrum der Haushaltsüberwachung stehen die 
folgenden vier Kennziffern, deren Entwicklung in 
den Stabilitätsberichten aufgezeigt wird:

 ● Struktureller Finanzierungssaldo

 ● Kreditfinanzierungsquote

 ● Zins-Steuer-Quote

 ● Schuldenstandsquote

Der Schwellenwert des strukturellen Finanzie-
rungssaldos des Bundes wird aus der zulässigen 
strukturellen NKA gemäß Schuldenbremse des 
Bundes abgeleitet. Die Schwellenwerte der Kredit-
finanzierungsquote, der Zins-Steuer-Quote und 
der Schuldenstandsquote des Bundes orientieren 
sich am jeweiligen Durchschnittswert der vergan-
genen fünf Jahre. Bei den Ländern orientieren sich 
die Schwellenwerte der Kennziffern grundsätzlich 
am Länderdurchschnitt. Der Vergleich mit dem 
Länderdurchschnitt ermöglicht es, Abweichun-
gen in einzelnen Ländern zu identifizieren, die auf 

eine schwierige Haushaltslage schließen lassen. Zu-
gleich stellt dieses Verfahren eine implizite Kon-
junkturbereinigung dar, da konjunkturelle Effekte, 
die alle Länder betreffen, auf diese Art ausgeklam-
mert werden. Eine Kennziffer gilt in einem Zeit-
raum als auffällig, wenn mindestens zwei Werte 
den Schwellenwert absolut überschreiten. Ein Zeit-
raum wird insgesamt als auffällig gewertet, wenn 
mindestens drei von vier Kennziffern auffällig sind.

Kennziffern für den Bund

Anhand der vorgelegten Kennziffern sowie der Er-
gebnisse zur Projektion der mittelfristigen Haus-
haltsentwicklung stellte der Stabilitätsrat fest, dass 
dem Bund keine Haushaltsnotlage droht. Dennoch 
werden die Auswirkungen der Pandemie sowie der 
Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs 
in den Kennziffern des Bundes deutlich. Tabelle 2 
zeigt, dass die Schwellenwerte für den struktu-
rellen Finanzierungssaldo sowie die Kreditfinan-
zierungsquote in den Jahren  2020 bis  2022 ganz 
erheblich, teilweise um mehr als das 15-Fache, ab-
solut überschritten werden. Der strukturelle Finan-
zierungssaldo bleibt auch im Finanzplanungszeit-
raum bis  2026 auffällig. Die Zins-Steuer-Quote ist 
infolge des derzeit noch moderaten Zinsniveaus 
und der erst zeitversetzt ansteigenden Tilgungs-
verpflichtungen über den gesamten Betrachtungs-
zeitraum unauffällig. Dennoch liegt die Quote be-
reits im Soll des Jahres  2022 deutlich über den 
Werten der beiden Vorjahre und wird 2023 voraus-
sichtlich nochmals auf fast das Doppelte anstei-
gen. Auch die Schuldenstandsquote unterschreitet 
in allen betrachteten Jahren den entsprechenden 
Schwellenwert.
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Kennziffern des Bundes zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung (Berichtsjahr 2022)

Bund

Ist Ist Soll Entwurf Finanzplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Struktureller Finanzierungssaldo  
in Euro je Einwohner

-959 -2.408 -1.452 -677 -355 -269 -295

Schwellenwert -504 -150 -107 -593 -206 -116 -184

Kreditfinanzierungsquote in Prozent 38,4 37,9 25,3 2,4 4,4 2,2 5,3

Schwellenwert 6 13,1 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

Zins-Steuer-Quote in Prozent 2,2 1 3,5 6,2 5,9 6,3 6,5

Schwellenwert 11,6 10,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Schuldenstand in Prozent des BIP 36 37,6 38,5 37,1 36 35,5 35,1

Schwellenwert 38,6 38,8 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5

Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)

BW BY BB HE MV NI NW RP Schwelle

2020 -484 -433 -576 -398 -1.806 -609 -651 -310 -692

2021 233 -4 -219 158 485 -49 -180 390 -177

2022 53 -596 -692 -305 -148 40 -42 -234 -442

SL SN ST SH TH BE HB HH Schwelle

2020 -210 -378 -384 -50 -498 -196 -568 -167 -692

2021 -4 156 -867 161 -66 84 -230 514 -177

2022  -277 -318 -120 -192 -232 -752 -1.149 -649 -442

Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)

Tabelle 2

Kennziffern für die Länder

Insgesamt stellte der Stabilitätsrat fest, dass die 
Kennziffern für die Mehrheit der Länder unauf-
fällig sind. Lediglich die Indikatoren für die Freie 
Hansestadt Bremen sind, wie erstmals am 10. De-
zember  2021 festgestellt, weiterhin auffällig. Auf 
der Grundlage des Berichts des Evaluationsaus-
schusses stellte der Stabilitätsrat fest, dass dort trotz 
der zwischenzeitlichen Verbesserungen der Kenn-
ziffern eine Haushaltsnotlage droht. Angesichts der 
aktuellen Krisenlage würde die Vereinbarung eines 
Sanierungsprogramms zum jetzigen Zeitpunkt je-
doch eine erhebliche Herausforderung darstellen. 
Bremen wird dem Stabilitätsrat daher erst zu sei-
ner Sitzung zum Jahresende  2023 Vorschläge für 
ein Sanierungsprogramm vorlegen.

Einen Gesamtüberblick über die Kennziffern-
werte der Länder im Berichtszeitraum liefert die 
zusammenfassende Übersicht über die Beschlüsse 
des Stabilitätsrats zur Haushaltsüberwachung auf 
der Internetseite des Stabilitätsrats1. Wie in Ta-
belle  3 exemplarisch deutlich wird, führen die er-
heblichen strukturellen Finanzierungsdefizite in 
den Haushalten der Länder aufgrund der Ermitt-
lung der Schwellenwerte aus den Länderdurch-
schnitten nur in Ausnahmefällen zu einer Auf-
fälligkeit der Kennziffern. Dies gilt auch für die 
Kreditfinanzierungsquote.

1 Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230151

(Struktureller) Finanzierungssaldo 
in Euro je Einwohner

Tabelle 3
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Tabelle 4 zeigt daher die Entwicklung der Länder-
durchschnitte im Zeitverlauf. Es wird deutlich, 
dass sich nach der Zeit der Konsolidierung in den 
Jahren  2011 bis  2019 insbesondere der struktu-
relle Finanzierungssaldo, die Kreditfinanzierungs-
quote und der Schuldenstand mit Beginn der Co-
rona-Pandemie erheblich verschlechtert haben. 
Deutlich wird aber auch, dass die Kosten der Maß-
nahmen zur Abmilderung der sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen der multiplen Krisen bisher zu 
einem großen Teil vom Bund getragen worden sind. 
So hatten die Länder im Durchschnitt im Jahr 2021 
mit 23 Euro je Einwohnerin und Einwohner bereits 

wieder einen strukturellen Finanzierungsüber-
schuss zu verzeichnen. Für den Bundeshaushalt 
war dagegen ein strukturelles Finanzierungsdefizit 
in Höhe von 2.408  Euro je Einwohnerin und Ein-
wohner festzustellen. Während der Bund in den 
drei Krisenjahren bis zu 38,4 Prozent seiner Ausga-
ben über Kredite finanzierte, erreichte die Kreditfi-
nanzierungsquote für den Länderdurchschnitt nur 
maximal 12,9 Prozent. Für das Jahr 2022 wiesen die 
Kennziffern wieder auf einen leichten Anstieg der 
Belastungen der Länderhaushalte hin. Dabei ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass die Berechnun-
gen noch auf den Finanzplanungen beruhen.

Kennziffern des Bundes und der Länderdurchschnitte für die Jahre 2011 bis 2022

Jahr

Struktureller 
Finanzierungssaldo  

in Euro je Einwohner und 
Einwohnerin

Kreditfinanzierungsquote 
in Prozent

Zins-Steuer-Quote  
in Prozent

Schuldenstand  
in Prozent des BIP (Bund)/
in Euro je Einwohner und 

Einwohnerin (Länder)

Bund Länder Ø Bund Länder Ø Bund Länder Ø Bund Länder Ø

2011 -232 -81 5,3 2,3 12,8 9 40,4 6.601

2012 -82 -31 6,6 1,7 11,4 8,2 38,9 6.827

2013 -122 8 6,8 1 12 7,4 38,5 6.869

2014 127 31 -0,8 1 9,3 6,5 37,1 6.893

2015 164 47 -0,6 -0,7 7,6 5,7 35,2 6.789

2016 70 103 0,1 -1,2 6,8 4,7 33,8 6.809

2017 88 160 -1,1 -2 5,2 4,2 32,5 6.645

2018 194 248 -0,7 0,6 5,1 3,7 31,3 6.598

2019 238 163 -1,1 -1,2 3,3 3,2 29,9 6.689

2020 -959 -492 38,4 12,9 2,2 2,7 36 7.454

2021 -2.408 23 37,9 1 1 2,6 37,6 7.580

2022 -1.452 -242 25,3 4,2 3,5 2,7 38,5 7.844

Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)

Tabelle 4
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Ausblick

Die im Stabilitätsrat erörterte Finanzprojektion 
verdeutlicht, dass die Maßnahmen zur Krisenbe-
wältigung ab dem Jahr 2020 mit erheblichen Belas-
tungen für die öffentlichen Haushalte verbunden 
waren beziehungsweise sind.

Im Lichte der finanziellen Ausgangslage und – der 
mit großer Unsicherheit behafteten – finanziellen 
Vorausschau betonte der Bundesminister der Fi-
nanzen in der sich an den Stabilitätsrat anschlie-
ßenden Pressekonferenz, dass die Solidität der 
Staatsfinanzen auch angesichts der enormen Her-
ausforderungen haushaltspolitisch wichtiger denn 
je sei. Nur so werde die finanzielle Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit bewahrt werden. Um den 
Wohlstand zu sichern, müsse die Wettbewerbs-
fähigkeit durch Investitionen in die Zukunftsfä-
higkeit Deutschlands, die Beseitigung bürokrati-
scher Hemmnisse und eine attraktive Gestaltung 
des Steuerrechts verbessert werden. Dafür sei künf-
tig auch eine stärkere Priorisierung der Ausgaben 
erforderlich.

Mit Blick auf die Diskussion in den Mitgliedstaaten 
der EU zur Reform des europäischen SWP betonte 

der Minister der Finanzen des Landes Nord-
rhein-Westfalen Dr. Marcus Optendrenk, dass auch 
vor dem Hintergrund der Herausforderungen im 
Spannungsfeld der drei Dimensionen „sozialer Zu-
sammenhalt“, „ökologische Transformation“ und 
„Generationengerechtigkeit“ die Sicherung lang-
fristig tragfähiger öffentlicher Finanzen im Zent-
rum der Reformbestrebungen stehen sollte.

Die Ministerin für Finanzen des Landes Schles-
wig-Holstein Monika Heinold wies darauf hin, dass 
neben der akuten Krisenbekämpfung die Notwen-
digkeit bestehe, die ökologische Transformation hin 
zur Klimaneutralität beschleunigt voranzubringen. 
In Anbetracht dessen sollten die Länder eine De-
batte führen, inwieweit künftig die Möglichkeit für 
die Länder geschaffen werden sollte, die Verschul-
dungsspielräume im Rahmen der bestehenden eu-
ropäischen Fiskalregeln stärker auszuschöpfen.

Weiterführende Informationen (z.  B. Stellung-
nahme des Unabhängigen Beirats, Bericht des 
Evaluationsausschusses zur Hansestadt Bremen, 
Beschlüsse des Stabilitätsrats) finden Sie unter dem 
Shortlink https://www.bundesfinanzministerium.
de/mb/20230151.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erwies sich im Jahr 2022 als robust gegenüber den schwierigen 
Rahmenbedingungen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland stieg im Jahr 2022 
um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positive Impulse gingen dabei insbesondere von den privaten 
Konsumausgaben, den Ausrüstungsinvestitionen sowie den staatlichen Konsumausgaben aus.

 ● Die Inflationsrate lag 2022 – vor allem infolge der starken Preissteigerungen bei Energie – jahres-
durchschnittlich stark erhöht bei 7,9 Prozent. Der Arbeitsmarkt zeigte sich sehr stabil: Im Jahresdurch-
schnitt 2022 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 1,3 Prozent auf einen Höchststand von 
45,6 Millionen Personen, die Arbeitslosenquote verringerte sich im Jahresdurchschnitt auf 5,3 Prozent.

 ● Im Jahr 2023 dürften die noch immer hohen Energiepreise und Inflationsraten die Entwicklung des BIP 
insbesondere zu Jahresanfang belasten. Zuletzt hat sich die Stimmung bei Unternehmen sowie Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern aber wieder aufgehellt. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojek-
tion 2023 eine Wachstumsrate des preisbereinigten BIP von 0,2 Prozent.

Finanzen

 ● Die Nettokreditaufnahme (NKA) für den Bundeshaushalt 2022 belief sich auf 115,4 Mrd. Euro. Gegen-
über dem Jahr 2021 war dies ein Rückgang von rund 100 Mrd. Euro. Neben den finanziellen Folgen der 
COVID-19-Pandemie kamen im abgelaufenen Jahr die finanziellen Folgen des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine hinzu. Die im Haushalt 2022 ursprünglich vorgesehene NKA wurde im Umfang von 
23,5 Mrd. Euro unterschritten.

 ● Die Einnahmen des Bundes (ohne Einnahmen aus Umlaufmünzen und ohne besondere Finanzierungs-
vorgänge) beliefen sich im Jahr 2022 nach vorläufigem Ist auf rund 364,7 Mrd. Euro. Damit nahm der 
Bund rund 8,5 Mrd. Euro beziehungsweise 2,4 Prozent mehr ein, als im Soll veranschlagt war. Im Ver-
gleich zum Vorjahresniveau stiegen die Einnahmen um 6,9 Prozent (rund +23,6 Mrd. Euro). Die Ausgaben 
des Bundes beliefen sich nach vorläufigem Ist 2022 auf rund 480,7 Mrd. Euro. Das Soll des Haushaltsplans 
wurde damit um rund 15,1 Mrd. Euro beziehungsweise 3,0 Prozent unterschritten. Im Vergleich zum 
Jahr 2021 fielen die Ausgaben 2022 um rund 13,6 Prozent beziehungsweise 76,0 Mrd. Euro geringer aus. 
Ausführliche Analysen zum Abschluss des Bundeshaushalts sind dem Artikel „Vorläufiger Abschluss Bun-
deshaushalt 2022“ in dieser Ausgabe des Monatsberichts zu entnehmen.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Dezember 2022 um 2,4 Prozent unter 
dem Ergebnis vom Dezember 2021. Zum Minus trug allerdings ein Sondereinfluss bei der Einfuhrum-
satzsteuer maßgeblich bei. Insgesamt lag das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern im Dezember 2022 
um 2,2 Prozent unter Vorjahresmonatsniveau. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag 
im Dezember 2022 um 2,1 Prozent unter dem entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat. 
Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2022 ist im Detail im Artikel „Die Steuereinnahmen des 
Bundes und der Länder im Jahr 2022“ in dieser Ausgabe des Monatsberichts dargestellt.
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Robustes Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts im 
Jahr 2022 gibt Rückenwind 
für 2023

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
in Deutschland stieg gemäß der Schnellmeldung 
des Statistischen Bundesamts vom 13. Januar 2023 
im Jahr 2022 um 1,9 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Die deutsche Wirtschaft konnte den schwie-
rigen Rahmenbedingungen damit noch besser 
trotzen, als zwischenzeitlich angenommen wor-
den war: Der Anstieg lag spürbar über den Erwar-
tungen der im Herbst veröffentlichten Konjunk-
turprognosen, wie z. B. in der Herbstprojektion der 
Bundesregierung vom 12. Oktober 2022 (Annahme 
dort +1,4 Prozent). Die Abschwächung der gesamt-
wirtschaftlichen Dynamik dürfte, dank massiver 
staatlicher Stabilisierungsmaßnahmen für private 
Haushalte und Unternehmen sowie deren Anpas-
sungen an die hohen Energiepreise und der damit 
verbundenen Einsparungen von Gas, kürzer und 
milder ausfallen als im Herbst erwartet.

Im Jahresverlauf 2022 ergaben sich dabei preis-, ka-
lender- und saisonbereinigte Veränderungsraten 
des BIP von 0,8 Prozent im 1. Quartal, 0,1 Prozent 
im 2. Quartal und 0,4 Prozent im 3. Quartal. Zum 
Jahresende dürfte das BIP angesichts der Belastun-
gen durch hohe Energiepreise und Inflationsraten 
wohl in etwa unverändert geblieben sein. Anga-
ben zur BIP-Entwicklung im 4. Quartal 2022 wer-
den durch das Statistische Bundesamt am 30.  Ja-
nuar 2023 veröffentlicht.

Verwendungsseitig wurde die BIP-Entwick-
lung  2022 insbesondere von den privaten Kon-
sumausgaben gestützt, die im Vorjahresvergleich 
real um 4,6 Prozent zulegten. Dahinter stand eine 
kräftige Ausweitung im 1.  Halbjahr auch durch 

pandemiebedingte Nachholeffekte. Zum Jahres-
ende dürfte die Entwicklung dagegen zunehmend 
durch die Kaufkraftverluste gedämpft worden sein. 
Stützend wirkten  2022 darüber hinaus die Inves-
titionen in Ausrüstungen (+2,5 Prozent gegenüber 
Vorjahr) sowie die staatlichen Konsumausgaben 
(+1,1 Prozent). Dagegen waren die Bauinvestitionen 
vor dem Hintergrund stark gestiegener Baupreise 
und verschlechterter Finanzierungsbedingungen 
rückläufig (-1,6  Prozent). Vom Außenhandel ging 
rechnerisch ein deutlich negativer Impuls aus, da 
die Importe mit 6,7 Prozent deutlich kräftiger zu-
legten als die Exporte mit 3,2 Prozent. Letztere dürf-
ten auch durch anhaltende Materialengpässe ge-
bremst worden sein. Auf der Entstehungsseite stieg 
die Bruttowertschöpfung (BWS) im Dienstleis-
tungsbereich, insbesondere in während des Vorjah-
res noch von der Pandemie eingeschränkten Berei-
chen, zum Teil sehr kräftig. Im von Lieferengpässen 
und stark gestiegenen Energiepreisen merklich be-
troffenen Verarbeitenden Gewerbe wurde die BWS 
dagegen nur gering ausgeweitet.

Die Inflationsrate lag im Dezember, trotz Rück-
gangs gegenüber den Vormonaten, bei 8,6 Prozent 
und im Jahresdurchschnitt  2022 bei 7,9  Prozent. 
Gleichzeitig hat sich zuletzt die Stimmung bei Un-
ternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sukzessive wieder etwas aufgehellt, wozu 
die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, 
insbesondere die Gas- und Strompreisbremse, bei-
getragen haben dürften. Indikatoren weisen zudem 
auf ein Nachlassen der Lieferkettenstörungen hin 
und die Börsenpreise für Gas und Strom sind ge-
sunken. Der Arbeitsmarkt zeigte sich – zumal ange-
sichts der merklichen Belastungen – als sehr robust. 
Im Jahresdurchschnitt  2022 erhöhte sich die Zahl 
der Erwerbstätigen deutlich um 1,3  Prozent auf 
45,6  Millionen Personen. Die Arbeitslosigkeit ver-
ringerte sich im Jahresdurchschnitt auf 2,54 Millio-
nen Personen (Arbeitslosenquote: 5,3 Prozent).

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1.Q 22 2.Q 22 3.Q 22 1.Q 22 2.Q 22 3.Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 107,7 +2,9 +0,8 +0,1 +0,4 +3,9 +1,7 +1,2 

Jeweilige Preise 3.602 +5,8 +1,8 +1,3 +1,4 +8,6 +7,7 +5,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.743 +6,7 +0,0 -0,3 +2,3 +5,2 +2,8 +4,0 

Arbeitnehmerentgelte 1.918 +3,5 +1,4 +0,4 +1,3 +6,6 +5,6 +4,6 

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

825 +15,0 -3,3 -2,2 +4,7 +2,4 -4,0 +2,4 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.177 +7,2 +1,9 +3,1 +1,9 +3,5 +6,2 +8,6 

Bruttolöhne und -gehälter 1.659 +5,9 +1,6 +0,4 +1,4 +7,3 +6,2 +5,0 

Sparen der privaten Haushalte 251 -20,7 -4,3 -1,1 +1,4 -33,2 -33,5 -0,6

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Sep 22 Okt 22
Zweimonats-
durchschnitt Sep 22 Okt 22

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.379 +14,3 +0,8 -0,3 +0,3 +11,4 +13,3 +12,4 

Waren-Importe 1.204 +17,3 -2,4 -3,3 -5,0 +19,4 +14,8 +17,1 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

99,1 +3,7 -0,4 +0,2 +0,3 -0,2 -0,4 -0,3

Industrie³ 97,2 +4,8 -0,6 +0,5 +0,3 +0,6 +0,5 +0,5 

Bauhauptgewerbe 115,3 -1,3 +3,0 -2,2 +2,1 +0,6 -1,2 -0,3

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,5 +5,2 -0,4 +2,1 +0,8 +5,8 +3,7 +4,7 

Inland 95,1 +3,2 -1,5 +2,9 +0,3 +2,4 +1,1 +1,7 

Ausland 101,8 +7,2 +0,5 +1,5 +1,3 +9,0 +6,1 +7,5 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,9 +17,9 +0,6 -5,3 -3,5 -3,3 -11,0 -7,2

Inland 106,4 +15,8 -1,7 -1,1 -1,9 -7,1 -7,7 -7,4

Ausland 116,0 +19,3 +2,2 -8,1 -4,6 -0,6 -13,2 -7,2

Bauhauptgewerbe . . +7,3 . -3,2 -12,4 . -17,8

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

117,0 +0,8 -2,8 +1,1 -1,5 -6,5 -5,7 -6,1

Handel mit Kfz 113,7 +2,3 -0,8 . +4,4 -4,7 . -2,2

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Insgesamt geht die Bundesregierung in ihrer am 
25. Januar 2023 im Rahmen des Jahreswirtschafts-
berichts veröffentlichten Jahresprojektion für das 
laufende Jahr von einem leichten Anstieg des rea-
len BIP in Höhe von 0,2 Prozent aus.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Ge-
meindesteuern) lagen im Dezember  2022 etwas 
(-2,4  Prozent) unterhalb des Ergebnisses vom De-
zember  2021. Dabei war allerdings das Vorjahres-
ergebnis bei der Einfuhrumsatzsteuer durch ei-
nen Sondereffekt deutlich erhöht (s. a. Beitrag zur 
Entwicklung der Steuereinnahmen in dieser Aus-
gabe). Mit Blick auf die konjunkturelle Entwick-
lung lässt sich festhalten, dass das Aufkommen 
aus einigen zentralen Steuerarten, wie der Lohn-
steuer oder der Körperschaftsteuer, den Belastun-
gen durch die hohen Energiepreise weiter grund-
sätzlich trotzen konnte. Bei einigen Steuern, wie 
der Grunderwerbsteuer, wirkt sich die gesamtwirt-
schaftliche Lage sowie die Verschlechterung der 

Finanzierungskonditionen dagegen merklich ne-
gativ auf das Aufkommen aus. Die weitere Entwick-
lung der Steuereinnahmen bleibt mit Blick auf die 
gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren mit hoher 
Unsicherheit behaftet.

Nominale Warenexporte und 
-importe bei fallenden Preisen 
im November 2022 rückläufig

Die nominalen Warenexporte gingen im Novem-
ber 2022 kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat zurück. Die Aus-
fuhren lagen aber weiter deutlich über dem Niveau 
des Vorjahres (+13,3  Prozent). Die nominalen Wa-
renimporte fielen im gleichen Monat kalender- 
und saisonbereinigt um 3,3  Prozent merklich ge-
genüber dem Vormonat. Im Vorjahresvergleich 
lagen die Einfuhren damit um 14,7 Prozent höher. 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2022 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Sep 22 Okt 22 Nov 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,42 -7,5 +7 +15 -13 +65 +117 +124 

Erwerbstätige, Inland . . +32 +50 . +503 +498 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

. . +9 . . +531 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2022 Veränderung in Prozent gegenüber

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Sep 22 Okt 22 Nov 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22

Importpreise . . -1,2 -4,5 . +23,5 +14,5 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte . . -4,2 -3,9 . +34,5 +28,2 .

Verbraucherpreise 117,8 +7,9 +0,9 -0,5 -0,7 +10,4 +10,0 +8,6 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22

Klima +3,8 +1,7 -6,2 -6,2 -15,6 -15,2 -11,0 -6,3

Geschäftslage +27,7 +26,9 +23,1 +22,5 +15,5 +14,7 +12,4 +15,1 

Geschäftserwartungen -17,5 -20,7 -31,6 -31,2 -42,3 -41,0 -31,8 -25,7

1 Stand: November 2022; Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal 2022: ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung des Statistischen 
Bundesamts (25. November 2022).

2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Insgesamt ergab sich ein Saldo der Außenhandels-
bilanz von 10,8 Mrd. Euro.

Insbesondere bei den Importen war der Rück-
gang maßgeblich auf rückläufige Außenhandel-
spreise zurückzuführen. So gingen die Import-
preise im November um 4,5  Prozent gegenüber 
dem Vormonat zurück, was vor allem an den Prei-
sen für Energiegüter lag (darunter Erdgas -23,9 Pro-
zent gegenüber Oktober). Die Exportpreise sanken 
um 0,5  Prozent gegenüber dem Vormonat. Insge-
samt ergab sich damit bei den mengenmäßigen Ex-
porten tendenziell eine Seitwärtsbewegung, was 
die Abschwächung der Weltkonjunktur widerspie-
geln dürfte. Durch die Verbesserung bei den Terms 
of Trade (Verhältnis aus Ausfuhr- und Einfuhrprei-
sen) stieg der Handelsbilanzüberschuss im Novem-
ber wieder und lag auf dem höchsten Wert seit Be-
ginn des russischen Angriffskriegs.

Ein Wiederanziehen der Warenausfuhren lassen 
vorausschauende Indikatoren, wie die ifo  Export-
erwartungen, kurzfristig nicht erwarten. Die Ex-
porterwartungen konnten im Dezember zwar 
leicht zulegen, lagen aber weiter auf relativ niedri-
gem Niveau. In der Industrie entspannten sich Ma-
terialengpässe allerdings zuletzt weiter; die Staus 
vor den Containerhäfen waren in der Nordsee und 
den USA weiter rückläufig.

Produktion im November 2022 
weiter seitwärtsgerichtet, 
Aufträge mit kräftigem Minus

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe hat 
ihre zuletzt zu beobachtende Seitwärtsbewegung 
im November fortgesetzt (+0,2  Prozent saisonbe-
reinigt gegenüber Vormonat, Oktober revidiert 
-0,4  Prozent). Dabei konnte die Industrieproduk-
tion zulegen (+0,5  Prozent), während die Pro-
duktion im Baugewerbe sichtbar rückläufig war 
(-2,2 Prozent). In den energieintensiven Industrie-
zweigen setzte sich der Abwärtstrend nicht weiter 
fort, wozu die wieder gefallenen Energiepreise bei-
getragen haben dürften (+0,2  Prozent gegenüber 

Oktober). Der Abstand zum Niveau vor Beginn des 
russischen Angriffskriegs bleibt in diesen Industrie-
bereichen aber sehr beträchtlich (-12,9 Prozent ge-
genüber Vorjahr).

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe er-
höhte sich im November 2022 um 2,1 Prozent ge-
genüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat lag der Umsatz um 3,5 Prozent höher. 
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
sind in realer Rechnung im November kräftig um 
5,3 Prozent gegenüber Vormonat zurückgegangen 
(Oktober revidiert +0,6 Prozent). Ohne die Berück-
sichtigung von Großaufträgen betrug der Rückgang 
2,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat la-
gen damit die Auftragseingänge um 11,0  Prozent 
niedriger. Das Volumen der Inlandsaufträge sank 
im November um 1,1  Prozent gegenüber Vormo-
nat, während sich das der Auslandsaufträge deut-
lich um 8,1  Prozent verringerte. Besonders stark 
sank der Auftragseingang im Bereich der Investiti-
onsgüter (-8,5 Prozent).

Die Materialengpässe in der Industrie haben sich 
gemäß Befragungen des ifo  Instituts weiter ver-
ringert, wenngleich auf noch erhöhtem Niveau. So 
berichteten im Dezember 50,7 Prozent der befrag-
ten Firmen über Knappheiten, nach 59,3  Prozent 
im November und jeweils über 60 Prozent in den 
Vormonaten. Laut ifo Institut zeichnet sich ein Auf-
lösen der Engpässe in vielen Branchen ab, was die 
weitere Entwicklung in der Industrie für sich ge-
nommen stützen dürfte.

Das deutliche Minus bei den Auftragseingängen 
spricht dagegen für eine gedämpfte Entwicklung in 
den nächsten Monaten. Zwar ist das Minus gegen-
über dem Vormonat durch ausbleibende Großauf-
träge überzeichnet, jedoch spiegelt der trendmä-
ßige Rückgang der eingehenden Aufträge aus dem 
Ausland die abgekühlte weltwirtschaftliche Dyna-
mik wider. Der Ausblick der Firmen auf die wei-
tere Entwicklung bleibt zudem überwiegend pessi-
mistisch, trotz einer Aufhellung am aktuellen Rand 
und eines insgesamt hohen Auftragsbestands.
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Reale Einzelhandelsumsätze 
mit leichtem Plus im 
November 2022

Die realen Einzelhandelsumsätze stiegen im No-
vember 2022 leicht um 1,1 Prozent gegenüber Ok-
tober, konnten aber den merklichen Rückgang im 
Vormonat nicht wieder aufholen. Für das 4. Quar-
tal  2022 ist damit ein Rückgang gegenüber dem 
Vorquartal wahrscheinlich. Nach Einzelbereichen 
lagen die realen Umsätze im November  2022 im 
Bereich Lebensmittel um 1,3 Prozent niedriger als 
im Vormonat, bei Nicht-Lebensmitteln um 2,1 Pro-
zent höher. Im Internet- und Versandhandel war ein 
Umsatzrückgang von 1,3 Prozent gegenüber Okto-
ber zu verzeichnen. Die ebenfalls veröffentlichte 
erste Schätzung für das Jahresergebnis  2022 spie-
gelt wider, dass die stark gestiegenen Preise die re-
ale Umsatzentwicklung gebremst haben (-0,3 Pro-
zent gegenüber  2021). Nominal war dagegen ein 
kräftiges Plus zu verzeichnen (+8,2 Prozent).

Der reale Umsatz im Gastgewerbe sank im Novem-
ber 2022 kalender- und saisonbereinigt um 6,0 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat war der reale Umsatz um 12,6 Pro-
zent höher; nominal lag der Umsatz deutlich um 
23,3  Prozent über dem Niveau des Vorjahresmo-
nats. Die ebenfalls veröffentlichte erste Schätzung 
für das Jahresergebnis  2022 zeigt den deutlichen 
Wiederanstieg nach dem pandemiebedingten Ein-
bruch in den Vorjahren: Real ist der Umsatz um gut 
47 Prozent, nominal um gut 57 Prozent, jeweils ge-
genüber Vorjahr, gestiegen. Allerdings wurde das 
Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 damit real im-
mer noch um gut 11 Prozent unterschritten, wäh-
rend es nominal um knapp 1  Prozent überschrit-
ten wurde.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung hat sich das 
ifo  Geschäftsklima im Einzelhandel im Dezember 
etwas aufgehellt. Die aktuelle Lageeinschätzung 
liegt nur noch leicht im negativen Bereich, die Ge-
schäftserwartungen für die nächsten Monate blei-
ben trotz der merklichen Aufhellung aber im Saldo 
pessimistisch. Das GfK-Konsumklima setzte im 

Dezember seine vorsichtige Erholung fort, auch 
hier liegt der Indikator jedoch auf sehr niedrigem 
Niveau. Insgesamt ist damit zwar weiterhin mit ei-
ner gedämpften Entwicklung der privaten Kon-
sumausgaben zu rechnen. Gleichzeitig spricht die 
vorsichtige Erholung der Stimmungsindikatoren 
für einen weniger starken Rückgang, als es zwi-
schenzeitlich zu befürchten war.

Arbeitsmarkt auch am 
Jahresende grundsätzlich 
robust

Der Arbeitsmarkt hat sich im Jahresverlauf  2022 
merklich von den wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Pandemie erholt. Im Jahresdurchschnitt 2022 
waren in Deutschland 2,42 Millionen Personen be-
ziehungsweise 5,3 Prozent arbeitslos (-195.000 Per-
sonen beziehungsweise Arbeitslosenquote -0,4 Pro-
zentpunkte gegenüber Vorjahr). Der Anstieg in den 
Sommermonaten war auf die statistische Erfas-
sung Geflüchteter aus der Ukraine zurückzuführen. 
Wenn man für analytische Zwecke Staatsangehö-
rige aus der Ukraine herausrechnet, ist die Arbeits-
losigkeit jahresdurchschnittlich um 297.000 Perso-
nen zurückgegangen (-11 Prozent).

In den vergangenen Monaten waren leichte Aus-
wirkungen der eingetrübten wirtschaftlichen Lage 
erkennbar. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt 
aber auch am aktuellen Rand grundsätzlich ro-
bust gegenüber den Belastungen. So ist die Arbeits-
losigkeit im Dezember  2022 saisonbereinigt, nach 
leichten Anstiegen in den beiden Vormonaten, 
wieder etwas zurückgegangen (-13.000  Personen 
gegenüber November). Die Zahl der als arbeitslos 
registrierten Personen lag im Dezember nach Ur-
sprungswerten bei 2,45  Millionen Personen (rund 
+20.000 Personen gegenüber Vorjahresmonat). Die 
Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 5,5 Pro-
zent (5,4 Prozent nach Ursprungswerten).

Die Erwerbstätigkeit stieg im November  2022 
von bereits historischem Höchststand erneut an. 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden    in Prozent

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Erwerbstätig waren im November nach Inlän-
derkonzept und Ursprungswerten 45,9  Millio-
nen Personen, das sind 472.000  Personen mehr 
als im Vorjahresmonat (+1,0  Prozent). Gegenüber 
dem Vormonat stieg die Zahl um 45.000 Personen 
(+0,1  Prozent). Die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung lag nach Hochrechnung der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) im Oktober  2022 bei 

34,9  Millionen Personen (+1,5  Prozent gegenüber 
Vorjahresmonat).

Die Kurzarbeit stieg im Oktober 2022 wieder leicht. 
Nach Hochrechnung der  BA erhielten im Okto-
ber 163.000  Beschäftigte konjunkturelles Kurz-
arbeitergeld (+62.000  Personen gegenüber Sep-
tember). Das Niveau ist damit aber sehr weit von 
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den pandemiebedingten Spitzen entfernt. Die bei 
der BA eingegangenen Anzeigen für Kurzarbeit be-
wegen sich derzeit auf gegenüber dem Sommer et-
was erhöhtem Niveau seitwärts. Vom 1. Dezember 
bis 28.  Dezember  2022 wurden bei der  BA Anzei-
gen auf Kurzarbeit für 91.000  Personen gestellt 
(im November waren es insgesamt Anzeigen für 
101.000 Personen).

Frühindikatoren für die Beschäftigungsaussichten 
haben sich am aktuellen Rand weiter stabilisiert 
und liegen auf leicht positivem Niveau. So hat sich 
beispielsweise der Stellenindex der BA im Dezem-
ber nur marginal bewegt und liegt bei saisonberei-
nigt 127 Punkten. Insgesamt ist daher auch für die 
nächsten Monate mit einer grundsätzlich stabilen 
Arbeitsmarktentwicklung zu rechnen.

Inflation schwächt sich im 
Dezember auf sehr hohem 
Niveau ab – „Dezember-
Soforthilfe“ trägt maßgeblich 
bei

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) sank 
im Dezember  2022 im Vergleich mit den Vormo-
naten auf sehr hohem Niveau. Sie lag bei 8,6 Pro-
zent nach 10,0  Prozent im November bezie-
hungsweise 10,4  Prozent im Oktober. Gegenüber 
November kam es zu einem (nicht-saisonbereinig-
ten) Rückgang des Index um 0,8 Prozent. Im Jahres-
durchschnitt  2022 lag die Inflationsrate damit bei 
7,9 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang war 
die „Dezember-Soforthilfe“ (einmalige staatliche 

Übernahme des Monatsabschlags für Gas und 
Wärme). Die Teuerung bei Energie und der da-
raus entstehende rechnerische Beitrag zur Infla-
tionsrate fielen deutlich geringer aus als in den 
Vormonaten, was maßgeblich auf die Teilindi-
zes für Gas und Fernwärme zurückzuführen war. 
Die sehr hohe Teuerungsrate bei Nahrungsmitteln 
schwächte sich dagegen nur geringfügig ab. Im Ein-
zelnen betrug der Anstieg des Teilindex für Waren 
13,9  Prozent (nach +17,1  Prozent im November), 
darunter 24,4 Prozent für Energie (nach +38,7 Pro-
zent) und 20,7  Prozent für Nahrungsmittel (nach 
+21,1  Prozent). Dienstleistungen verteuerten sich 
um 3,9 Prozent (nach +3,6 Prozent), darunter Woh-
nungsmieten mit 1,9  Prozent. Die Kerninflation 
(ohne Energie und Nahrungsmittel) ist damit ge-
genüber dem Vormonat weiter gestiegen und liegt 
jetzt bei 5,2 Prozent.

Die hohe Kerninflation spiegelt auch die anhal-
tende Weitergabe der im Jahresverlauf stark gestie-
genen Erzeugerpreise wider, vor allem für Ener-
giegüter. Daher ist auch zu Jahresbeginn  2023 
zunächst noch mit stark erhöhten Inflationsraten 
zu rechnen. Gleichzeitig sind die Preise für Energie 
und insbesondere Gas an den europäischen Märk-
ten in den vergangenen Monaten deutlich gefal-
len (Stand Mitte Januar  2023). Zudem wirken sich 
im laufenden Jahr die Gas- und Strompreisbremse 
dämpfend auf die Entwicklung der Verbraucher-
preise für Energie aus. Basiseffekte aus den starken 
Preissteigerungen nach Beginn des russischen An-
griffskriegs laufen in den nächsten Monaten aus. 
Insgesamt ist so im weiteren Jahresverlauf  2023 
nach aktueller Einschätzung mit wieder abneh-
menden Inflationsraten zu rechnen. Die Bundesre-
gierung erwartet in ihrer Jahresprojektion für 2023 
eine jahresdurchschnittliche Verbraucherpreisin-
flation von 6,0 Prozent.
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Steuereinnahmen im Dezember 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Dezember  2022 um 2,4  Pro-
zent unter dem Ergebnis vom Dezember  2021. 
Zum Minus trug allerdings ein Sondereinfluss bei 
der Einfuhrumsatzsteuer maßgeblich bei. Hier war 
der Vorjahreswert aufgrund eines kassentechni-
schen Effekts deutlich erhöht (s.  u.). Insgesamt lag 
das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern im De-
zember 2022 um 2,2 Prozent unter dem Vorjahres-
monatsniveau. Einnahmerückgänge verzeichne-
ten neben den Steuern vom Umsatz, bei denen sich 
zusätzlich zum Sondereinfluss bei der Einfuhrum-
satzsteuer auch die temporäre Senkung des Um-
satzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme aufkom-
mensmindernd bemerkbar machte, auch die nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag sowie die Abgel-
tungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge. 
Demgegenüber standen Aufkommenszuwächse 
vor allem bei der Lohn- und Körperschaftsteuer. 
Die Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 
2,1 Prozent zurück. Hier wiesen Energie-, Kraftfahr-
zeug- und Stromsteuer Rückgänge auf. Die Einnah-
men aus den Ländersteuern verzeichneten ein Mi-
nus von 23,1 Prozent zum Vorjahresmonat, bedingt 
vor allem durch Einnahmerückgänge der beiden 
aufkommensstärksten Ländersteuern – der Grund-
erwerb- sowie der Erbschaftsteuer.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Dezember  2022 lag die Abfüh-
rung von EU-Eigenmitteln (inklusive Zölle) ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um 114,6  Prozent 
höher. Die monatlichen Anforderungen der Euro-
päischen Union (EU) orientieren sich grundsätzlich 
an dem jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU und 
verteilen sich in der Regel recht gleichmäßig auf die 
einzelnen Monate. In einzelnen Monaten können 
sich aber auch größere Schwankungen gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum ergeben. Kumuliert lagen 
die Abführungen im Jahr 2022 um 1,0 Prozent über 
denen im Jahr 2021.

Gesamtüberblick im 
Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr  2022 war kumuliert ein merk-
liches Plus von 7,1  Prozent bei den Steuereinnah-
men insgesamt (ohne Gemeindesteuern) gegen-
über dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Dies 
war zum Teil bedingt durch die im 1. Halbjahr 2022 
noch schwache Vergleichsbasis  2021 infolge der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sowie der im Zusammenhang damit ergriffenen 
gesetzlichen und untergesetzlichen steuerlichen 
Maßnahmen (siehe Bericht zu den Steuereinnah-
men 2022 in dieser Ausgabe). So stiegen die Steuer-
einnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) im 
1.  Halbjahr  2022 um 17,5  Prozent gegenüber dem 
Vergleichszeitraum an. Im 2. Halbjahr 2022 wirkten 
sich zudem die steuerlichen Entlastungen, wie das 
Steuerentlastungsgesetz 2022 oder das Energiesteu-
ersenkungsgesetz, einnahmemindernd aus.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen, die der 
Bund leistungsschwachen Ländern im Rahmen des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs aus seinen Ein-
nahmen gewährt, verzeichneten im Dezember 2022 
einen Rückgang um 11,2  Prozent gegenüber dem 
Ergebnis vom Dezember  2021. Dies ist insbeson-
dere auf zwei im Dezember  2022 wirksam gewor-
dene Gesetzesänderungen zurückzuführen. Zum ei-
nen verzeichneten die Länder zulasten des Bundes 
rund 3,3 Mrd. Euro höhere Einnahmen durch eine 
geänderte vertikale Umsatzsteuerverteilung (Art.  1 
des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Ge-
setze). Diese zusätzlichen Mittel dienen den folgen-
den Zwecken:

 ● Umsetzung der jeweils zweiten Tranche des 
„Pakts für den Rechtsstaat“ (110 Mio. Euro) und 
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des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst“ (350 Mio. Euro)

 ● „Spitzabrechnung“ der Flüchtlingskostenbetei-
ligung für den Zeitraum 1. September 2020 bis 
31. Dezember 2021 (rund 542 Mio. Euro)

 ● Bundesübernahme der Mindereinnahmen 
von Ländern und Gemeinden aus dem Kinder-
bonus 2022 (800 Mio. Euro)

 ● Pauschalbeteiligung des Bundes an den Kosten 
von Ländern und Gemeinden im Zusammen-
hang mit Geflüchteten (1.500 Mio. Euro)

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im Jahr 2022¹ 

2022

Dezember

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Dezember

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 29.555 +5,1 227.205 +4,0 225.850 +3,4

Veranlagte Einkommensteuer 19.929 +0,9 77.411 +7,0 75.600 +4,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 4.032  -21,1 32.602 +19,0 32.700 +19,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

457  -60,5 6.559  -34,6 7.000  -30,2

Körperschaftsteuer 12.468 +9,3 46.334 +10,0 44.300 +5,2

Steuern vom Umsatz 24.073  -10,9 284.850 +13,6 283.450 +13,0

Gemeinschaftsteuern insgesamt 90.513  -2,2 674.961 +8,7 668.900 +7,7

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 1.255 +21,4 6.347 +28,2 5.886 +18,9

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 1 X 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 1.255 +21,4 6.347 +28,2 5.886 +18,9

Bundessteuern

Energiesteuer 7.542  -5,5 33.667  -9,3 34.100  -8,1

Tabaksteuer 2.018 +4,2 14.229  -3,4 14.350  -2,6

Alkoholsteuer 255  -11,5 2.191 +4,9 2.170 +3,9

Versicherungsteuer 759 +4,0 15.672 +4,6 15.650 +4,5

Stromsteuer 582  -4,9 6.830 +2,1 6.850 +2,4

Kraftfahrzeugsteuer 638  -1,1 9.499  -0,5 9.470  -0,8

Luftverkehrsteuer 92 +35,5 1.140 +101,5 1.170 +106,8

Solidaritätszuschlag 2.151 +4,5 11.978 +8,6 11.800 +7,0

Übrige Bundessteuern 131  -16,4 1.446 +2,0 1.454 +2,5

Bundessteuern insgesamt 14.169  -2,1 96.652  -1,5 97.014  -1,2

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 682  -24,6 9.226  -6,1 9.400  -4,3

Grunderwerbsteuer 1.259  -25,0 17.122  -6,6 17.800  -2,9

Rennwett- und Lotteriesteuer 202  -13,6 2.569 +10,1 2.588 +10,9

Biersteuer 47 +1,4 600 +2,7 595 +1,8

Übrige Ländersteuern 46 +6,8 580 +8,0 580 +8,1

Ländersteuern insgesamt 2.237  -23,1 30.097  -4,8 30.963  -2,1
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Zum anderen erhielten die Länder zusätzliche Re-
gionalisierungsmittel in Höhe von 1,0  Mrd.  Euro. 
Die jährliche Dynamisierungsrate der Regionalisie-
rungsmittel wird außerdem ab dem Jahr 2023 von 
1,8 Prozent auf 3,0 Prozent erhöht. Auf diese Weise 
unterstützt der Bund die Länder dabei, die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs attraktiver 
zu gestalten und die Fahrgastzahlen deutlich zu er-
höhen. Zudem reduzierten geringere Einnahmen 
aus den Bundessteuern (-2,1  Prozent gegenüber 
Dezember 2021) das Aufkommen des Bundes.

Die Länder verbuchten im Gegenzug im Dezem-
ber  2022 einen Anstieg ihrer Steuereinnahmen 
nach Verrechnung von Bundesergänzungszuwei-
sungen um 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
monat. Die Einnahmen aus Ländersteuern verrin-
gerten sich dabei allerdings im Vorjahresvergleich 
deutlich um 23,1 Prozent. Die Einnahmen der Ge-
meinden aus ihrem Anteil an den Gemeinschaft-
steuern verringerten sich um 1,3 Prozent.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im De-
zember  2022 um 4,5  Prozent über dem Aufkom-
men im Vorjahresmonat. Dies spiegelt u.  a. wider, 
dass sich der Arbeitsmarkt auch gegen Jahresende 
trotz der gesamtwirtschaftlichen Belastungen ro-
bust entwickelte (siehe Bericht zur konjunkturellen 
Entwicklung in dieser Ausgabe). Das aus dem Lohn-
steueraufkommen gezahlte Kindergeld stieg um 
0,4 Prozent gegenüber Dezember 2021. Im Ergebnis 
wuchs das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen 
um 5,1  Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Im Haushaltsjahr 2022 lag das kassenmäßige Lohn-
steueraufkommen damit um insgesamt 4,0 Prozent 
über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

78

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2022

Dezember

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Dezember

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 672 +23,1 6.829 +33,3 6.650 +29,8

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 494 +40,5 4.838 +9,5 4.840 +9,6

BNE-Eigenmittel 1.297 +335,7 25.574  -10,8 26.430  -7,9

Kunststoff-Eigenmittel 101 X 1.377 X 1.380 X

EU-Eigenmittel insgesamt 2.563 +114,6 38.617 +1,0 39.300 +2,8

Bund³ 47.003  -11,2 337.209 +7,5 338.002 +7,8

Länder³ 51.121 +4,0 384.495 +8,3 377.996 +6,5

EU 2.563 +114,6 38.617 +1,0 39.300 +2,8

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

8.158  -1,3 54.565 +1,1 54.115 +0,3

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

108.846  -2,4 814.886 +7,1 809.413 +6,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Körperschaftsteuer

Im Vorauszahlungsmonat Dezember stieg das Kör-
perschaftsteueraufkommen brutto um 9,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Voraus-
zahlungen für das laufende Jahr lagen dabei wei-
terhin spürbar höher als im Vorjahr. Aus dem Auf-
kommen wurden in Summe geringe Beträge an die 
Forschungs- und Investitionszulage mit einem Vo-
lumen von insgesamt rund 27,0 Mio. Euro gezahlt, 
sodass deren Einfluss auf das Körperschaftsteuer-
aufkommen marginal war. Im Dezember 2022 lag 
somit das kassenmäßige Körperschaftsteuerauf-
kommen rund 9,3 Prozent über dem Ergebnis des 
Vorjahresmonats. Im Jahr  2022 lag das kassenmä-
ßige Körperschaftsteueraufkommen insgesamt um 
10,0 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Veranlagte Einkommensteuer

Auch das Aufkommen aus veranlagter Einkom-
mensteuer brutto hatte im Vorauszahlungsmonat 
Dezember einen Anstieg gegenüber Dezember 2021 
zu verzeichnen, wenn auch mit +1,8 Prozent deut-
lich weniger stark als bei der Körperschaftsteuer. 
Bei den Vorauszahlungen für das laufende Jahr 
war dabei ein leichtes Plus gegenüber dem (ver-
gleichsweise hohen) Vorjahreswert zu verzeichnen. 
Die aus dem Aufkommen geleisteten Erstattungen 
an Arbeitnehmer lagen um 48,3 Prozent höher als 
im Vorjahr, wobei hier in den vergangenen Jahren 
wiederholt eine hohe Volatilität der Änderungsra-
ten gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat zu 
beobachten gewesen war. Weitere Abzüge erga-
ben sich in geringem Ausmaß durch Investitions-, 
Forschungs- und Eigenheimzulagen. Im Ergebnis 
lag das kassenmäßige Aufkommen aus der veran-
lagten Einkommensteuer im Dezember  2022 um 
0,9  Prozent unter dem Vorjahresmonat. Im Haus-
haltsjahr  2022 insgesamt lag das kassenmäßige 
Aufkommen aus veranlagter Einkommensteuer 
dagegen um 7,0  Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Dezember 2022 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 19,1 Pro-
zent unter demjenigen im Dezember  2021. Das 
Aufkommen wird maßgeblich aus den Einnahmen 
aus der Kapitalertragsteuer aufgrund von Dividen-
denausschüttungen von Unternehmen gespeist. 
Die Ausschüttungstermine können im Jahresver-
lauf variieren. Der Dezember zählt zu den aufkom-
mensschwachen Monaten (Anteil von 3,7  Prozent 
am Jahreswert  2022); in solchen Monaten kann 
das Aufkommen größeren Schwankungen gegen-
über dem Vorjahr unterliegen. Aus dem Bruttoauf-
kommen wurden rund 136 Mio. Euro Erstattungen 
durch das Bundeszentralamt für Steuern geleis-
tet. Insgesamt ergab sich damit ein Rückgang des 
Kassenaufkommens der nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag um 21,1  Prozent gegenüber Dezem-
ber 2021. Im Haushaltsjahr 2022 insgesamt lag das 
kassenmäßige Aufkommen der nicht veranlagten 
Steuern vom Ertrag dagegen um 19,0 Prozent über 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge lag im Dezember  2022 
um 60,5  Prozent und kumuliert im Haushalts-
jahr 2022 um 34,6 Prozent unter dem (hohen) Ni-
veau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Im 
Jahr  2021 dürften infolge von Kursgewinnen an 
den Finanzmärkten relativ hohe Veräußerungser-
träge angefallen sein.
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Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
Dezember  2022 merklich um 10,9  Prozent unter 
dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Einnahmen 
aus der (Binnen-)Umsatzsteuer verringerten sich 
um 7,0  Prozent und die Einnahmen aus der Ein-
fuhrumsatzsteuer um 17,5 Prozent gegenüber De-
zember 2021. Der hohe Rückgang bei der Einfuh-
rumsatzsteuer war allerdings maßgeblich auf einen 
Sonderfaktor im Vorjahr zurückzuführen: Ein Teil 
des Steueraufkommens aus dem November  2021 
wurde erst im Folgemonat Dezember  2021 auf-
kommenswirksam gebucht. Dadurch ergibt sich 
eine deutlich überhöhte Vorjahresbasis und das 
deutliche Minus im aktuellen Berichtsmonat. Be-
rücksichtigt man dies, ist das Aufkommen der Ein-
fuhrumsatzsteuer im Einklang mit dem gegenüber 
Vorjahr deutlich höheren Wert der Warenimporte 
merklich gestiegen. Da die Einfuhrumsatzsteuer 
bei der (Binnen-)Umsatzsteuer als Vorsteuer abge-
zogen werden kann, führen steigende Einnahmen 
bei der Einfuhrumsatzsteuer tendenziell zu einer 
schwächeren Einnahmeentwicklung bei der (Bin-
nen-)Umsatzsteuer. Dazu dürfte sich im Berichts-
monat die temporäre Senkung des Umsatzsteuer-
satzes auf Gas und Fernwärme spürbar dämpfend 
auf die Entwicklung des Aufkommens der (Bin-
nen-)Umsatzsteuer ausgewirkt haben. Für das Ge-
samtjahr  2022 war bei den Steuern vom Umsatz 
insgesamt ein Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums zu verzeichnen.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt 
lag im Dezember 2022 um 2,1 Prozent unter dem 
entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahres-
monat. Das Energiesteueraufkommen war zwar 
weniger kräftig im Minus als im November, wies 

aber immer noch einen Rückgang von 5,5 Prozent 
gegenüber dem Dezember  2021 auf. Bei der Ta-
baksteuer ergab sich dagegen ein Plus von 4,2 Pro-
zent, da Einnahmen aus dem November 2022 erst 
im Dezember verbucht wurden. Das Aufkommen 
aus dem Solidaritätszuschlag stieg durch den An-
stieg seiner Bemessungsgrundlagen um 4,5  Pro-
zent. Zuwächse zeigten weiterhin die Versiche-
rungsteuer (+4,0  Prozent) sowie  – merklich, da 
gegenüber einem durch die Pandemie noch deut-
lich eingeschränkten Vorjahr  – die Luftverkehr-
steuer (+35,5  Prozent). Rückgänge im Vergleich 
zum Vorjahresmonat ergaben sich dagegen bei der 
Kraftfahrzeugsteuer (-1,1 Prozent), der Stromsteuer 
(-4,9  Prozent), der Alkoholsteuer (-11,5  Prozent) 
und der Kaffeesteuer (-5,6  Prozent). Die Verände-
rungen der übrigen Steuerarten hatten nur gering-
fügige Auswirkungen auf das Steueraufkommen. 
Im Haushaltsjahr 2022 insgesamt lag das Aufkom-
men aus den Bundessteuern um 1,5 Prozent unter 
dem Vorjahreswert.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Dezem-
ber 2022 um 23,1 Prozent unter dem Ergebnis aus 
dem Dezember  2021, maßgeblich bedingt durch 
den Rückgang der Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer (25,0 Prozent) und der Erbschaftsteuer 
(-24,6  Prozent). Bei der Grunderwerbsteuer dürfte 
die Eintrübung am Immobilienmarkt infolge der 
stark gestiegenen Baupreise und der verschlech-
terten Finanzierungskonditionen die Aufkom-
mensentwicklung beeinträchtigen. Bei den Renn-
wett- und Lotteriesteuern ergab sich ein Rückgang 
um 13,6  Prozent. Zuwächse verzeichneten dage-
gen die Feuerschutzsteuer um 7,0  Prozent sowie 
die Biersteuer um 1,4  Prozent, jeweils gegenüber 
Dezember 2021.
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich November 2022

Die Entwicklung der Länderhaushalte stellte sich 
auch Ende November  2022 weiterhin deutlich 
günstiger dar als im vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum. Die Einnahmen der Länder erhöhten sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 5,7  Prozent, wäh-
rend die Ausgaben lediglich um 0,5  Prozent zu-
nahmen. Die Steuereinnahmen stiegen gegen-
über dem Vergleichszeitraum um 9,6  Prozent an. 
Die Ländergesamtheit erwirtschaftete bis Ende 
November einen Finanzierungsüberschuss in 
Höhe von 9,8  Mrd.  Euro und verbesserte damit 
die Haushaltssituation um 21,4  Mrd.  Euro gegen-
über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Da 

erfahrungsgemäß im steuerstarken Monat Dezem-
ber die Finanzierungssalden deutlich günstiger 
ausfallen als im November, kann für das Haushalts-
jahr  2022 weiterhin von einem deutlichen Über-
schuss ausgegangen werden. Die Planungen der 
Länder insgesamt gingen noch von einem Finan-
zierungsdefizit von rund 24,0 Mrd. Euro für das Ge-
samtjahr 2022 aus.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich November  2022 sind im statistischen 
Anhang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis November 2022 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis November – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis November –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre-
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabili-
sierungsmaßnahmen gemäß §  9  Abs.  1  StFG oder 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG. Zum anderen nimmt der Bund für FMS 
und WSF auch Kredite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und 
§  23  StFG als konditionsgleiche Darlehen an An-
stalten des öffentlichen Rechts durchgeleitet wer-
den. Mit Änderung des StFG vom 24. Oktober 2022 
wurde § 23 StFG erweitert, um eine Darlehensver-
gabe des WSF an die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) für ihr zugewiesene Geschäfte zur Si-
cherung der Liquidität von Unternehmen der 
Energiewirtschaft zu ermöglichen. Zuvor erfolgte 
die Darlehensvergabe nur für der KfW zugewiesene 
Programme im Rahmen der Corona-Krise.

Mit Gesetz vom 28. Oktober 2022 erfolgte eine wei-
tere Änderung des StFG zur Erweiterung um Ab-
schnitt 2 Teil 3 „Abfederung der Folgen der Energie-
krise“. Danach ist das BMF nach § 26b Abs. 1 StFG für 
das Jahr 2022 ermächtigt, für den WSF zur Finan-
zierung von Maßnahmen gemäß § 26a Abs. 1 StFG 
Kredite im Volumen von 200 Mrd. Euro aufzuneh-
men. Mit der Erweiterung des WSF können auch 
Kredite für Darlehen des WSF an die KfW gemäß 

§ 26a Abs. 1 Nr. 4 StFG zur Refinanzierung von be-
stimmten, im Kontext der Energiekrise zugewie-
senen Programmen und Stützungsmaßnahmen 
aufgenommen werden. Der Bund hat am 28.  De-
zember  2022 eine Zusatzemission in Höhe von 
rund  169,775  Mrd.  Euro begeben. Dieser Betrag 
stellt die Differenz aus dem o.  a. Ermächtigungs-
rahmen des WSF gemäß §  26b  Abs.  1  StFG von 
200  Mrd.  Euro abzüglich der im Jahr  2022 durch 
den WSF zur Abfederung der Energiekrise bereits 
finanzierten Ausgaben, die außerhalb des Emissi-
onskalenders begeben sind, dar. Die Zusatzemis-
sion wurde nicht am Markt verkauft, sondern ging 
als liquides Mittel direkt in den Bestand des WSF 
über.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF an 
Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgenden 
„Darlehensfinanzierung“) dient der Kostenerspar-
nis. Der RSF, das SV BW und Kredite des Bundes für 
die KfW zur Refinanzierung von Programmen und 
Stützungsmaßnahmen im Energiebereich nach 
§ 26a Abs. 1 Nr. 4 StFG werden nachfolgend nicht 
mit aufgeführt, da zu den betrachteten Stichta-
gen keine Kreditaufnahmen beziehungsweise Ver-
schuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.
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Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2021 Kredite 
in Höhe von 1.438,4 Mrd. Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 31.  Dezember  2022 
auf 1.551,7  Mrd.  Euro. Der Anstieg des Bestands 
der Kreditaufnahme gegenüber dem 31.  Dezem-
ber 2021 um 113,3 Mrd. Euro resultierte aus neuen 
Aufnahmen im Volumen von 508,3 Mrd. Euro, de-
nen Fälligkeiten im Volumen von 395,0 Mrd. Euro 
gegenüberstanden. Der Anstieg ging auf den Finan-
zierungsbedarf des Bundes für den Haushalt und 
die Sondervermögen einschließlich Darlehensfi-
nanzierung zurück. Vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 wurden für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 16,2 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Dezember 2022 wurden 186,8  Mrd.  Euro 
an Bundeswertpapieren emittiert, davon rund 
169,8 Mrd. Euro als Zusatzemission des Bundes für 
den WSF. Dieses Wertpapier wurde nicht am Markt 
verkauft, sondern ging direkt als liquides Mittel in 
den Bestand des WSF über. Somit erfolgt durch die 
Zusatzemission keine Kreditaufnahme am Markt, 
und die durch §  26b i.  V.  m. §  26a  StFG gegebene 
Kreditermächtigung für das Jahr 2022 wurde voll-
ständig in Anspruch genommen. Die im Rahmen 
des Maßnahmenpakets zur Abfederung der Ener-
giekrise in den Jahren 2023 und 2024 anfallenden 
Ausgaben werden wie üblich durch Emissionen 
des Bundes innerhalb des jeweiligen Emissions-
kalenders am Markt finanziert. An konventionel-
len Bundeswertpapieren wurden am Markt ins-
gesamt 17  Mrd.  Euro emittiert. Sie verteilten sich 
auf 3,0  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesanleihen1, 
5,0  Mrd.  Euro Bundesschatzanweisungen und 
9,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes. Im Dezember 2022 wurden weder in-
flationsindexierte Bundeswertpapiere noch Grüne 
Bundeswertpapiere begeben.

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7- und 15-jährigen Bundesanleihen zu den 10-jährigen 
Bundesanleihen gezählt.

Im Volumen von rund 36,6  Mrd.  Euro nutzte der 
Bund im Jahr 2022 erstmals die bereits im Jahr 2020 
geschaffene Möglichkeit, einen Teil der Haushalts-
finanzierung über Wertpapierpensionsgeschäfte 
vorzunehmen. Dazu werden sogenannte Repo-Ge-
schäfte abgeschlossen, bei denen der Verkauf und 
der spätere Rückkauf von Wertpapieren vereinbart 
wird. Neben der Haushaltsfinanzierung werden 
solche Geschäfte schon seit langem im Kassenma-
nagement des Bundes und zur Unterstützung der 
Marktliquidität von Bundeswertpapieren genutzt.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswertpa-
pieren erhöhten sich im Dezember 2022 geringfü-
gig um 0,3 Mrd. Euro auf 202,3 Mrd. Euro. Die Ver-
änderung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen 
in Höhe von 7,1  Mrd.  Euro, denen Käufe in Höhe 
von 4,9 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbe-
ständen durch bei Emission zurückbehaltene Emis-
sionsanteile um 2,4 Mrd. Euro gegenüberstanden.

Am 31.  Dezember  2022 entfielen 92,9  Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung und 7,1 Prozent der Kredit-
aufnahme entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Dezember  2022 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 48,8 Mrd. Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 27,8 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehens-
finanzierung) wurden im Dezember  2022 saldiert 
0,1 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31.  Dezember  2022 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Son-
dervermögen ohne Darlehensfinanzierung) ins-
gesamt 1.442,0  Mrd.  Euro. Damit erhöhte sich 
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes – Bestand per 31. Dezember 2022

dieser gegenüber dem 31.  Dezember  2021 um 
94,0  Mrd.  Euro. Davon entfielen 64,0  Mrd.  Euro 
auf den Bundeshaushalt, dessen Bestand auf 
1.370,5  Mrd.  Euro anstieg. Um 30,2  Mrd.  Euro er-
höhten sich im Jahresverlauf die Kreditaufnah-
men für den WSF für Maßnahmen zur Abfederung 
der Folgen der Energiekrise gemäß § 26a StFG. Von 
den 30,2 Mrd. Euro per 31. Dezember 2022 wurden 
21,5  Mrd.  Euro im Dezember aufgenommen. Die 
Bestände der übrigen Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung haben sich gegenüber dem 31. De-
zember  2021 nur sehr geringfügig verändert: Per 
31. Dezember 2022 betrug der Bestand der Kreditauf-
nahme für den ITF 16,3 Mrd. Euro (+0,2 Mrd. Euro), 
der Bestand der Kreditaufnahme für den FMS für 
Kredite für Aufwendungen gemäß §  9  Abs.  1  StFG 
betrug 22,9 Mrd. Euro (+0,2 Mrd. Euro) und der Be-
stand der Kreditaufnahme des WSF für Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG 
betrug 2,1 Mrd. Euro (-0,6 Mrd. Euro).

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im Dezember 2022 wurden für den FMS zur Refinan-
zierung von Darlehen gemäß § 9 Abs. 5 StFG keine 
neuen Kredite aufgenommen und 0,6 Mrd. Euro an 
Krediten fällig. Der Bestand der für den FMS aufge-
nommenen Kredite von 55,0 Mrd. Euro am 31. De-
zember 2021 erhöhte sich im Jahresverlauf bis zum 
31. Dezember 2022 auf 59,4 Mrd. Euro. Für den WSF 
wurden im Dezember 2022 zur Darlehensfinanzie-
rung gemäß §  23  StFG rund 4,4  Mrd.  Euro Kredite 
aufgenommen und 3,8  Mrd.  Euro Kredite getilgt. 
Der Bestand der für den WSF aufgenommenen Kre-
dite von 35,4 Mrd. Euro am 31. Dezember 2021 hat 
sich im Jahresverlauf bis zum 31.  Dezember  2022 
um insgesamt 15,0  Mrd.  Euro auf 50,3  Mrd.  Euro 
erhöht. Bislang wurden für den WSF keine Kredite 
nach §  26a  Abs.  1  Nr.  4  StFG aufgenommen. Seit 
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Jahresbeginn stieg der Bestand der Kredite zur Dar-
lehensfinanzierung insgesamt um 19,3  Mrd.  Euro 
auf 109,7 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im Dezember 2022,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) im Dezember 2022 und

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigen-
bestände und Anlagen des WSF im De-
zember 2022.

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Dezember 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. November 
2022 Dezember Dezember

31. Dezember 
2022 Dezember Dezember

Insgesamt 1.530.613 53.228 -32.120 1.551.721 21.107 -121

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.370.128 25.194 -24.820 1.370.503 374 616

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung  
(ohne Darlehensfinanzierung)

50.856 23.585 -2.950 71.491 20.636 -738

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.925 1.340 -1.338 22.927 2 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.275 971 -967 16.279 5 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds(Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen  
gemäß § 22 StFG)

2.930 -225 -645 2.060 -870 1

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

8.726 21.499 - 30.225 21.499 -739

Darlehensfinanzierung 109.630 4.448 -4.350 109.727 98 2

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
 gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000 - -600 59.400 -600 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG)

49.630 4.448 -3.750 50.327 698 2

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Hinweis zur Darlehensfinanzierung: 
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs.10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. 
§ 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. 
Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als Reaktion auf die sogenannte 
Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. Mit der Erweiterung des WSF zur Abfederung der Folgen der Energiekrise 
wurde das BMF ermächtigt, nach § 26b Abs. 1 StFG 200 Mrd. Euro im Jahr 2022 aufzunehmen, die zur Tilgung fällig werdenden Beträge 
können refinanziert werden. Gemäß § 26a Abs. 1 Nr. 4 StFG kann der WSF Darlehen an die KfW zur Refinanzierung von bestimmten, im 
Kontext der Energiekrise zugewiesenen Programmen und Stützungsmaßnahmen gewähren.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

87

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
Januar 2023

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Dezember 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. November 
2022 Dezember Dezember

31. Dezember 
2022 Dezember Dezember

Insgesamt 1.420.983 48.780 -27.770 1.441.993 21.010 -123

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.370.128 25.194 -24.820 1.370.503 374 616

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.925 1.340 -1.338 22.927 2 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.275 971 -967 16.279 5 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß. § 22 StFG)

2.930 -225 -645 2.060 -870 1

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

8.726 21.499 - 30.225 21.499 -739

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.302.551 12.045 -27.760 1.286.836 -15.716 -30

30-jährige Bundesanleihen 309.849 -856 - 308.993 -856 85

10-jährige Bundesanleihen 603.932 4.424 - 608.356 4.424 -198

Bundesobligationen 159.827 -43 - 159.784 -43 5

Bundesschatzanweisungen 97.825 1.951 -9.635 90.141 -7.684 -5

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

131.119 6.569 -18.125 119.562 -11.557 84

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 72.342 15 - 72.357 15 11

Grüne Bundeswertpapiere 36.246 165 - 36.411 165 -63

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 5.370 - -10 5.360 -10 -20

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- 36.556 - 36.556 36.556 -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -21

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

14.535 X X 15.844 1.310 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

9.124 X X 9.124 - X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im 
Dezember 2022 
in Mio. Euro

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den Jahresverlauf, 
die nach Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditauf-
nahme des Bundes sowie die monatliche Histo-
rie zur Kreditaufnahme des Bundes, zum Bedarf 
der Kreditaufnahme des Bundes, die Tilgungen des 
Bundes und die Zinsen für die Kredite des Bundes 
enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im Jahr 2022 als 

auch für den gesamten Bestand per 31.  Dezem-
ber 2022. Den größten Anteil der Kreditaufnahme 
im Jahresverlauf machten mit 221,1 Mrd. Euro be-
ziehungsweise 43,5  Prozent die (teils unterjäh-
rig fälligen) Unverzinslichen Schatzanweisungen 
des Bundes aus, gefolgt von den 10-jährigen Bun-
desanleihen mit 85,1  Mrd.  Euro beziehungsweise 
16,7 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie-
fungen lagen per 31. Dezember 2022 über 99 Pro-
zent in Form von Inhaberschuldverschreibungen 
vor, bei denen die konkreten Gläubiger dem Bund 
nicht bekannt sind.

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

30. November 
2022 Dezember Dezember

31. Dezember 
2022 Dezember

Umlaufvolumen insgesamt 1.722.650 186.775 -32.000 1.877.425 154.775

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.607.000 17.000 -32.000 1.592.000 -15.000

30-jährige Bundesanleihen 355.000 - - 355.000 -

10-jährige Bundesanleihen 732.500 3.000 - 735.500 3.000

Bundesobligationen 232.000 - - 232.000 -

Bundesschatzanweisungen 139.500 5.000 -14.000 130.500 -9.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes  
(inklusive Kassenemissionen)

148.000 9.000 -18.000 139.000 -9.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 77.150 - - 77.150 -

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

12.800 - - 12.800 -

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

64.350 - - 64.350 -

Grüne Bundeswertpapiere 38.500 - - 38.500 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 10.000 - - 10.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 18.500 - - 18.500 -

Grüne Bundesobligationen 10.000 - - 10.000 -

Zusatzemissionen des Bundes - 169.775 - 169.775 169.775

Eigenbestände -201.979 X X -202.256 -277

Anlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) in Forderungen an den Bund  
nach § 26b Abs. 5 StFG

- X X -169.775 -169.775

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

2 http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/
emissionen/emissionskalender

3 http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/
emissionen/emissionsergebnisse

Die Rentenmarktentwicklung 
im Jahr 2022

Der rasante Anstieg der Inflationsraten auf die 
höchsten Werte seit Jahrzehnten sowie überaus 
kräftige Leitzinsanhebungen der Notenbanken 
in den meisten Währungsräumen als Antwort auf 
diese Entwicklung dominierten im Jahr  2022 das 
Geschehen an den internationalen Rentenmärk-
ten. In diesem Umfeld erhöhten sich die nominalen 
Renditen der Staatsanleihen vieler Länder im Ver-
gleich zum Vorjahr sehr deutlich. Unterjährig führ-
ten zeitweise stark ausgeprägte Sorgen vor einer Re-
zession verbunden mit der Erwartung einer damit 
einhergehenden Inflationsabschwächung zu teils 
beträchtlichen Kursschwankungen der Anleihen, 
änderten im Ergebnis jedoch wenig an der generell 
kräftig aufwärtsgerichteten Zinsentwicklung.

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen zum Jahresende
Tagesschlussrenditen in Prozent p. a.

31. Dezember 2021 31. Dezember 2022

USA 1,51 3,88

Vereinigtes Königreich 0,97 3,66

Japan 0,07 0,41

Deutschland -0,18 2,56

Quelle: Refinitiv

http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/emissionskalender
http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/emissionskalender
http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/emissionsergebnisse
http://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/emissionsergebnisse
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Im Jahr 2022 setzte sich der bereits Mitte 2021 be-
gonnene Anstieg der Inflationsraten weltweit mit 
großer Dynamik fort. Eine Kombination aus An-
stiegen bei Rohstoff- und Nahrungsmittelpreisen, 
Lieferengpässen und einer nach Lockerung der Co-
rona-Maßnahmen sprunghaft anziehenden Nach-
frage, insbesondere nach Dienstleistungen, erzeug-
ten einen markanten und breitgefächerten Anstieg 
der Lebenshaltungskosten. Der russische Angriffs-
krieg gegen die Ukraine verstärkte über erheb-
lich gestiegene Energiepreise die Inflationsdyna-
mik weiter. In den USA erreichte die jährliche, am 
Verbraucherpreis-Gesamtindex gemessene, Inflati-
onsrate im Juni 2022 mit 9,1 Prozent ihren vorläu-
figen Höchststand, im Euroraum wurde im Okto-
ber  2022 mit einer harmonisierten Teuerungsrate 
von 10,6 Prozent ein Rekordwert verzeichnet. Trotz 
des raschen und stetigen Anstiegs der Inflationsra-
ten auf Werte weit jenseits der gesetzten Ziele zö-
gerten viele Zentralbanken mit einer schnellen Än-
derung ihrer ultraexpansiven Geldpolitik, da sie 

den Inflationsschub zunächst als temporär, haupt-
sächlich durch pandemiebedingte Sonder effekte 
bedingt, interpretierten. So begann die US-Noten-
bank Fed ihren geldpolitischen Normalisierungs-
kurs zunächst mit einer Reduzierung der mo-
natlichen Wertpapierankäufe, bevor sie diese im 
März 2022 ganz einstellte. Auch die erste Leitzins-
erhöhung seit  2018 fiel im März  2022 mit nur 
25  Basispunkten in einem Umfeld hoher geopo-
litischer Unsicherheit noch sehr moderat aus. Im 
weiteren Jahresverlauf erhöhten die Währungshü-
ter das Tempo der geldpolitischen Straffung an-
gesichts der rasant weiter gestiegenen Teuerung 
drastisch. Mit sechs weiteren Zinsanhebungen der 
Fed, vier davon um ungewöhnlich hohe 75  Basis-
punkte, stieg der Leitzins bis zum Jahresende von 
nahe 0  Prozent auf eine Spanne von 4,25  Prozent 
bis 4,5 Prozent. Mit Blick auf das Jahr 2023 betonte 
die Fed die Notwendigkeit weiterer restriktiver 
Schritte zur Erreichung ihres Inflationsziels und 
stellte Leitzinsanhebungen in reduziertem Tempo 

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im Jahr 2022
Rendite in Prozent p. a.

Quelle: Refinitiv
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und die Fortführung des im Sommer 2022 begon-
nenen Bilanzabbaus in Aussicht. Die Renditen der 
US-Staatsanleihen bewegten sich in einem Span-
nungsfeld zwischen Inflations- und immer wieder 
aufflammenden Konjunktursorgen im Jahresver-
lauf volatil aufwärts. 10-jährige US-Staatsanleihe-
renditen stiegen um rund 240 Basispunkte auf ei-
nen Jahresultimowert von 3,88  Prozent. Da der 
Anstieg der kurzfristigen Zinsen noch stärker aus-
geprägt war – die Renditen 2-jähriger US-Staatsan-
leihen erhöhten sich um rund 370 Basispunkte auf 
4,04 Prozent – nahm die Zinskurve seit dem Som-
mer eine inverse Form an.

Die Europäische Zentralbank (EZB) veränderte trotz 
einer bereits weit über das Inflationsziel gestiege-
nen Inflationsrate sowie deutlich nach oben korri-
gierter Inflationsprojektionen im 1. Halbjahr 2022 
den hochexpansiven Grad ihrer Geldpolitik kaum 
und hielt weiter an der Negativzinspolitik fest. 
Erst im Juni 2022 beschlossen die Währungshüter, 
die bislang nur im Volumen reduzierten monatli-
chen Nettoankäufe von Wertpapieren im Rahmen 
des Anleiheankaufprogramms (APP) zum Ende des 
2.  Quartals ganz einzustellen und erstmals eine 
Zinserhöhung von 25 Basispunkten für den Monat 
Juli in Aussicht zu stellen. Das angekündigte Ende 
des APP-Ankaufprogramms löste starke Marktbe-
wegungen aus und rückte kurzzeitig die Risiken ei-
ner expansiven Finanzpolitik und hoher Staatsver-
schuldung in Zeiten geldpolitischer Straffung in 
den Fokus. So erhöhten sich die Renditeaufschläge 
von Anleihen höher verschuldeter Eurostaaten 
gegenüber Bundesanleihen temporär spürbar. 
Um dem sogenannten Fragmentierungsrisiko zu 

begegnen, beschloss die Notenbank in einer Son-
dersitzung mit dem Transmission Protection Pro-
gramm ein neues Wertpapierankaufprogramm. 
Das Programm kann bei Bedarf aktiviert werden 
und soll über gezielte Wertpapierankäufe eine rei-
bungslose Transmission geldpolitischer Impulse 
im gesamten Euroraum garantieren, indem es die 
Renditeabstände zwischen den Anleihen der Eu-
ro-Länder auf ein fundamental gerechtfertigtes 
Maß begrenzt.

Zur Jahresmitte  2022 sah sich der EZB-Rat veran-
lasst, im Lichte einer immer stärkeren Inflationsdy-
namik und trotz gestiegener Abwärtsrisiken für die 
Konjunktur die Geldpolitik deutlich schneller und 
stärker zu straffen als zuvor beabsichtigt. Eine erste 
Anhebung der drei Leitzinssätze im Juli um 50 Ba-
sispunkte beendete daraufhin auch im Euroraum 
das Ende der langen Negativzins-Ära. In den Folge-
monaten kam es zu weiteren Zinsanhebungen um 
insgesamt 200 Basispunkte, darunter zu zwei Zins-
schritten im September und Oktober in Höhe von 
jeweils 75 Basispunkten. Zum Jahresende 2022 la-
gen die Leitzinssätze für die Einlage-, die Hauptre-
finanzierungs- und die Spitzenrefinanzierungsfazi-
lität bei 2,00 Prozent, 2,50 Prozent beziehungsweise 
2,75  Prozent. In seiner Dezember-Sitzung bekräf-
tigte der EZB-Rat die Notwendigkeit weiterer deut-
licher Leitzinsanhebungen in einem gleichmäßi-
gen Tempo auf ein ausreichend restriktives Niveau, 
das ein Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent 
mittelfristig ermöglicht. Ferner sollen ab März 2023 
die Bestände aus dem APP in einem maßvollen 
Tempo von zunächst 15  Mrd.  Euro pro Monat re-
duziert werden.

Entwicklung der Renditen von Bundeswertpapieren nach Laufzeiten
Tagesschlussrenditen in Prozent p. a.

31. Dezember 2021 30. September 2022 31. Dezember 2022

  2 Jahre -0,64 1,76 2,72

  5 Jahre -0,46 1,96 2,56

10 Jahre -0,18 2,11 2,56

30 Jahre 0,19 2,09 2,44

Quelle: Refinitiv
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Die Renditen deutscher Bundesanleihen erhöhten 
sich im Jahr 2022 über alle Laufzeiten hinweg sehr 
deutlich. Wurden noch Ende  2021 nur Anleihen 
mit Restlaufzeiten über 20  Jahre positiv ver zinst, 
rentierten ein Jahr später Anleihen der gesamten 
Bundkurve deutlich oberhalb von 2 Prozent. Beson-
ders stark war der Zinsanstieg im von der Geldpoli-
tik wesentlich beeinflussten kurzfristigen Segment 
ausgeprägt. 2-jährige Bundeswertpapiere notierten 
zum Jahresende bei 2,72 Prozent und damit 336 Ba-
sispunkte höher als Ende 2021. 10-jährige Bundes-
anleihen erhöhten sich über das Jahr hinweg um 
274  Basispunkte auf 2,56  Prozent. Im Zuge der 
Leitzinserhöhungen verflachte sich die Zinskurve 
für Bundesanleihen seit Jahresmitte deutlich und 
nahm im Laufzeitenbereich zwei Jahre bis zehn 
Jahre im November erstmals eine inverse Form an. 
Die Bank of England setzte ihre bereits im Vorjahr 

begonnene geldpolitische Normalisierung fort 
und hob den Leitzins in neun Schritten auf nun-
mehr 3,5 Prozent an. Demgegenüber hielt die Bank 
of Japan trotz spürbar gestiegener inländischer In-
flation noch an ihrem stark akkommodierenden 
geldpolitischen Kurs fest. 10-jährige japanische 
Staatsanleihen verharrten im Jahresverlauf nahe 
0,25 Prozent. Kurz vor Jahresende beschlossen die 
Währungshüter überraschend eine leichte Auswei-
tung des Bandes, in dem die Rendite der 10-jähri-
gen Staatsanleihe um ein unverändertes Zielniveau 
von 0 Prozent schwanken kann. Lag die Bandbreite 
zuvor bei +/- 25 Basispunkten, beträgt sie nach der 
Sitzung nun +/- 50 Basispunkte. In der Folge stieg 
die Marktrendite 10-jähriger japanischer Staatsan-
leihen in den letzten Tagen des Jahres 2022 auf ei-
nen Wert nahe 0,5 Prozent.



Aktuelles aus dem BMF

Aktuelles  
aus dem BMF

Termine 94

Publikationen 95



Aktuelles aus dem BMF Monatsbericht des BMF 
Januar 2023

Termine

94

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

13./14. Februar 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

23./25. Februar 2023 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Bangalore, Indien

13./14. März 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

11. bis 16. April 2023 Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der 
G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Washington, D.C., USA

28./29. April 2023 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Stockholm, Schweden

11. bis 13. Mai 2023 G7 Finance Ministers and Central Bank Governors in Niigata City, Japan

15./16. Mai 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Verfahrensschritte

15. März 2023 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2024 und Finanzplan bis 2027

9. bis 11. Mai 2023 Steuerschätzung

21. Juni 2023 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und Finanzplan bis 2027

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024  
und des Finanzplans bis 2027
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Februar 2023 Januar 2023 21. Februar 2023

März 2023 Februar 2023 21. März 2023

April 2023 März 2023 21. April 2023

Mai 2023 April 2023 19. Mai 2023

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikation herausgegeben: 

Abschlussbericht Spending Review 2021/2022 „Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen mit dem Bundeshaushalt“

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2017 bis 2022

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten
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Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2022

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2022 bis 2023

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2021/2022

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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